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A. Prüfungsauftrag 
 

Der Kreis Ostholstein führt seit dem 01.01.2009 seine Haushaltswirtschaft nach den 

Grundsätzen der doppelten Buchführung. Er hat somit nach § 95 m Gemeindeord-

nung (GO) i.V.m. § 57 Kreisordnung (KrO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres 

einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 

des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. 

 

Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines 

doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (GemHVO-Doppik) sehen in § 44  

Abs. 1 hierzu vor, dass der Abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung sowie der GemHVO-Doppik aufzustellen ist. 

 

Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht 

aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie der Bi-

lanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. 

 

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat entsprechend § 95 n Abs. 1 GO i. V. m. § 57 

KrO den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberich-

tes für das Haushaltsjahr 2009 geprüft. Prüfungsinhalt waren die Geschäftsvorfälle, 

die dem Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 zugeordnet wurden. 

 

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung wird im Folgenden berichtet. 

 

Die Prüfungsergebnisse im Einzelnen sind in den Erläuterungen zur Prüfung des 

Jahresabschlusses 2009 (Teil 1) dargestellt. 

 

Das RPA hat ergänzend, der Tradition der bisherigen Jahresrechnungsprüfungen 

folgend, in speziell ausgewählten Prüfungsbereichen die Recht- und Zweckmäßigkeit 

sowie die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung geprüft. Aus-

führungen und Prüfungsbemerkungen hierzu finden sich ebenfalls in den Erläuterun-

gen (Teil 2). 
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 
 

Der Prüfungsinhalt ergibt sich aus § 95 n Abs. 1 der GO. Danach hat das Rech-

nungsprüfungsamt den Jahresabschluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen 

dahingehend zu prüfen, ob der Haushaltsplan eingehalten ist, die einzelnen Rech-

nungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt wor-

den sind, bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie 

bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften ver-

fahren worden ist, das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden 

sind, der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist und der Lagebe-

richt zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

 

Aufgabe des RPA ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil 

über den Jahresabschluss 2009 unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur 

sowie der festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den 

Lagebericht abzugeben. 

 

Im Rahmen der Prüfung wurden die Einhaltung des Haushaltsrechtes und der sons-

tigen Bestimmungen über die Erstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richtes sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung geprüft. 

Die Prüfung nach § 95 n GO wurde nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz vor-

genommen. Danach ist es erforderlich, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob der Jah-

resabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. 

 

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz folgend hat das Rechnungsprüfungsamt eine 

am Risiko des Kreises ausgerichtete Prüfungsplanung entwickelt. Die Prüfung beruh-

te auf einer stichprobengestützten Kontrolle der Nachweise für die Bilanzierung unter 

Berücksichtigung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungs-

grundsätze. Die Prüfung umfasste einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie 

Aufbau- und Funktionsprüfungen. Des weiteren wurden die Punkte aus dem 

Schlussbericht über die Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 einbezogen, 

zu denen speziell darauf hingewiesen wurde, dass das RPA diese Bereiche im Rah-

men der Jahresabschlussprüfung näher untersuchen wird. 
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C. Prüfungsergebnis, Schlussbemerkungen 
 
Die Prüfung wurde nach § 95 n GO vorgenommen. Die Prüfung war so zu planen 
und durchzuführen, dass solche Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. 
 
Die Prüfung, ob 
 

¶ der Haushaltsplan eingehalten ist, 

¶ die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich, rechnerisch vorschriftsmäßig be-
gründet und belegt worden sind, 

¶ bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei 
der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften 
verfahren worden ist, 

¶ das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

¶ der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist, 

¶ der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist 
 
hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. Im Übrigen wird auf die nachfol-
genden Prüfungsfeststellungen verwiesen. 
 
 
Das RPA empfiehlt, gemäß § 57 KrO i.V.m. § 95 n GO über den Jahresabschluss 
2009 zu beschließen. 
 
 
 

Plön, den 29.10.2012 
 

Rechnungsprüfungsamt 
des Kreises Ostholstein 

 

 
Wilfred Knop 
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D. Erläuterungen zur Prüfung des Jahresabschlusses 
 
 
In dieser Anlage werden im Teil 1 die Prüfungserkenntnisse des Rechnungsprü-

fungsamtes zu den einzelnen Positionen des Jahresabschlusses 2009 wiedergege-

ben. 

 

Im Teil 2 werden, der Tradition der bisherigen Jahresrechnungsprüfungen folgend, 

Ausführungen zur Recht- und Zweckmäßigkeit sowie zur Wirtschaftlichkeit der Auf-

gabenerfüllung durch die Verwaltung dargestellt. Das RPA hat hierzu spezielle Prü-

fungsbereiche ausgewählt; die Prüfungsbemerkungen erstrecken sich nicht aus-

schließlich auf den Zeitraum des Jahresabschlusses 2009. 

 

 

Die Prüfungsfeststellungen wurden vorab mit der Verwaltung besprochen und teil-

weise bereits umgesetzt. Die (noch) nicht beachteten Änderungshinweise bleiben 

noch umzusetzen. Das RPA wird dies im Zuge der Prüfung der nächsten Jahresab-

schlüsse nachvollziehen. 
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1.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 
 
Mit Beschluss vom 20.03.2007 hat der Kreistag des Kreises Ostholstein entschieden, 
dass die Haushaltswirtschaft des Kreises ab dem 01.01.2009 nach den Grundsätzen 
der doppelten Buchführung geführt werden sollte. 
 
Der erste Haushaltsplan wurde am 09.12.2008 durch den Kreistag beschlossen. Im 
Laufe des Haushaltsjahres 2009 wurde er im Rahmen zweier Nachträge verändert. 
Der 1. Nachtragshaushalt 2009, beschlossen am 12.05.2009, beinhaltete insbeson-
dere Steigerungen der investiven Ein- und Auszahlungen im Bereich der Kranken-
hausfinanzierung. Durch den 2. Nachtragshaushalt, beschlossen am 08.10.2009, 
wurden vornehmlich Haushaltsermächtigungen, die im Haushaltsjahr 2008 nicht in 
Anspruch genommen wurden, in das Haushaltsjahr 2009 übernommen. 
 
In Summe ergaben sich folgende Beträge aus der Haushaltsplanung 2009: 
 

Haushaltsplanung 2009 
Ursprungs-
Haushalt 

1. Nachtrag 
2. Nachtrag 
(endgültig) 

Ergebnisplan 

Erträge 194.234.400 ú w. b. 198.685.000 ú 

Aufwendungen 197.262.000 ú w. b. 200.481.400 ú 

Jahresergebnis - 3.027.600 ú w. b. - 1.796.400 ú 

Finanzplan ï lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

Einzahlungen 189.154.800 ú w. b. 193.514.100 ú 

Auszahlungen 188.774.600 ú w. b. 191.929.600 ú 

Saldo  + 380.200 ú w. b. + 1.584.500 ú 

Finanzplan ï Investi-
tions- und Finanzie-
rungstätigkeit 

Einzahlungen 4.987.600 ú 6.882.800 ú 8.922.000 ú 

Auszahlungen 6.288.500 ú 8.183.700 ú 10.222.900 ú 

Saldo - 1.300.900 ú - 1.300.900 ú - 1.300.900 ú 

Veränderung der liquiden Mittel (Plan) -    920.700 ú -    920.700 ú +   283.600 ú 

Kreditermächtigung 3.124.600 ú 3.432.100 ú 5.091.300 ú 

Verpflichtungsermächtigungen 0 ú 1.895.200 ú 1.895.200 ú 

Höchstbetrag Kassenkredite 30.000.000 ú w. b. 30.000.000 ú 

Gesamtstellenzahl 444,51 w. b. 444,51 

Kreisumlage 35,00 % w. b. 35,00 % 

Zusätzliche Kreisumlage 29,50 % w. b. 29,50 % 

 
Haushaltssatzung und Nachtragssatzungen sind mit den vorgeschriebenen Anlagen 
ordnungsgemäß erlassen worden und in Kraft getreten. Bestandteile des Haushalts-
planes sind auch die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, die für jedes einzelne Pro-
dukt zu erstellen sind. 
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Im Zuge der Prüfung wurde festgestellt, dass insbesondere im Fachbereichsbudget 
5a ï Soziales- eine deutlich tiefere Produktaufteilung vorgenommen wurde, als diese 
durch die Verwaltungsvorschrift über den Produktrahmen verbindlich vorgeschrieben 
ist. Hierdurch wird die Anzahl der Einzelprodukte in erheblichem Umfang erhöht. 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist bewusst, dass eine Erweiterung des vorgegebenen 
Produktrahmens zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten ausdrücklich zuläs-
sig ist. Es ist hierbei aber zu beachten, dass mit der Produktanzahl der Bewirtschaf-
tungsaufwand zunimmt, während die Übersichtlichkeit des Haushaltes eingeschränkt 
wird. Hinzu kommt, dass Produkte in der Haushaltsplanung 2009 mehrfach nur einen 
Gesamtplansatz von 100,00 ú beinhalteten. Tatsªchlich wurden diese Ansªtze aber 
überwiegend nicht in Anspruch genommen. 
 
Die Produktstruktur des Kreises sollte auf Grundlage der aus der laufenden Bewirt-
schaftung gewonnenen Erkenntnisse dahingehend überprüft werden, ob die gewähl-
te Aufgliederungstiefe tatsächlich erforderlich und sinnvoll ist. Andernfalls sollte die 
Anzahl der Produkte und damit der Teilpläne durch Zusammenfassung reduziert 
werden. 
 
 
1.2 Bewirtschaftung 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat bezogen auf die Bewirtschaftung des ersten doppi-
schen Haushaltsplanes 2009 die unterjährige Buchführung einschließlich der Einhal-
tung der Bewirtschaftungsregelungen einer Prüfung unterzogen. Die Ergebnisse sind 
im Folgenden dargestellt. 
 
 
1.2.1 Buchführung 
 
Durch die Umstellung der Haushaltssystematik auf die doppelte Buchführung ab dem 
01.01.2009 ergaben sich für die Buchführung erhebliche Veränderungen gegenüber 
den Vorjahren. Im Laufe des Haushaltsjahres 2009 und in der Zeit bis zur endgülti-
gen Erstellung des Jahresabschlusses wurden Ausweis- und Zuordnungsproblemati-
ken laufend überarbeitet und optimiert. Wesentliche Veränderungen wurden auch 
rückwirkend für bereits gebuchte Vorgänge umgesetzt. Diese Korrekturvorgänge 
prägten das Rechnungswesen des Jahres 2009 durch alle Bestandteile des Jahres-
abschlusses hindurch. In der Folge erhöhte sich die Anzahl der erforderlichen Bu-
chungen, so dass ein erheblicher Mehraufwand für die buchführenden bzw. anord-
nenden Stellen entstand.  
 
Insgesamt war festzustellen, dass die Buchführung für das Jahr 2009 im Wesentli-
chen geordnet, nachvollziehbar und im Einklang mit den geltenden Vorschriften 
wahrgenommen worden ist. Im Zuge der Prüfung konnte für die Folgejahre 2010 bis 
2012 bereits festgestellt werden, dass die laufende Buchführung optimiert und be-
stehende Fehlerquellen eliminiert wurden.  
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Nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes ist bereits absehbar, dass der Anteil 
notwendiger Korrekturbuchungen sich mittel- bis kurzfristig auf ein akzeptables Maß 
reduzieren wird. Dies gilt insbesondere für die Anlagenbuchhaltung, die -auch durch 
rückwirkende Korrekturen- bereits im Jahresabschluss 2009 kaum Anlass zu Bean-
standungen gab. 
 
Es wird aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die aktuelle Prüfung auf Stich-
proben einzelner Verwaltungs- bzw. Buchführungsbereiche begrenzt werden musste. 
Hierbei wurde deutlich, dass der Optimierungsbedarf je nach Bereich unterschiedlich 
hoch sein wird.  
 
Eine sich in den kommenden Haushaltsjahren stellende Aufgabe wird daher sein, die 
einzelnen Aufgabenbereiche auf eine zutreffende Umsetzung des Rechnungswesens 
hin zu überprüfen.  
In diesem Zusammenhang ist nach Ansicht des Rechnungsprüfungsamtes erneut die 
Frage aufzuwerfen, ob die Buchführung durch eine Zentralisierung des Anordnungs-
wesens optimiert werden kann. Die zutreffende Zuordnung von Geschäftsvorfällen 
setzt in der Doppik ein deutlich höheres Maß an Hintergrundwissen voraus, als dies 
in der Kameralistik erforderlich war. Da eine Erfassung und Vorkontierung der An-
ordnungen im System dezentral erfolgt, muss zur Sicherung eines einwandfreien Ab-
laufes bereits auf dieser Ebene eine weitestgehend zutreffende Zuordnung gewähr-
leistet sein. Dies bedingt ein umfassendes Fortbildungserfordernis, das voraussicht-
lich noch dadurch verstärkt werden wird, dass die Erstellung von Anordnungen re-
gelmäßig nur einen geringen Anteil des Stellenumfanges ausmacht. 
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, das erforderliche Fachwissen in Form 
einer zentralen Buchhaltung vorzuhalten, in der auch die erforderlichen Anordnungen 
erstmalig in das Finanzverfahren eingepflegt werden. Produktzuordnung, Richtig-
keitsbescheinigungen und Zeichnung der oder des Anordnungsberechtigten können 
in Form eines Vordrucks oder Stempels auf dem Beleg erfasst werden. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt geht davon aus, dass durch eine solche Umstellung ei-
ne nachhaltige Verbesserung der Abläufe und damit auch der Bewirtschaftung er-
reicht werden könnte. 
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1.2.2 Budgetierung und Deckungsfähigkeiten 
 
Der Kreis Ostholstein hat in seinen Haushalt umfassende Budgetierungsregeln inte-
griert, die grundsätzlich eine umfassende Mittelverschiebung innerhalb der gebilde-
ten Budgets ermöglichen. Die bestehenden Budgets wurden im Wesentlichen nach 
organisatorischen Gesichtspunkten geschnitten: 
 

Bezeichnung Enthaltene Verwaltungsbereiche 

Sonderbereichsbudget Landrat Landrat und Stabsstellen 

Sonderbudget Zentrale Finanzdienstleistun-
gen 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Fachbereichsbudget 1 Steuerungsunterstützung und Service 

Fachbereichsbudget 5a Soziales 

Fachbereichsbudget 5b Jugend 

Fachbereichsbudget 5c Schule, Bildung und Sport 

Fachbereichsbudget 6 Planung, Bau und Umwelt 

 
Budgets dienen der Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung, 
um Aufgaben wirtschaftlicher und praxisbezogener wahrnehmen zu können. Die 
Verantwortung für die einzelnen Budgets obliegt den mittelbewirtschaftenden Fach-
bereichsleiterinnen und Fachbereichsleitern als Budgetverantwortlichen. 
 
In Anbetracht des Umfangs der zu bewirtschaftenden Einheiten bestehen im Rech-
nungsprüfungsamt zumindest Bedenken, ob die Zielsetzung der Budgetbildung tat-
sächlich eingehalten werden kann. Mit der Größe eines Budgets geht regelmäßig ein 
Verlust an Übersichtlichkeit einher. Vor diesem Hintergrund sollte in den folgenden 
Haushaltsjahren beobachtet werden, ob die aktuelle Budgeteinteilung tatsächlich den 
Anforderungen des Kreises Ostholstein gerecht wird. Das Rechnungsprüfungsamt 
regt nach aktuellem Kenntnisstand an, kleinere und damit übersichtlichere Bewirt-
schaftungseinheiten zu bilden. 
 
 
In den Budgetierungsregeln sind umfassende Ausführungen zur Deckungsfähigkeit 
(§§ 21, 22 GemHVO-Doppik) enthalten. Diese eröffnet die Möglichkeit, Ermächti-
gungsüberschreitungen einzelner Produktkonten durch die Inanspruchnahme von 
Ermächtigungen anderer budgetzugehöriger Produktkonten zu decken.  
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Gegenstand der Haushaltsplanung bleiben die einzelnen Produktkonten, die jeweili-
gen Ermächtigungen sind diesen zugeordnet. Im Falle einer Inanspruchnahme im 
Rahmen der gegenseitigen Deckung muss gewährleistet sein, dass keine Über-
schreitung des Gesamtbudgets oder der deckungspflichtigen Produktkonten eintritt. 
Aus diesem Grund hat der Verordnungsgeber vorgesehen, dass Ermächtigungen im 
Wege einer sogenannten ĂSoll¿bertragungñ dem empfangenden Haushaltsansatz 
zugeschrieben werden (vgl. Erläuterungen zu § 22 GemHVO-Doppik). Der gebende 
Haushaltsansatz ist entsprechend zu reduzieren. 
 
Durch dieses Verfahren wird gewährleistet, dass  
 

¶ die einzelnen Produktkonten nur die auf ihnen tatsächlich bestehenden Haus-
haltsansätze bzw. Ermächtigungen ausweisen, 

 

¶ Überschreitungen den Tatsachen entsprechend in Ergebnis- und Finanzrech-
nung ausgewiesen werden und 

 

¶ keine unbeabsichtigte Überschreitung der Gesamtermächtigungen eines Bud-
gets möglich ist. 

 
Der Kreis Ostholstein macht von dieser Verfahrensweise keinen Gebrauch. Aus die-
sem Grund konnte nicht abschließend überprüft werden, ob und inwieweit die Er-
mächtigungen einzelner Produktkonten verändert wurden und ob Überschreitungen 
von Konten oder Gesamtbudgets vorlagen.  
 
In der Folge ist es den anordnenden Stellen nicht möglich, die Höhe der in ihrem Zu-
ständigkeitskreis tatsächlich noch vorhandenen Mittel abzuschätzen. Dies ist eng 
verbunden mit den weiterführenden Fragen, ob Mittel zur Übertragung ins Folgejahr 
vorhanden und ob ggf. über- und außerplanmäßige Aufwendungen entstanden sind. 
 
Dies wurde anhand einer Stichprobe für das Fachbereichsbudget 5c deutlich. Die 
Gesamtermächtigungen wurden unter Berücksichtigung der in das Folgejahr über-
tragenen Beträge überschritten (vgl. Ausführungen unter 1.2.4 dieses Berichtes). 
 
Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die Auswirkungen im Rahmen des Jah-
resabschlusses 2009 nicht als wesentlich anzusehen seien, da sich das Ergebnis 
über den Gesamthaushalt gegenüber der Planung deutlich verbessert hat. Diese 
Auffassung teilt das Rechnungsprüfungsamt nicht uneingeschränkt. Sofern die für 
ein Budget zur Verfügung gestellten Mittel tatsächlich überschritten werden, ist eine 
Anpassung bzw. Information zwingend erforderlich. 
 
Künftig sind unterjährig Sollübertragungen vorzunehmen, um einen den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Ausweis der Mittelbereitstellung und -verwendung zu 
gewährleisten. 
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Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass der in Ergebnis- und Finanzrechnung aus-
zuweisende ĂFortgeschriebene Ansatzñ auch  nderungen aufgrund gegenseitiger 
Deckungsfähigkeit enthalten muss. Auf die Erläuterungen zu § 45 Abs. 2 GemHVO-
Doppik wird verwiesen. 
 
 
 
1.2.3 Übertragung von Ermächtigungen gem. § 23 GemHVO-Doppik 
 
Eine weitere Option zur Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft wird in  
§ 23 GemHVO-Doppik eröffnet. Demnach können nicht in Anspruch genommene 
Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen (konsumtiv und investiv) unter be-
stimmten Voraussetzungen in das Folgejahr übertragen werden. Übertragene Er-
mªchtigungen verªndern nicht das ĂIstñ-Ergebnis des Ursprungshaushaltsjahres, 
sondern werden erst im Jahr der Inanspruchnahme in Ergebnis- und/oder Finanz-
rechnung wirksam. 
 
Im Jahresabschluss 2009 wurden folgende Ermächtigungen nach 2010 übertragen:  
 
Übertragene Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik    802.994,09 ú 
Übertragene Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik 1.729.510,00 ú 
 
Übertragene Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik  4.169.788,79 ú 
 
 
Die gesetzlichen Vorgaben wurden eingehalten. Insbesondere wurde die Übertrag-
barkeit der budgetzugehörigen Ansätze pauschal im Rahmen der Budgetierungsre-
geln erklärt. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt weist aber darauf hin, dass bei der Entscheidung über 
die Übertragung von Aufwandsermächtigungen dem Haushaltsausgleich Vorrang vor 
anderen Erwägungen einzuräumen ist (vgl. Erläuterungen zu § 23 GemHVO-
Doppik). Daher ist in diesen Fällen eine Übertragung grundsätzlich nur zulässig, Ăso-
weit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss er-
wartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurdeñ. 
 
Ausweislich der Haushaltsplanung des Kreises Ostholstein wurde für das Haushalts-
jahr 2010 ein erheblicher Jahresfehlbetrag erwartet. Dennoch wurden, abweichend 
von dem o. a. Grundsatz, Aufwandsermªchtigungen in Hºhe von 802.994,09 ú ¿ber-
tragen. Ob die Voraussetzungen für eine Übertragung vorlagen, konnte dem Jahres-
abschluss nicht entnommen werden. 
 
Künftig ist der in den Erläuterungen zu § 23 GemHVO-Doppik enthaltene Grundsatz 
zu beachten. Abweichungen sind im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern. 
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Aus der dem Jahresabschluss beigefügten Aufstellung der übertragenen Haushalts-
ermächtigungen ergibt sich, dass die Übertragungen produktkontenscharf vorge-
nommen werden. Da -wie unter Ziffer 1.2.2 ausgeführt- Sollübertragungen nicht vor-
genommen werden, kann nur unter einem erheblichen Prüfaufwand nachvollzogen 
werden, ob Ermächtigungen in der zu übertragenden Höhe tatsächlich noch zur Ver-
fügung stehen.  
 
In einem Einzelfall (Produktkonto 12801000.78310000) wurde ausweislich der vorge-
legten Aufstellung ein zu hoher Betrag übertragen. Auf die zur Verfügung stehende 
Ermªchtigung von 124.000,00 ú wurden keine Beträge ausgezahlt. Nach 2010 über-
tragen wurden 182.131,37 ú, so dass eine ¦berschreitung von 58.131,37 ú entstan-
den ist, die im Wege einer überplanmäßigen Auszahlung hätte genehmigt werden 
müssen. Entsprechendes gilt für das Produktkonto 36761000.78320000, wobei die 
Überschreitung hier nur geringfügig war. 
 
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass gemäß den Erläuterungen zu § 21 
GemHVO-Doppik zweckgebundene Erträge, die noch nicht verwendet wurden, in der 
Regel als Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu übertragen sind.  
 
 
 
1.2.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen 
 
Es war im Zuge der Prüfung nicht möglich, eine Aufstellung der über- und außer-
planmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen aus dem System zu generieren. Dies 
war u. a. bedingt durch den Umstand, dass Ansatzveränderungen im laufenden Be-
trieb nicht eingepflegt worden sind. 
 
Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Aufstellung abgefordert und durch den 
Fachdienst 1.20 zur Verfügung gestellt. Diese Liste beinhaltete nach Einschätzung 
des Rechnungsprüfungsamtes allerdings nicht die tatsächlich entstandenen Über-
schreitungen. 
 
Dies gilt hinsichtlich des Fachbereichsbudgets 5c -Bildung und Sport- auch für ein 
Gesamtbudget: 
 
deckungsfähige Gesamtermächtigungen (Aufwand):   12.000.900,00 ú 
zzgl. bewilligter überplanmäßiger Aufwand         115.002,91 ú 
abzgl. Ist-Aufwendungen       11.915.467,35 ú 
abzgl. Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr         287.735,00 ú 
Überschreitung der Gesamtermächtigung            87.299,44 ú 
 
Es ist sicherzustellen, dass künftig eine Abfrage der Überschreitungen systemseitig 
erfolgen kann. Dies bedarf u. a. einer Erfassung der entsprechenden Beträge auf 
den zugehörigen Produktkonten. Darüber hinaus können tatsächliche Überschreitun-
gen nur ermittelt, beziffert und durch den Jahresabschluss nachgewiesen werden, 
sofern die unter Ziffer 1.2.2 thematisierten Sollübertragungen durchgeführt werden. 
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1.3 Berichtigung der Eröffnungsbilanz gem. § 56 GemHVO-Doppik 
 
Mit Bericht vom 22.11.2011 hatte das Rechnungsprüfungsamt die Prüfung der am 
11.11.2011 in ihrer endgültigen Fassung vorgelegten erstmaligen Eröffnungsbilanz 
des Kreises Ostholstein abgeschlossen. 
 
Dieser Bericht enthielt diverse Feststellungen, die einen Korrekturbedarf nach sich 
zogen. Im Rahmen des Korrekturverfahrens sowie der Abschlussarbeiten für das 
Haushaltsjahr 2009 stellte der Fachdienst 1.20 weitere Sachverhalte fest, die sich auf 
die Eröffnungsbilanzwerte auswirkten. 
 
Auf dieser Grundlage wurde die Eröffnungsbilanz des Kreises Ostholstein nach 
Maßgabe des § 56 GemHVO-Doppik im Zuge des Jahresabschlusses 2009 berich-
tigt. Die Berichtigungen waren auch Gegenstand dieser Jahresabschlussprüfung. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt stellt fest, dass die Berichtigungen sachgemäß und ge-
wissenhaft vorgenommen und dokumentiert worden sind. Insbesondere wurden alle 
Feststellungen des Rechnungsprüfungsamtes aufgegriffen und erörtert. Im Wesentli-
chen wurden die beanstandeten Sachverhalte korrigiert. Die wertmäßigen Auswir-
kungen werden unter den einzelnen Bilanzpositionen (Ziffer 1.4.3 dieses Berichtes) 
dargestellt. 
 
Die durch Nachweise in zwei Korrekturordnern belegten Korrekturen wurden anhand 
des Ă¿berarbeitetenñ Pr¿fberichtes gepr¿ft und abgearbeitet. In geringem Umfang 
wurden Korrekturen vorgenommen, die nicht im Prüfbericht thematisiert waren, son-
dern im Zuge eigener Feststellungen durch den Fachdienst 1.20 verändert wurden. 
Auch diese Sachverhalte wurden belegt. 
 
Die Nachprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt führte nur zu geringen Bean-
standungen, auf die nachfolgend gesondert eingegangen wird: 
 
 

¶ Neu-Erfassung von Anlagevermögen, Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 
und Sonderposten 

 
Zu thematisieren ist ein verfahrenstechnischer Fehler bei der Erfassung zusätzlicher 
Vermögensgegenstände. Diese wurden mit dem Anschaffungsdatum 01.01.2009 er-
fasst, obwohl der tatsächliche Anschaffungszeitpunkt deutlich früher lag. Dies ist in 
sich noch keine Beanstandung, da Restnutzungsdauer und Restbuchwert zutreffend 
berücksichtigt wurden. Allerdings beginnt die Abschreibung in den genannten Fällen 
systembedingt erst ab dem 01.02.2009. Dies ist unzutreffend und gilt für alle zusätz-
lich eingebuchten und abschreibbaren bzw. auflösbaren Einzelpositionen (Anlage-
vermögen, ARAP und SoPo). 
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Beispiel: ARAP Inv.-Nr. 6153 
Dieser geleistete Zuschuss (ARAP) wäre entsprechend des Anlagennachweises ab 
dem 01.01.1984 aufzulösen gewesen. Da die nachträgliche Erfassung des ARAP mit 
diesem Datum systembedingt nicht mehr möglich war, wurde der ermittelte Rest-
buchwert zum 01.01.2009 mit 19,00 ú in der Anlagenbuchhaltung erfasst und hätte 
im Januar 2009 letztmalig aufgelöst werden müssen. Ausweislich der Anlagenbuch-
haltung wurde der ARAP jedoch bis zum 28.02.2009, also einen Monat länger, auf-
gelöst. Es findet eine Unterbrechung von einem Monat (Januar 2009) statt. 
 
 

¶ Festwertbildung 
 
Im Rahmen der Bewertung nach Festwerten wurde festgestellt, dass der Festwert 
Schlauchmaterial FTZ nicht den tatsächlichen IST-Beständen von 350 - 400 Schläu-
chen angepasst wurde. Entsprechend der Angaben des FD 1.20 -Stellungnahme zur 
Eröffnungsbilanz- sollte die Anpassung in der turnusmäßigen Inventur zum 
31.12.2011 stattfinden. Ob zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eine Inventur durchge-
führt wurde, ist dem RPA nicht bekannt. 
Das RPA vertritt auch weiterhin die Auffassung, dass offensichtlich festgestellte Un-
richtigkeiten in der Bewertung von Vermögensgegenständen einer umgehenden Kor-
rektur nach den Vorschriften des § 56 GemHVO-Doppik bedürfen. Eine Anpassung 
erst nach 3 Jahren entspricht nicht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.  
 
F¿r die Bewertung der orthopªdischen Mºbel im Festwert ĂB¿roausstattung Kreis-
verwaltungñ wird seitens des RPA die gleiche Feststellung getroffen. 
 
 

¶ Pauschale Wertberichtigung 
 
In der Stellungnahme zum Prüfungsbericht zur Eröffnungsbilanz wurde seitens des 
Fachdienstes Finanzen festgehalten, dass der Themenkomplex Ăpauschale Wertbe-
richtigungñ im Jahresabschluss 2009 aufgegriffen werden sollte. Tatsªchlich ist dies 
jedoch nicht geschehen. 
 
Im kameralen Verfahren wurde die pauschale Wertberichtigung nur im Bereich der 
Bußgeldforderungen angewendet. Bei der HHSt. 0.110200.260100 wurde der Kas-
senrest um den Betrag von 58.000,00 ú reduziert, um das Ausfallrisiko in angemes-
senem Umfang zu berücksichtigen. Ein Bezug zu Einzelforderungen bestand nicht, 
das Ergebnis sollte nur nicht als zu gut dargestellt werden. Grundlage für diese Vor-
gehensweise war die Ausführungsanweisung zu § 39 GemHVO-Kameral. Im neuen 
Haushaltsjahr wäre der abgesetzte Betrag erneut den Bußgeldforderungen zuzu-
schreiben gewesen. Hintergrund dieses Verfahrens ist, dass bei unterjährigen Aus-
wertungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Bußgeldfor-
derungen wiedergegeben werden soll. Zum Abschluss des Haushaltsjahres würde 
die Höhe der pauschalen Wertberichtigung dann erneut ermittelt und aufwandswirk-
sam berücksichtigt werden. 
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Der in der Eröffnungsbilanz beanstandete Ausweis einer zu hohen Forderung ist 
durch den Jahresabschluss 2009 hinfällig geworden. Der pauschal bereinigte Betrag 
hätte wieder zugeschrieben werden müssen. 
 
Es ist sicher zu stellen, dass das beschriebene Verfahren künftig angewendet wird. 
 
 

¶ UVG - Bildung eines ARAP  
 
Gemäß der Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfungsbericht über die Eröff-
nungsbilanz sollte auch der Bereich der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss-
gesetz mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2009 aufgegriffen, geklärt und be-
reinigt werden. Dies ist nicht erfolgt. 
 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen im alten Jahr gebil-
det, die tatsächlich Aufwand des folgenden Jahres darstellen.  
 
Die Auszahlungen der Unterhaltsvorschussleistungen für den Monat Januar werden 
Ende Dezember ausgezahlt, um zu gewährleisten, dass die Leistungsempfänger 
rechtzeitig zum Monatsbeginn über die Leistungen verfügen können. Allerdings ge-
nerieren diese Auszahlungen keinen Aufwand (Ressourcenverbrauch) des Folgejah-
res, da der UV-Bereich ¿ber die ĂFremden Finanzmittelnñ nach Ä 14 GemHVO-
Doppik abzuwickeln ist.  
Das RPA vertritt daher die Auffassung, dass die Zahlungen des Monats Januar nicht 
als ARAP sondern als Forderungen (Kontengruppe 179) auszuweisen sind (vgl. Er-
läuterungen zu § 14 GemHVO-Doppik -Fremde Finanzmittel-). 
 
Allerdings ist auch festzuhalten, dass die Abwicklung des UV-Bereiches insgesamt 
nicht zu beanstanden ist. Die Zahlungen werden vorschriftsmäßig über die Kontenart 
672 bzw. 772 abgewickelt. 
 
 

¶ Finanzanlagen - Bewertung des e.on Aktienpaketes 
 
Durch die Verwaltung wurde ein externes Gutachten in Auftrag gegeben, um eine 
Klärung hinsichtlich der Bewertungshöhe zu erreichen. Das Verfahren war bis zur 
Erstellung dieses Berichtes noch nicht endgültig abgeschlossen. 
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¶ ĂInvestitionsfiktionñ gem. Ä 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik 
 
Die durch das Rechnungsprüfungsamt vertretene Auffassung wird durch die Verwal-
tung nicht geteilt.  
 
Der Argumentation im Rahmen der Stellungnahme zum Prüfungsbericht vermag das 
Rechnungsprüfungsamt nicht zu folgen.  
 
Die gesetzliche Regelung wurde (bei Erstellung der Eröffnungsbilanz) und wird (in 
Bezug auf den Jahresabschluss 2009) nicht beachtet. Die Beanstandung hat daher 
auch weiterhin Bestand. 
 
 
 
1.4 Jahresabschluss 
 
Der Kreis hat gemäß § 95 m Abs. 1 GO i. V. m. § 57 KrO zum Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises vermit-
teln und ist zu erläutern.  
 
Gemäß § 44 GemHVO-Doppik setzt sich der Jahresabschluss aus folgenden Be-
standteilen zusammen: 
 

1. der Ergebnisrechnung, 
2. der Finanzrechnung, 
3. den Teilrechnungen, 
4. der Bilanz, 
5. dem Anhang und 
6. einem Lagebericht 

 
Dem Anhang sind gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik folgende Anlagen beizufü-
gen: 
 

a) ein Anlagenspiegel, 
b) ein Forderungsspiegel, 
c) ein Verbindlichkeitenspiegel, 
d) eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und 
e) eine Übersicht über Sondervermögen (usw.) 

 
Die vorgenannten Unterlagen für das Haushaltsjahr 2009 wurden dem RPA im Zuge 
der Prüfung vor Ort vorgelegt; sie entsprachen weitestgehend den amtlichen Mustern 
zur GemHVO-Doppik. Der Jahresabschluss 2009 lag am 31.08.2012 vollständig vor. 
Sofern sich aus haushaltsrechtlicher Sicht Anmerkungen ergaben, werden diese im 
Folgenden zu den jeweiligen Bestandteilen angeführt. 
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1.4.1 Ergebnisrechnung 
 
Gemäß § 45 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge (Ressour-
cenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) des Haushaltsjahres 
getrennt voneinander nachzuweisen. Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen 
waren inhaltlich nachvollziehbar und entsprachen formal weitgehend den gesetzli-
chen Vorgaben. 
 
Das RPA merkt an, dass auch in der (Gesamt-)Ergebnisrechnung die Erträge und 
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachrichtlich auszuweisen sind 
(vgl. Anlage 6 der Ausführungsanweisungen zur GemHVO-Doppik, Muster zu § 2 
GemHVO-Doppik). Diese Positionen wurden für das Haushaltsjahr 2009 ausschließ-
lich in den betroffenen Teilrechnungen ausgewiesen.  
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass der fortgeschriebene Ansatz auch 
Änderungen aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit enthalten muss. Auf die Er-
läuterungen zu § 45 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird verwiesen. 
 
Die Erfassung der Aufwendungen und Erträge einschließlich ihrer Zuordnung zu den 
Produktkonten wurde in Stichproben überprüft. Sie konnte überwiegend nachvollzo-
gen werden.  
 
In der (Gesamt-) Ergebnisrechnung weichen in den Zeilen 15 und 16 die Ist-
Ergebnisse in erheblichem Umfang von den zugehörigen Ansätzen ab: 
 

Zeile 
Nr. 

Konten
ten-
gruppe 

Bezeichnung 
Ansatz 
2009 

Ist-Ergebnis 
2009 

Vergleich 
Ansatz/Ist 

15 54 Transferaufwendungen 130.095.600,00 ú 94.418.496,23 ú - 35.677.103,77 ú 

16 53 
Sonstige ordentliche Auf-
wendungen 

24.464.800,00 ú 55.849.433,60 ú +31.384.633,60 ú 

 
Diese offensichtliche Unstimmigkeit wurde im Zuge des Jahresabschlusses nicht er-
lªutert. Eine Pr¿fung des Hintergrundes ergab, dass im Produkt 31210072 ĂGrundsi-
cherung f¿r Arbeitssuchende nach dem SGB IIñ von der Planung abweichende Kon-
ten belastet wurden, die in die Kontengruppe 54 (statt 53) und damit unter die sonsti-
gen ordentlichen Aufwendungen fallen. Die entsprechenden Ansätze standen somit 
tatsächlich zur Verfügung. Dennoch hätten die ausgewiesenen Abweichungen einer 
Erläuterung bedurft. 
 
Bereits zum Zeitpunkt der Prüfung war erkennbar, dass die Konten ab dem Haus-
haltsjahr 2011 in Planung und Ausführung übereinstimmen. 
 
Diese Ausführungen gelten entsprechend für die (Gesamt-)Finanzrechnung (Zeilen 
14 und 15a) bzw. die zugehörigen Finanzrechnungskonten (z.B. 733310000 und 
74611100). 
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Darüber hinaus bestehen in einigen speziellen Bereichen Zweifel an einem zutref-
fenden Ausweis: 
 

¶ Produktkonto 28100000.53180000 Zuschüsse an Stiftungen 
 
Die Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kul-
turstiftung) sowie die Stiftung Eutiner Landesbibliothek (Stiftung ELB) erhalten jähr-
lich einen im Rahmen der Haushaltsplanung vereinbarten Zuschuss, der dem Haus-
haltsausgleich dient. Eine Bindung für bestimmte Zwecke besteht nicht. Im Jahr 2009 
wurden die geplanten Zuschüsse aufseiten des Kreises zunächst vollständig als 
Aufwand verbucht. Nach Feststellung des Jahresergebnisses 2009 für die Stiftungen 
im laufenden Haushaltsjahr 2012 wurden die Zuschüsse durch Absetzung von den 
Aufwendungen reduziert. Die Absetzung wurde in der Ergebnisrechnung 2009 auf-
wandsmindernd mit 260.994,51 ú (Kulturstiftung) bzw. 31.507,18 ú (Stiftung ELB) be-
rücksichtigt. 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 GemHVO-Doppik sind allgemeine Zuweisungen, die die 
Gemeinde -in diesem Fall der Kreis Ostholstein- zurück zu erhalten hat, bei den Auf-
wendungen abzusetzen, auch wenn sie sich auf Aufwendungen der Vorjahre bezie-
hen. Wird eine Rückzahlungsverpflichtung des Empfängers festgestellt, ist die Ab-
setzung von den Aufwendungen in der zum Zeitpunkt der Rückzahlung laufenden 
Rechnungsperiode vorzunehmen.  
 
Die an die Stiftungen gewährten Zuschüsse fallen als allgemeine Zuweisung unter 
diese Regelung. Daher hätte die Absetzung nicht von den Aufwendungen des Jahres 
2009, sondern von den Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres 2012 vorge-
nommen werden müssen. Durch eine zutreffende Abbildung wird gewährleistet, dass 
die ertrags- und zahlungswirksamen Auswirkungen in derselben Rechnungsperiode 
ausgewiesen werden. Die Einhaltung der gesetzlichen Regelung ist künftig zu beach-
ten. 
 
Ein Begleiteffekt der gewählten Verfahrensweise zeigte sich in der Schlussbilanz 
2009. Die gewährten Zuschüsse wurde rückwirkend durch Absetzung von den Auf-
wendungen um insgesamt 292.501,69 ú reduziert. Dies f¿hrte in der Schlussbilanz 
zum 31.12.2009 zu Forderungen des Kreises gegenüber den Stiftungen in entspre-
chender Höhe. Zum 31.12.2009 waren die letzten Teilzahlungen der Zuschüsse tat-
sächlich noch nicht geflossen, so dass die Schlussbilanz auch Verbindlichkeiten in 
Hºhe von insgesamt 175.400,00 ú gegen¿ber den Stiftungen enthªlt. Die hieraus 
entstandene Bilanzverlängerung schränkte die Aussagekraft der Schlussbilanz zu-
mindest ein. 
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¶ Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (Kontengruppe 
454) 

 
Die Darstellung von Verkaufsvorgängen bezogen auf Vermögensgegenstände, die 
zum Veräußerungszeitpunkt mit einem Restbuchwert in der Bilanz enthalten waren, 
entsprach nach Auffassung des Rechnungsprüfungsamtes nicht vollständig den tat-
sächlichen Verhältnissen. 
 
So wurden z. B. im Haushaltsjahr 2009 die als ĂInterim IVñ angeschafften Container 
der IGS Ratekau am Standort Pansdorf zu einem Preis von 50.000,00 ú verªuÇert. 
Dieser Geschäftsvorfall wurde in der Teilergebnisrechnung 21810000 wie folgt be-
rücksichtigt: 
 
a) Ausbuchung des Restbuchwertes zum Verkaufszeitpunkt 
Produktkonto 21810000.54710000  
Aufwand aus Wertveränderungen des Sachanlagevermögens 648.720,00 ú 
 
b) Buchung des Kaufpreises 
Produktkonto 21810000.45410000 
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   50.000,00 ú 
 
Die Ergebniswirksamkeit der Transaktion wurde mit einem Netto-Aufwand von 
598.720,00 ú zwar zutreffend abgebildet. Nach Auffassung des Rechnungspr¿fungs-
amtes entspricht der beschriebene Ausweis aber nicht den tatsächlichen Verhältnis-
sen. Dem Betrachter fªllt zunªchst der Ertrag in Hºhe von 50.000,00 ú ins Auge. Ein 
solcher liegt aber tatsächlich nicht vor, da der erzielte Verkaufserlös deutlich unter 
dem Restbuchwert zurückblieb. Daher handelt es sich in Hºhe von 50.000,00 ú um 
einen ergebnisneutralen Aktiv-Tausch sowie in Höhe des Restbetrags von 
598.720,00 ú um einen Verlust aus der VerªuÇerung von Sachanlagen. Dies wªre 
auch entsprechend auszuweisen. 
 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist bewusst, dass dieser Ausweis im Wesentlichen sys-
temseitig vorgegeben ist. Daher sollte eine entsprechende Abstimmung mit dem 
Software-Anbieter angestrebt werden. 
 
Der o.a. Verlust wird betragsmäßig insoweit relativiert, als dass die für das Interim 
passivierten Zuwendungen (Inv.-Nrn. 3620 und 9407) zum Verkaufszeitpunkt nur in 
geringem Umfang an den Zuwendungsgeber zurück erstattet werden mussten. Der 
verbleibende Restbetrag von 552.388,00 ú wurde (zutreffend) ertragswirksam aufge-
löst, so dass der Netto-Verlust aufseiten des Kreises auf 46.332,00 ú beschrªnkt 
wurde. Dies ändert aber nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass die öffentliche 
Hand aus diesem Geschªftsvorfall mit einem Gesamtaufwand von 598.720,00 ú be-
lastet wurde. 
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¶ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 
45410000) 

 
Als besonderer Bereich der Ergebnisrechnung wurden die Erträge aus der Veräuße-
rung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 45410000) auch in ihrer Gesamtheit 
überprüft. Im Haushaltsjahr 2009 wurden u. a. folgende Sachverhalte ausgewiesen: 
 

Bezeichnung Betrag 

Kaufpreisrate f. d. ehem. JFBSt. Hohegeiß 2009 12.000,00 ú 

Erstattung Tilgung 09, KfW-Darlehen JFBSt. Scharbeutz 12.204,40 ú 

Kaufvertrag v. 19.08.2009 Flurstück 42/1, Flur 2 11.345,10 ú 

 
Die beiden erstgenannten Vorgänge stellten keine Erträge des Jahres 2009, sondern 
Zahlungen auf bereits vor dem 01.01.2009 bestehende Forderungen dar. Im Falle 
des JFBSt. Hohegeiß bestand zum 01.01.2009 noch eine Kaufpreisforderung von 
32.000,00 ú. Um diesen Betrag hätte die Eröffnungsbilanz korrigiert werden müssen. 
 
Der Betrag von 12.204,40 ú resultierte aus dem Verkauf der Jugendstªtte Schar-
beutz. Im Rahmen des Kaufvertrages wurde vereinbart, dass das Deutsche Jugend-
herbergswerk die bestehende Darlehensbelastung aus einem für die JFBSt. Schar-
beutz aufgenommen KFW-Darlehen trägt. Die Erstattungsbeträge wurden als laufen-
de Erträge verbucht. Richtigerweise hätte in Höhe der Restkreditverpflichtung eine 
Forderung in die Eröffnungsbilanz eingebucht werden müssen. 
 
Für den aufgeführten Verkauf des Flurstücks 42/1 gelten grundsätzlich die o. a. Aus-
führungen zum Interim IV entsprechend. Allerdings wurde in diesem Einzelfall der 
tatsªchliche Restbuchwert des Grundst¿cks von 5.773,92 ú nicht als aufwandswirk-
samer Abgang berücksichtigt. Der Fachdienst 1.20 war während der Prüfung bereits 
mit der Aufklärung des Sachverhaltes befasst. 
 
 

¶ Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Konto 57310000) 
 
In der Teilergebnisrechnung des Produktes 31000002 ĂSoziale Hilfen FD 5.02 VV-
Kontenñ wurden Abschreibungen auf das Umlaufvermºgen im Gesamtbetrag von 
50.470,17 ú vorgenommen. Dieser Betrag setzte sich aus folgenden Einzelbuchun-
gen zusammen: 
 

Bezeichnung Betrag 

Abrechnung PK und SK Änderung der Berechnungen 17.450,56 ú 

Geänderte Abrechnung SGB XII 2006 25.466,74 ú 

Geänderte Abrechnung SGB XII 2006 7.552,87 ú 

 
Die produktzugehörigen Forderungskonten wurden um die ausgewiesenen Beträge 
reduziert. 
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Der erstgenannte Betrag wurde bereits bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz themati-
siert, da die Wertkorrektur wirtschaftlich vor dem 01.01.2009 zuzuordnen war. Die er-
forderlichen Korrekturbuchungen wurden vorgenommen, wobei der laufende Auf-
wand aber im Produkt 31100062 korrigiert worden ist. Im Ergebnis entstand eine Un-
stimmigkeit in den Forderungskonten der Produkte 31000002 und 31100062. Dies 
sollte überprüft und korrigiert werden. 
 
Auch die weiteren Beträge wurden im Rahmen der letzten kameralen Jahresrech-
nung als Kasseneinnahmereste in die Eröffnungsbilanz übernommen. Eine Korrektur 
hätte entsprechend der durch den Kreis Ostholstein gewählten Praxis auch in diesen 
Fällen nicht ergebniswirksam in 2009, sondern ergebnisneutral gegen die Eröff-
nungsbilanz vorgenommen werden müssen. 
Diese Feststellung beruhte auf einer engen Stichprobe. Das Rechnungsprüfungsamt 
geht davon aus, dass auch in anderen Produkten -insbesondere im Sozialhilfebe-
reich- nach gleichen Maßstäben, also entgegen der üblichen Vorgehensweise, ver-
fahren wurde (z.B. Produkt 35100000). 
 
 

¶ Außerordentliche Erträge (Konto 49110000) 
 
Die Prüfung der unter den außerordentlichen Erträgen (Gesamtbetrag: 
129.802,35  ú) erfassten Vorgªnge ergab, dass es sich im Wesentlichen um drei zu 
unterscheidende Konstellationen handelte. 
 
Im Bereich der Schwarzarbeit (Produkt 12210200) wurden bestehende Forderungen, 
die in der Vergangenheit ergebniswirksam ausgebucht worden waren, als außeror-
dentliche Erträge erneut erfasst. Bei diesen Geschäftsvorfällen handelte es sich nicht 
um außerordentliche Erträge, sondern um Zuschreibungen, die unter Konto 4581 zu 
buchen sind (§ 43 Abs. 9 GemHVO-Doppik). 
 
Im Produkt 21760000 (Johann-Heinrich-Voß-Schule Eutin) wurde ein Betrag von 
97.486,32 ú mit dem Hinweis ĂR¿ckabwicklung Grunderwerb HHSH gem. Ä 10  
Abs. 5ñ verbucht. Die Pr¿fung unter Einbeziehung des zuständigen Fachamtes 
ergab, dass es sich um eine Ausgleichszahlung im Rahmen des Schulträgerwech-
sels handelte. Diese wurde vertraglich festgeschrieben und bezog sich auf das 
Grundstück der Hans-Heinrich-Sievert-Halle in Eutin. 
 
Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse geht das RPA davon aus, dass es sich 
hier nicht um eine ertrags-, sondern eine vermögenswirksame Einzahlung handelte. 
Ob der übertragene Vermögenswert bereits in der Eröffnungsbilanz berücksichtigt 
wurde, konnte nicht abschließend geklärt werden. Dies ist nachzuholen, um eine zu-
treffende Abbildung zu gewährleisten. 
 
Letztlich wurde im Produkt 42100000 ĂSportfºrderungñ ein Betrag von 5.000,00 ú als 
außerordentlicher Ertrag verbucht. Hierbei handelte es sich um die Rückzahlung ei-
ner investiven Zuwendung durch den Bosauer Sportverein. Die gesamte Rückforde-
rung belief sich auf 8.869,78 ú und setzte sich aus zwei Teilzahlungen von 3.600,00 
ú und 5.000,00 ú sowie einer Zinsforderung von 269,78 ú zusammen.   
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Diese Teilzahlungen wurden im Zuge der ursprünglichen Zuschussgewährung mit 
den Inv.-Nrn. 3600 (3.600,00 ú) und 3601 (5.000,00 ú) als Aktive Rechnungsabgren-
zungsposten erfasst. Im Zuge der Rückerstattung wurde der Teilbetrag von  
3.600,00 ú gegen den bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten gebucht. Dieses 
zutreffende Verfahren wurde aber bezogen auf die zweite Teilzahlung von 5.000,00 ú 
nicht angewendet. Infolgedessen befindet sich diese weiterhin in vollem Umfang im 
ARAP-Bestand und wird laufend abgeschrieben. Der Vorgang ist zu korrigieren. Ins-
besondere ist die die Zuweisung (Inv.-Nr. 3601) auszubuchen. 
 
 

¶ Erträge aus der Verwendung zweckgebundener Mittel 
 
Auf dem Produktkonto 54700000.39916611 (ÖPNV) wurde in der Eröffnungsbilanz 
zum 01.01.2009 ein Anfangsbestand in Hºhe von 390.008,20 ú ausgewiesen. Hier-
bei handelte es sich um Landesmittel, die bis zum 31.12.2008 noch nicht zweckent-
sprechend verwendet worden waren. Der Bestand wurde zwischen den Fachdiens-
ten 1.20 und 6.61 abgestimmt. 
 
Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurde der volle Bestand, der sich zum 
31.12.2009 zunªchst abgestimmt auf 422.628,45 ú belief, als Ertrag ber¿cksichtigt. 
Eine diesbezügliche Prüfung ergab, dass ausweislich des Verwendungsnachweises 
zum 31.12.2009 tatsächlich keine zweckgebundenen Mittel mehr vorhanden waren, 
so dass der Schlussbestand zu diesem Termin mit 0,00 ú zutreffend ausgewiesen 
wurde. 
 
Die Prüfung ergab aber außerdem, dass der zum 31.12.2008 ausgewiesene Bestand 
(390.008,20 ú) nicht mit dem Verwendungsnachweis (101.400,00 ú) ¿bereinstimmte.  
 
Vor diesem Hintergrund war die ertragswirksame Umbuchung in voller Höhe von 
422.628,45 ú unzutreffend. Stattdessen hªtte eine ergebnisneutrale Korrektur des 
Erºffnungsbilanzbestandes um 288.608,20 ú vorgenommen werden m¿ssen. Nur der 
verbleibende Restbetrag von 134.020,25 ú hªtte in 2009 als Ertrag ber¿cksichtigt 
werden dürfen. 
 
Künftig ist übergreifend sicherzustellen, dass die bilanzierten zweckgebundenen Mit-
tel mit den tatsächlichen Beständen, die sich aus den Unterlagen der zuständigen 
Fachdienste ergeben, übereinstimmen. 
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1.4.2 Finanzrechnung 
 
In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Ein- und geleisteten 
Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Ausgehend vom Anfangsbe-
stand an tatsächlich vorhandenen Finanzmitteln wird in der Finanzrechnung die un-
terjährige Entwicklung nach Zahlungsarten bis zum Schlussbestand ausgewiesen. 
Auch Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen waren inhaltlich nachvollziehbar 
und entsprachen formal weitgehend den gesetzlichen Vorgaben. Es ergaben sich 
folgende Anmerkungen: 
 

¶ Die nachrichtlichen Angaben zu den fremden Finanzmitteln sind um Anfangs- 
und Schlussbestand zu ergänzen. 

 

¶ Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind auch in der Produkt-
gruppe ĂSonstige Allgemeine Finanzwirtschaftñ (Teilfinanzrechnung 
61210000) auszuweisen (vgl. Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik). 

 

¶ Auch der in der Finanzrechnung auszuweisende ĂFortgeschriebene Ansatzñ 
muss Änderungen aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit enthalten. Auf 
die Erläuterungen zu § 45 Abs. 2 i. V. m. § 46 Satz 3 GemHVO-Doppik wird 
verwiesen. 

 
Die zutreffende Abwicklung der Ein- und Auszahlungen wurde anhand von Stichpro-
ben in einzelnen Finanzrechnungskonten nachvollzogen. Die laufende Buchführung 
gab im Wesentlichen keinen Anlass zu Beanstandungen. 
 
Bei der Prüfung der investiven Ein- und Auszahlungen war allerdings festzustellen, 
dass im Bereich der Kreditaufnahmen und -tilgungen die vorgeschriebene Aufteilung 
nach Umschuldung und sonstigen Krediten nicht vorgenommen wurde. Stattdessen 
wurden anfallende Beträge auf einheitlichen Konten gebucht, die pflichtige Bereichs-
abgrenzung D wurde nicht beachtet. Dies hatte wesentliche Auswirkungen auf die 
Beurteilbarkeit der Kreditobergrenze, da eine exakte Ermittlung der Bewegungen be-
zogen auf reine Investitionskredite nicht möglich war. Diese Problematik wird bei der 
Beurteilung der Verschuldung (Ziffer 1.5.4 dieses Berichtes) thematisiert. Es ist si-
cherzustellen, dass künftig die vollständigen Bereichsabgrenzungen vorgenommen 
werden. 
 
 
Problematisch gestaltete sich gerade im Bereich der Finanzrechnung die Vielzahl 
von rückwirkend durchgeführten Korrektur- bzw. Umbuchungen bezogen auf zah-
lungswirksame Vorgänge. Diese wurden im Haushaltsjahr 2009 ergebnis- bzw. ver-
mögenswirksam, so dass Forderungen bzw. Verbindlichkeiten in abweichenden Pro-
dukten entstanden sind, die sich rechnerisch aufhoben. Ein Ausgleich über die Fi-
nanzrechnung erfolgt aber regelmäßig erst zum Erfassungszeitpunkt, also in einem 
späteren Haushaltsjahr. 
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1.4.3 Bilanz 
 
Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln 
zum Abschlussstichtag. Die Schlussbilanz enthält alle Veränderungen der Rech-
nungsperiode, die durch den gleichzeitigen Ausweis der Schlussbestände des Vor-
jahres deutlich gemacht werden. Die Gliederung der Bilanz ergibt sich aus 
§ 48 GemHVO-Doppik i. V. m. dem verbindlichen Muster zu § 48 GemHVO-Doppik. 
Hinsichtlich der formalen Darstellung wird darauf hingewiesen, dass die gemäß § 23 
GemHVO-Doppik übertragenen Ermächtigungen nachrichtlich in der Bilanz auszu-
weisen sind. 
 
 
 

Darstellung siehe Folgeseiten 
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Aktiva 

 Bilanzposition 
01.01.2009 
in ú 

Veränderung 31.12.2009 
in ú in ú in % 

1 Anlagevermögen 132.396.950,96 - 21.950.601,39 - 16,58% 110.446.349,57   

1.1. 
Immaterielle Vermö-
gensgegenstände 

207.294,71 + 17.897,29   + 8,63% 225.192,00   

1.2 Sachanlagen 108.224.058,24   - 21.960.702,97   - 20,29% 86.263.355,27   

1.2.1 
Unbebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 
Rechte 

4.285.018,62   - 3.683,61 - 0,09% 4.281.335,01   

1.2.2 
Bebaute Grundstücke 
und grundstücksgleiche 
Rechte 

66.821.745,60   - 20.720.473,20   - 31,01% 46.101.272,40   

1.2.3 Infrastrukturvermögen 30.210.639,05   - 1.880.618,70   - 6,23% 28.330.020,35   

1.2.5. 
Kunstgegenstände, Kul-
turdenkmäler 

2,00   0,00   0,00% 2,00   

1.2.6. 
Maschinen und techni-
sche Anlagen, Fahrzeu-
ge 

3.769.715,14   - 282.650,40   - 7,50% 3.487.064,74   

1.2.7. 
Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 

2.698.014,63   - 771.956,58   - 28,61% 1.926.058,05   

1.2.8. 
Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 

438.923,20   + 1.698.679,52   +387,01% 2.137.602,72   

1.3 Finanzanlagen 23.965.598,01   - 7.795,71   - 0,03% 23.957.802,30   

1.3.1 
Anteile an verbundenen 
Unternehmen 

396.300,00   0,00   0,00% 396.300,00   

1.3.2 Beteiligungen 21.852.769,02   0,00   0,00% 21.852.769,02   

1.3.4 Ausleihungen 1.716.528,99   - 7.795,71   - 0,45% 1.708.733,28   

2 Umlaufvermögen 18.046.028,91   - 1.640.767,54   - 9,09% 16.405.261,37   

2.1 Vorräte 50.000,00   0,00   0,00% 50.000,00   

2.2 
Forderungen und sons-
tige Vermögensgegen-
stände 

11.050.440,82   - 763.806,22   - 6,91% 10.286.634,60   

2.2.1 
Öffentlich-rechtliche 
Forderungen aus 
Dienstleistungen 

4.967.533,24   - 1.715.725,89   - 34,54% 3.251.807,35   

2.2.2. 
Sonstige öffentlich-
rechtliche Forderungen 

974.418,22   - 290.263,83   - 29,79% 684.154,39   

2.2.3 
Privatrechtliche Forde-
rungen aus Dienstleis-
tungen 

1.563.474,54   - 67.340,76   - 4,31% 1.496.133,78   

2.2.4. 
Sonstige privatrechtliche 
Forderungen 

3.545.014,82   + 1.309.524,26   + 36,94% 4.854.539,08   

2.4. Liquide Mittel 6.945.588,09   - 876.961,32   - 12,63% 6.068.626,77   

3 
Aktive Rechnungsab-
grenzung 

33.201.367,87   
+ 

19.944.884,92   
+ 60,07% 53.146.252,79   

4 
Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 

38.764.257,63   - 5.549.334,47   - 14,32% 33.214.923,16   

 Summe Aktiva 222.408.605,37   - 9.195.818,48   - 4,13% 213.212.786,89   
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Passiva 

 Bilanzposition 
01.01.2009 
in ú 

Veränderung 31.12.2009 
in ú in ú in % 

1 Eigenkapital 0,00   0,00   0,00% 0,00   

2 Sonderposten 55.064.959,85   - 4.029.352,86   - 7,32% 51.035.606,99 

2.1. 
für aufzulösende Zu-
schüsse 

0,00   + 35.445,00    35.445,00 

2.2. 
für aufzulösende Zu-
weisungen 

52.598.929,44   - 2.602.011,12   - 4,95% 49.996.918,32 

2.4 für Gebührenausgleich 2.466.030,41   - 1.462.786,74   - 59,32% 1.003.243,67   

3 Rückstellungen 65.935.067,06   - 173.401,44   - 0,26% 65.761.665,62   

3.1 Pensionsrückstellung 65.329.388,22   - 251.668,54   - 0,39% 65.077.719,68   

3.1.1 Pensionsrückstellung 57.362.918,00   - 175.993,00   - 0,31% 57.186.925,00   

3.1.2 Beihilferückstellung 7.966.470,22   - 75.675,54   - 0,95% 7.890.794,68   

3.2 Altersteilzeitrückstellung 605.678,84   + 78.267,10   + 12,92% 683.945,94   

4 Verbindlichkeiten 99.578.847,85   - 4.775.582,84   - 4,80% 94.803.265,01   

4.2 
Verbindlichkeiten für 
Kredite aus Investitio-
nen 

68.845.727,91   + 3.680.254,38   + 5,35% 72.525.982,29   

4.2.2 
vom öffentlichen Be-
reich 

1.813.317,67   - 942.846,96   - 52,00% 870.470,71   

4.2.3 
vom privaten Kredit-
markt 

67.032.410,24   + 4.623.101,34   + 6,90% 71.655.511,58   

4.3 
Verbindlichkeiten aus 
Kassenkrediten 

27.500.000,00   - 11.300.000,00   - 41,09% 16.200.000,00   

4.5 
Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leis-
tungen 

520.347,40   + 203.010,95   + 39,01% 723.358,35   

4.6 
Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 

498.748,48   + 1.406.412,18   + 281,99% 1.905.160,66   

4.7. 
Sonstige Verbindlichkei-
ten 

2.214.024,06   + 1.234.739,65   + 55,77% 3.448.763,71   

5 
Passive Rechnungsab-
grenzung 

1.829.730,61   - 217.481,34   - 11,89% 1.612.249,27   

Summe Passiva 222.408.605,37   - 9.195.818,48   - 4,13% 213.212.786,89   

 
Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO Doppik sind für den Schluss eines jeden Haushalts-
jahres mit einer Rechnungsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchfüh-
rung die Grundstücke, die Forderungen und Schulden, der Betrag des baren Geldes 
sowie der sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen. Dabei ist der 
Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). 
Die jährlich vorzunehmende Bestandsaufnahme kann entweder in Form einer Buch- 
oder einer körperlichen Inventur vorgenommen werden. Eine körperliche Bestands-
aufnahme ist mindestens alle drei Jahre vorzunehmen. Eine Buchinventur ist aller-
dings nur zulässig, sofern sichergestellt ist, dass für jeden Vermögensgegenstand 
eine Anlagenkarte geführt wird und alle Zu- und Abgänge vollständig berücksichtigt 
werden.   
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Eine Inventur hat zum 31.12.2009 nicht stattgefunden. Die zeitlichen Vorgaben zur 
Vornahme der Inventur sind künftig zu beachten. Sofern Bestandsaufnahmen gem. 
§ 37 GemHVO-Doppik in den kommenden Haushaltsjahren in Form einer Buchinven-
tur durchgeführt werden sollen, sind die Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Au-
ßerdem sind entsprechende Hinweise -auch im Falle einer ausgebliebenen Inventur- 
in den Anhang aufzunehmen. 
 
 
Die Veränderung diverser Bilanzpositionen war maßgeblich durch Berichtigungen der 
Eröffnungsbilanz beeinflusst. Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresab-
schlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten 
oder Schulden 
 

1. mit einem zu niedrigen Wert, 
2. mit einem zu hohen Wert, 
3. zu Unrecht oder 
4. zu Unrecht nicht 

 
angesetzt worden sind, sind die unterlassenen Ansätze nachzuholen oder der Wert-
ansatz zu berichtigen (§ 56 GemHVO-Doppik). Die Korrekturbuchungen sind grund-
sätzlich ergebnisneutral mit der Ergebnisrücklage zu verrechnen.  
Da der Kreis Ostholstein in der Eröffnungsbilanz ein negatives Eigenkapital aufge-
wiesen hat, waren die Korrekturbuchungen gegen die Bilanzposition Ănicht durch Ei-
genkapital gedeckter Fehlbetragñ vorzunehmen. Diese wurden ¿berwiegend in der 
Periode 50 gebucht und führten zu einer Erhöhung des Ănicht durch Eigenkapital ge-
deckten Fehlbetragesñ um 488.201,09 ú.  
 
Der Korrekturumfang zu den jeweiligen Bilanzpositionen wird im Folgenden ergän-
zend ausgewiesen. 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Immaterielle Vermö-
gensgegenstände 
01 

207.294,71 ú 225.192,00 ú + 17.897,29 ú - 24.824,19 ú 

 
Der Bestand an immateriellen Vermögenswerten (Software, EDV-Lizenzen etc.) hat 
sich im Laufe des Haushaltsjahres 2009 in geringem Umfang erhöht. Die tatsächlich 
dem Jahresabschluss 2009 zuzurechnende Steigerung belief sich hierbei auf insge-
samt 42.721,48 ú. Um diesen Betrag ¿berstiegen die neu angeschafften Vermö-
genswerte die -zutreffend ermittelten- Abschreibungen. 
 
Die laufenden Zugänge wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine An-
merkungen. 
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Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 

davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Grünflächen 
021 

2.445,24 ú 2.445,24 ú 0,00 ú 

entfällt 

Ackerland 
022 

23.801,50 ú 21.098,80 ú - 2.702,70 ú 

Wald, Forsten 
023 

21.579,18 ú 21.360,78 ú - 218,40 ú 

Sonstige unbebaute 
Grundstücke 
029 

4.237.192,70 ú 4.236.430,19 ú - 762,51 ú 

Unbebaute Grund-
stücke 
02 

4.285.018,62 ú 4.281.335,01 ú  - 3.683,61 ú 

 
Die unbebauten Grundstücke unterliegen regelmäßig keinem Werteverzehr, so dass 
der Bestand nicht durch ordentliche Abschreibungen verringert wird. Veränderungen 
ergeben sich vor diesem Hintergrund grundsätzlich nur aufgrund von Ver- oder Zu-
käufen. Im Eigentum des Kreises Ostholstein befindet sich ein Grundstück, für das 
ausnahmsweise Abschreibungen anzusetzen sind, die zutreffend berechnet wurden. 
 
Die in der o. a. Tabelle ausgewiesenen Veränderungen wurden nachvollzogen. Es 
ergaben sich keine Beanstandungen. 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Wohnbauten 
031 

268.144,70 ú 256.204,70 ú -11.940,00 ú 

entfällt 

Kinder- und Jugend-
einrichtungen 
032 

3.874.429,40 ú 3.796.270,40 ú -78.159,00 ú 

Schulen 
033 

47.363.492,45 ú 26.958.374,25 ú -20.405.118,20 ú 

Sonstige Dienst-, Ge-
schäfts- und Betriebs-
gebäude 
034 

15.315.679,05 ú 15.090.423,05 ú -225.256,00 ú 

Bebaute Grund-
stücke 
03 

66.821.745,60 ú 46.101.272,40 ú -20.720.473,20 ú 

 
Unter der Bilanzposition ĂBebaute Grundst¿ckeñ werden sowohl der Grund und Bo-
den als auch die hierauf befindlichen Gebäude bilanziert. Während der Grund und 
Boden regelmäßig keiner Abschreibung unterliegt, ist diese für Gebäude ergebnis-
wirksam und wertmindernd zu berücksichtigen. 
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Im Haushaltsjahr 2009 wurden keine werterhöhenden Maßnahmen oder Zukäufe ge-
bucht. Die bei den Kontenarten 031, 032 und 034 ausgewiesenen Veränderungen 
beruhten ausnahmslos auf den ergebniswirksamen Abschreibungen. 
 
In diesem Zusammenhang weist das Rechnungsprüfungsamt erneut darauf hin, dass 
auch Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung und Erneuerung als Herstellungs-
kosten und damit vermögenswirksam zu berücksichtigen sind, wenn diese durch Zu-
schüsse, Zuweisungen, Beiträge oder zinsgünstige Darlehen von Körperschaften 
oder Förderbanken (mit-)finanziert werden. Insofern wird auf die Ausführungen zur 
Eröffnungsbilanz sowie unter Ziffer 1.3 dieses Berichtes verwiesen. 
 
 
Zum 01.08.2009 sind die Schulträgerschaften für die verbliebenen kreiseigenen 
Gymnasien auf die Standortgemeinden übertragen worden. Das Eigentum an Ge-
bªuden und Grundst¿cken ist in diesem Zuge an die Ăneuenñ Schultrªger ¿berge-
gangen. In der Doppik stellen diese Vorgänge Sachzuwendungen dar, so dass die 
zum 31.07.2009 verbliebenen Vermögenswerte als solche unter die Aktiven Rech-
nungsabgrenzungsposten umzubuchen waren (§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik). 
 
Die ausgewiesene Reduzierung stellt insofern zum Großteil keine tatsächliche Min-
derung des Vermögens, sondern einen bilanziellen Aktivtausch dar. Insgesamt wur-
de aus der Bilanzposition ĂSchulenñ ein Betrag von 19.116.555,36 ú in die ĂAktive 
Rechnungsabgrenzungñ umgebucht. Der Vorgang wurde auf seine buchungstechni-
sche Nachvollziehbarkeit und Richtigkeit hin überprüft. Die Ermittlung und Umbu-
chung der Restbuchwerte zum 31.07.2009 konnte durchgehend nachvollzogen wer-
den.  
 
Des Weiteren wurde die Bilanzposition ĂSchulenñ durch den Verkauf der Interimsge-
bäude der IGS Ratekau am Standort Pansdorf bestandsmindernd beeinflusst. Dieser 
Vorgang wurde ausführlich unter Ziffer 1.4.1 dieses Berichtes behandelt. Ergänzende 
Anmerkungen bezogen auf die ausgewiesenen Werte ergaben sich nicht. 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berichti-
gung Eröff-
nungsbilanz 

Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens 
041 

5.972.073,05 ú 5.986.338,35 ú + 14.265,30 ú - 2.072,26 ú 

Brücken und Tunnel 
042 

1.024.143,00 ú 833.268,00 ú - 190.875,00 ú - 169.342,00 ú 

Straßennetze mit We-
gen etc. 
045 

23.108.315,00 ú 21.408.283,00 ú - 1.700.032,00 ú - 582.296,20 ú 

Sonstige Bauten des Inf-
rastrukturvermögens 
046 

106.108,00 ú 102.131,00 ú - 3.977,00 ú 0,00 ú 

Infrastrukturvermögen 
04 

30.210.639,05 ú 28.330.020,35 ú - 1.880.618,70 ú - 753.710,46 ú 
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Das Infrastrukturvermögen wurde im Zuge des Jahresabschlusses 2009 in erhebli-
chem Umfang negativ durch Korrekturen der Eröffnungsbilanz beeinflusst.  
 
Werterhöhenden Maßnahmen oder Zukäufe sind nur in sehr geringem Umfang (ins-
gesamt 20.349,56 ú) vermºgenswirksam geworden. Die verbleibende Wertminde-
rung der Bilanzpositionen um 1.147.257,80 ú resultiert in vollem Umfang aus dem in 
2009 entstandenen Abschreibungsaufwand. 
 
 
Auch hinsichtlich des Infrastrukturvermºgens wird auf die ĂInvestitionsfiktionñ auf-
grund von Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung und Erneuerung 
(s. Ausführungen zur Eröffnungsbilanz sowie Ziffer 1.3 dieses Berichtes) verwiesen. 
Gerade im Bereich der Infrastruktur erhalten die Kreise Mittel in erheblichem Umfang, 
um Sanierungsmaßnahmen an eigenen Straßen und Radwegen vorzunehmen. Vor 
diesem Hintergrund kann nicht nachvollzogen werden, dass Auswirkungen weder 
durch Bewegungen auf den Bilanzpositionen noch durch Ausführungen in Anhang 
oder Lagebericht dargestellt wurden. 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Kunstgegenstände 
Kulturdenkmäler 
06 

2,00 ú 2,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Maschinen, techni-
sche Anlagen und 
Fahrzeuge 
07 

3.769.715,14 ú 3.487.064,74 ú - 282.650,40 ú - 14.094,00 ú 

Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung 
08 

2.698.014,63 ú 1.926.058,05 ú - 771.956,58  ú - 18.403,00 ú 

Bewegliches Anlage-
vermögen 
06-08 

6.467.731,77 ú 5.413.124,79 ú - 1.054.606,98 ú - 32.497,00 ú 

 
Die Bilanzkonten 07 und 08 beinhalten eine Vielzahl von Einzelgegenständen, deren 
Werte aber regelmäßig von untergeordneter Bedeutung sind. Dementsprechend un-
terliegen sie auch unterjährig einer großen Anzahl von Veränderungen. 
 
Diese Veränderungen (Zugänge, Abgänge und Abschreibungen) wurden in Stichpro-
ben überprüft. Es ist festzustellen, dass die zugrunde liegenden Sachverhalte weit 
überwiegend zutreffend abgebildet worden sind. Ausnahmefälle, in denen Klärungs-
bedarf bestand, wurden gesondert thematisiert. 
 
Der unterjährige -ordentliche- Werteverzehr durch Abschreibungen wurde durch ent-
sprechende Neuanschaffungen betragsmäßig weitgehend ausgeglichen, so dass aus 
der ordentlichen Geschäftstätigkeit nur geringe Bestandsveränderungen eingetreten 
sind. 
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Die ausgewiesenen Veränderungen resultieren annährend vollständig aus der Über-
gabe der kreiseigenen Gymnasien an die neuen Schulträger. Wie im Falle der be-
bauten Grundstücke wurden die zum 31.07.2009 verbliebenen Restbuchwerte als 
Sachzuwendungen in die Aktive Rechnungsabgrenzung umgebucht. Betragsmäßig 
reduzierten sich durch diesen Vorgang 
 
die Position ĂMaschinen, technische Anlagen und Fahrzeugeñ um 287.176,00 ú und 
 
die Position ĂBetriebs- und Geschªftsausstattungñ um 929.944,50 ú. 
 
Auch hinsichtlich dieser Beträge handelte es sich nicht um eine effektive Minderung 
des Vermögens, sondern um einen Aktiv-Tausch, der die Summe der Aktiva nicht 
verändert hat. 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Geleistete Anzahlungen, 
Anlagen im Bau 
09 

438.923,20 ú 2.137.602,72 ú + 1.698.679,52 ú + 29.970,85 ú 

 
Das bilanzielle Konto ĂGeleistete Anzahlungen, Anlagen im Bauñ stellt quasi ein Ver-
rechnungskonto dar, auf dem Anschaffungs- und Herstellungskosten für Investiti-
onsmaßnahmen, die zum Abschlussstichtag noch nicht in Betrieb genommen worden 
sind, vorübergehend eingebucht werden. Bei Inbetriebnahme des jeweiligen Vermö-
gensgegenstandes erfolgt eine Zuordnung (Umbuchung) zu den tatsächlichen Ver-
mögenspositionen. Aus diesem Grund unterliegt der Bestand unterjährig einer star-
ken Fluktuation. Das Verfahren konnte durchgehend nachvollzogen werden. 
 
Die Zusammensetzung des Gesamtbetrags zum Abschlussstichtag 31.12.2009 wird 
im Anhang zum Jahresabschluss nachgewiesen. Die Einzelpositionen wurden voll-
ständig geprüft, es ergaben sich -mit einer Ausnahme- keine Beanstandungen bezo-
gen auf die betragsmäßige Erfassung und Auflösung. 
 
Auf dem Produktkonto 11148000.09700000 wurde zum 31.12.2009 die Einzelmaß-
nahme ĂServerraumñ mit einem Betrag von 211.403,23 ú ausgewiesen. Nach Aussa-
ge des Fachdienstes 1.20 wurde der Serverraum mit Schlusszahlung am 22.06.2011 
endgültig fertig gestellt und daher zu diesem Termin aktiviert. Nach Auskunft des zu-
ständigen Fachdienstes wurde der Serverraum allerdings bereits am  06.07.2009 tat-
sächlich in Betrieb genommen. Ab der Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstan-
des findet ein Werteverzehr statt, welcher über die Abschreibung entsprechend der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer dargestellt wird.  
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Die Zuordnung von der Anlageart ĂAnlage im Bauñ auf die Anlageart ĂBetriebs- und 
Geschªftsausstattungñ ist daher ab Juli 2009 unter Berücksichtigung der Abschrei-
bung vorzunehmen. Erweiterungen des Serverraumes nach der Inbetriebnahme sind 
als nachträgliche Anschaffungskosten zu werten und dem Vermögensgegenstand 
zuzuschreiben (§ 41 Abs.2 GemHVO-Doppik).  
 
 
Im Rahmen der Prüfung der erstmaligen Eröffnungsbilanz vertrat das Rechnungsprü-
fungsamt die Auffassung, dass Abschlagszahlungen für Investitionsförderungsmaß-
nahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, nicht unter dieser Bilanzposition, son-
dern unter den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind. Diese Auf-
fassung wurde und wird durch den Fachdienst 1.20 nicht geteilt, so dass entspre-
chende Vorgªnge auch weiterhin als ĂGeleistete Anzahlungen, Anlagen im Bauñ er-
fasst und geführt werden. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hält allerdings auch weiterhin an seiner Auffassung fest. 
Gemäß § 40 Abs. 7 Satz 2 GemHVO-Doppik sind geleistete Zuschüsse und Zuwei-
sungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen, an de-
nen der Kreis Ostholstein nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, als Rechnungsab-
grenzungsposten zu aktivieren. Eine Unterscheidung zwischen Abschlags- und 
Schlusszahlungen wird nicht vorgenommen, so dass bereits hieraus eine Zuordnung 
zu den Anlagen im Bau ausgeschlossen ist. Darüber hinaus sind geleistete Zuwei-
sungen und Zuschüsse in keinem Fall Bestandteile des Anlagevermögens, so dass 
die gewählte Zuordnung auch aus diesem Grund nicht geboten sein kann. 
 
Das gewählte Verfahren, die entsprechenden Positionen bei Vorliegen einer Zweck-
bindungsfrist erst ab Inbetriebnahme des finanzierten Vermögensgegenstandes auf-
zulösen, ist zutreffend. Zu diesem Zweck sollten aufzulösende und (noch) nicht auf-
zulösende Positionen innerhalb der Aktiven Rechnungsabgrenzung kontenmäßig ge-
trennt werden. 
 
Sofern eine Zweckbindungsfrist nicht festgelegt ist, tritt an die Stelle der Inbetrieb-
nahme der Schlusszahlungstermin (§ 40 Abs. 7 S. 4 GemHVO-Doppik). 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Anteile an verbundenen 
Unternehmen 
101 

396.300,00 ú 396.300,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Beteiligungen 
111 

21.852.769,02 ú 21.852.769,02 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Ausleihungen 
131 

1.716.528,99 ú 1.708.733,28 ú - 7.795,71 ú + 15.000,00 ú 

Finanzanlagen 
1 

23.965.598,01 ú 23.957.802,30 ú - 7.795,71 ú + 15.000,00 ú 
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Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Bestände veränderten sich im Haus-
haltsjahr 2009 nur geringfügig durch die Rückzahlung gewährter Darlehen. 
 
Die Ausleihungen enthielten u. a. das Produktkonto 61210000.13180000, das in der 
Schlussbilanz einen negativen Bestand von 2.270,14 ú auswies. Die Pr¿fung ergab, 
dass ein am 01.07.2008 an den DRK Kreisverband Ostholstein gewährtes und damit 
am 01.01.2009 in voller Höhe bestehendes Darlehen weder in der Eröffnungsbilanz 
noch im Jahresabschluss 2009 erfasst worden ist. Die hierauf zu leistende Tilgungs-
rate wurde zwar auf ein zutreffendes Konto gebucht, erzeugte hier aber aufgrund des 
fehlenden Bestandes einen negativen Betrag. Das Darlehen (Finanznummer 132) ist 
als Berichtigung der Eröffnungsbilanz nach zu erfassen. 
 
 
Darüber hinaus war in den ausgewiesenen Beteiligungen die Aktienbeteiligung an 
der e.on Hanse AG mit einem Wert von 19.469.279,02 ú enthalten. Hinsichtlich der 
Bewertung besteht auch weiterhin Uneinigkeit zwischen dem Fachdienst 1.20 und 
dem Rechnungsprüfungsamt. Ein externes Gutachten liegt zwischenzeitlich vor, be-
darf aber aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes noch einer näheren Betrachtung.  
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Vorräte 
15 

50.000,00 ú 50.000,00 ú 0,00 ú entfällt 

 
Der Bestand an Vorräten wird mit einem unveränderten Wert geführt. Eine Anpas-
sung soll auf Grundlage einer tatsächlichen Bestandsaufnahme zum 31.12.2011 er-
folgen. 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Öffentlich-rechtliche 
Forderungen aus 
Dienstleistungen 
1611 

4.967.533,24 ú 3.251.807,35 ú - 1.715.725,89 ú - 794.040,70 ú 

Sonstige öffentlich-
rechtliche Forderungen 
1691 

974.418,22 ú 684.154,39 ú -290.263,83 ú 0,00 ú 

Privatrechtliche Forde-
rungen aus Dienstleis-
tungen 
1711 

1.563.474,54 ú 1.496.133,78 ú - 67.340,76 ú + 1.015,52 ú 

Sonstige privatrechtliche 
Forderungen 
1791 

3.545.014,82 ú 4.854.539,08 ú + 1.309.524,26 ú 0,00 ú 

Forderungen 
16 / 17 

11.050.440,82 ú 10.286.634,60 ú - 736.806,22 ú - 793.025,18 ú 
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Die Forderungskonten unterliegen regelmäßig erheblichen Bewegungen und Verän-
derungen, da hier unterjährig alle zahlungswirksamen Erträge abgewickelt werden. 
Dies führt naturgemäß zu einer geringen Übersichtlichkeit der Entwicklungen inner-
halb eines Haushaltsjahres. Der Jahresabschluss 2009 war geprägt durch eine Viel-
zahl von Um- und Korrekturbuchungen. Diese wurden mehrheitlich über die Forde-
rungskonten vollzogen, wodurch die Nachvollziehbarkeit und Aussagekraft dieser Bi-
lanzposition noch weiter eingeschränkt worden ist. 
 
Dem Rechnungsprüfungsamt wurden mit dem Jahresabschluss vollständige Aufstel-
lungen der Einzelpositionen geordnet nach den bilanziellen Produktkonten (OP-
Listen) vorgelegt. 
 
Die Prüfung der Forderungsbestände führte zu folgenden Feststellungen: 
 

¶ Die Bestände der OP-Listen wurden mit den bilanziellen Produktkonten abge-
glichen. In Summe stimmten die OP-Listen mit dem bilanziell geführten Ge-
samtforderungsbestand von 10.286.634,60 ú ¿berein. Hinsichtlich der einzel-
nen Forderungsarten wurden aber Differenzen festgestellt. 

 
Die weitergehende Prüfung ergab, dass am 04.11.2011 zwei Umbuchungen inner-
halb des Produktes 57300000 vorgenommen wurden, die zwar bilanziell, aber nicht 
in den OP-Listen wirksam geworden sind. Aus diesem Grund stimmen die Beträge 
der betroffenen OP-Listen nicht mit den bilanziell ausgewiesenen Beträgen überein.  
 

1. Umbuchung eines Betrages von 346.415,00 ú aus Produktkonto 
57300000.16910000 auf Produktkonto 57300000.17910000 

 
2. Umbuchung eines Betrages von 95,46 ú aus Produktkonto 

57300000.17910000 auf Produktkonto 57300000.17110000. 
 

¶ Sofern die Fälligkeit von offenen Forderungen nach dem Abschlussstichtag 
(hier: 31.12.2009) eintritt, handelt es sich um ĂSonstige Forderungenñ (antizi-
pative Rechnungsabgrenzungsposten), die als solche gesondert in der Bilanz 
auszuweisen wären. 

 

¶ In den Forderungsbeständen waren diverse Produktkonten enthalten, die ei-
nen negativen Bestand auswiesen. Dies führte grundsätzlich zu einer unzu-
lässigen Saldierung. Negative Forderungen stellen Verbindlichkeiten dar und 
sind als solche auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die in Stichpro-
ben durchgeführte Prüfung ergab, dass der überwiegende Teil dieser negati-
ven Forderungen aus Umbuchungen (insbesondere im Bereich der zweckge-
bundenen Mittel) resultierte, die nach dem 31.12.2009 durchgeführt worden 
sind. Der Ausgleich folgt, sobald die Buchungen auch in der Finanzrechnung 
wirksam werden. Dies ist in dem Haushaltsjahr der Fall, in das die jeweilige 
Umbuchung fällt. 
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Die übrigen Fälle, die nicht aus Umbuchungen resultierten, ergaben sich aus Abset-
zungsbuchungen. Hier ist künftig sicher zu stellen, dass die Absetzungen zulässig 
sind und dass die aus den Absetzungen resultierenden Verpflichtungen als Verbind-
lichkeiten ausgewiesen werden. 
 
In den künftigen Jahresabschlüssen ist den negativ ausgewiesenen Beträgen ein be-
sonderes Augenmerk zu widmen, um unzulässige Saldierungen zu vermeiden. 
 

¶ Auch das Produktkonto 12210200.16910001 weist zum 31.12.2009 einen Ne-
gativbestand (15.000,00 ú) aus. Hierbei handelt es sich um eine pauschale 
Wertberichtigung zum zugehörigen Forderungskonto des Bereiches Schwarz-
arbeit, die aufwandswirksam gebucht wurde. In diesem Sonderfall hält das 
Rechnungsprüfungsamt den Negativausweis auf einem gesonderten Forde-
rungskonto für sinnvoll. Es ist im Folgejahr 2010 zu beachten, dass der pau-
schal abgesetzte Betrag ertragswirksam zuzuschreiben ist. Auf die Ausfüh-
rungen unter Ziffer 1.3 dieses Berichtes wird verwiesen. 

 

¶ Eine gesonderte Auswertung ergab, dass diverse Forderungen gegen PK 1 ï 
Kreis Ostholstein bestehen. Grundsätzlich dürfen im Rahmen des Jahresab-
schlusses keine Forderungen gegen die eigene Person ausgewiesen werden. 
Inwieweit verfahrenstechnische Gründe diesen Ausweis notwendig machen, 
konnte nicht abschließend geklärt werden.  

 

¶ Auf dem Produktkonto 28100000.16910281 wurden zum 31.12.2009 Forde-
rungen gegen die Stiftungen in Höhe von insgesamt 292.501,69 ú gef¿hrt, die 
aus der rückwirkenden Absetzung von den Aufwendungen resultierten. 
Gleichzeitig bestanden zum 31.12.2009 allerdings noch Verbindlichkeiten in 
Hºhe von insgesamt 175.400,00 ú gegen¿ber den Stiftungen, da diese Beträ-
ge als Schlusszahlungen erst in 2010 zur Auszahlung gelangten. 

 

¶ Auf dem Forderungskonto 57300000.17110573 wurde ein Betrag von 
184.704,35 ú ausgewiesen, der gegen¿ber der Erºffnungsbilanz keiner Ver-
änderung unterlag. Es handelte sich nach Auskunft des Fachdienstes 1.20 um 
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Die Werthaltigkeit konn-
te nicht abschließend geklärt werden und ist durch die Verwaltung im Zuge 
des Jahresabschlusses 2010 zu überprüfen. 

 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Liquide Mittel 
18 

6.945.588,09 ú 6.068.626,77 ú - 876.961,32 ú entfällt 

 
Der ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln stimmte mit den tatsächlichen Kon-
tenbeständen zum 31.12.2009 überein. Die Einzelbestände wurden im Anhang zum 
Jahresabschluss nachgewiesen. 
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Der verhältnismäßig hohe Bestand an Liquiden Mitteln darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Liquiditätssituation des Kreises Ostholstein auch weiterhin als be-
denklich einzuschätzen war. Dem ausgewiesenen Betrag standen Verbindlichkeiten 
aus Kassenkrediten in Hºhe von 16.200.000,00 ú gegen¿ber. 
 
Eine nähere Betrachtung folgt unter Ziffer 1.5.2 dieses Berichtes. 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Ist-Vorgriff 
1912 

3.809.689,43 ú 5.525.286,30 ú + 1.715.596,87 ú 0,00 ú 

Geleistete Zuwendun-
gen 
1913/1999 

29.391.678,44 ú 47.620.966,49 ú + 18.229.288,05 ú - 11.673,00 ú 

Aktive Rechnungsab-
grenzung 
19 

33.201.367,87 ú 53.146.252,79 ú + 19.944.884,92 ú - 11.673,00 ú 

 
Unter der Bilanzposition ĂAktive Rechnungsabgrenzungñ sind zwei grundsªtzlich 
voneinander abweichende Sachverhalte auszuweisen.  
 
Zum einen sind hier Auszahlungen zu bilanzieren, die vor dem Abschlussstichtag ge-
leistet wurden, aber einen Aufwand des Folgejahres darstellen (§ 49 Abs. 1 GemH-
VO-Doppik). Ihre Auflösung wird im jeweiligen Folgejahr vorgenommen. Diese Ge-
schªftsvorfªlle wurden als ĂIst-Vorgriffñ ¿ber das Konto 19120000 abgewickelt. Die in 
Stichproben durchgeführte Prüfung bestätigte die Nachvollziehbarkeit der durchge-
führten Abgrenzungen. 
 
Zum anderen sind gemäß § 40 Abs. 7 Satz 2 GemHVO-Doppik geleistete Zuschüsse 
und Zuweisungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenstän-
den, an denen der Kreis nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, als Rechnungsab-
grenzungsposten zu aktivieren.  
 
Die erhebliche Bestandserhöhung resultiert aus der bereits wiederholt thematisierten 
Abgabe der kreiseigenen Gymnasien im Rahmen eines Schulträgerwechsels. Dies 
ging mit einer Umbuchung von Vermögenswerten im Gesamtbetrag von 
20.336.835,86 ú einher. 
 
Die unterjährigen Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen wurden in Stichpro-
ben überprüft. Insgesamt war -wie im gesamten Bereich der Anlagenbuchhaltung- 
festzustellen, dass die Buchführung ordnungsgemäß und nachvollziehbar war.  
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Es ergaben sich eine Einzel sowie zwei grundsätzliche Feststellungen: 
 

¶ Das Produktkonto 12602000.19990000 wies zum 31.12.2009 einen Betrag 
von 10.000,00 ú aus. Hierbei handelte es sich um eine an den Kreisfeuer-
wehrverband geleistete Zuwendung für die Anschaffung beweglichen Vermö-
gens (16.11.2009). Der Betrag wurde nicht inventarisiert, so dass die geleiste-
te Zuwendung nicht in der Anlagenbuchhaltung aufgenommen und daher nicht 
abgeschrieben wurde. Die zuständige Sachbearbeiterin wurde im Zuge der 
Prüfung über den Sachverhalt informiert. Es sind geeignete Maßnahmen zu 
treffen, um eine Vollständigkeit in Bezug auf die in die Anlagenbuchhaltung 
aufzunehmenden Geschäftsvorfälle sicherzustellen. 

 

¶ Bestandteil der Prüfung war auch die zutreffende Berücksichtigung von Zu-
schreibungen. Hiervon waren im Haushaltsjahr 2009 zwei Inventargüter (6251 
und 5731) betroffen, denen am 06.10.2009 bzw. am 19.05.2009 Beträge zu-
geschrieben wurden. Eine Überprüfung der Abschreibungsbeträge ergab, 
dass bei deren Ermittlung für das Haushaltsjahr 2009 der erhöhte Wert bereits 
ab dem 01.01.2009 berücksichtigt wurde. Dieses Verfahren ist nicht zutref-
fend, die Werterhöhung hätte sich erst ab dem Monat des Zugangs abschrei-
bungserhöhend auswirken dürfen. Nach Auffassung des Rechnungsprüfungs-
amtes handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine systembedingte 
Einstellung, die alle abzuschreibenden oder aufzulösenden Inventargüter be-
treffen könnte. Sofern sich diese Annahme bestätigt, sind entsprechende An-
passungen in die Wege zu leiten. 

 

¶ Die Bildung neuer ARAPs im Zuge des Schulträgerwechsels zum 01.08.2009 
erfolgte wirtschaftlich in der logischen Sekunde des Eigentumsübergangs vom 
31.07.2009 auf den 01.08.2009. Daher werden die übertragenen Vermögens-
gegenstände zutreffend bis einschließlich Juli 2009 abgeschrieben. 

 
Die -ebenfalls aufwandswirksame- Auflösung der gebildeten ARAPs beginnt aber 
erst am 01.09.2009, obwohl sie bereits den vollen Monat August bestanden. Im Er-
gebnis fand eine Unterbrechung der Abschreibung / Auflösung für einen Monat statt, 
die für das Rechnungsprüfungsamt weder sachlich noch rechtlich nachvollziehbar 
war.  
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 
19999999 

38.764.257,63 ú 33.214.923,16 ú - 5.549.334,47 ú + 488.201,09 ú 

 
Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ergibt sich, sofern die Summe der 
Schulden die Summe des Vermögens übersteigt (§ 50 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Er 
stellt somit das negative Eigenkapital der Kommune dar, das als solches nicht aus-
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gewiesen werden darf. Der Anfangsbestand zum 01.01.2009 wurde auf dieser 
Grundlage rechnerisch aus den Eröffnungsbilanzwerten ermittelt.  
 
Grundsätzlich verändert sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag durch 
das jeweils erwirtschaftete Jahresergebnis. Im Jahresabschluss 2009 waren aller-
dings darüber hinaus Korrekturbuchungen bezogen auf die Eröffnungsbilanz not-
wendig, die ergebnisneutral direkt gegen diese Bilanzposition gebucht wurden. Hier-
durch erhöhte sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag ergebnisneutral 
um den saldierten Betrag von 488.201,09 ú. 
 
Durch das positive Jahresergebnis konnte der Betrag zum 31.12.2009 dennoch deut-
lich reduziert werden. 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 

davon: Be-
richtigung Er-
öffnungsbi-
lanz 

Allgemeine Rücklage 
201 

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Sonderrücklage 
202 

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Ergebnisrücklage 
203 

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Vorgetragener Jahres-
fehlbetrag 
204 

- 38.764.257,63 ú - 39.252.458,72 ú - 488.201,09 ú - 488.201,09 ú 

Nachrichtlich: 
Kameraler Fehlbetrag 
2008 

- 15.313.897,71 ú - 15.313.897,71 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Jahresüberschuss / Jah-
resfehlbetrag 
205 

0,00 ú 6.037.535,56 ú + 6.037.535,56 ú 0,00 ú 

Korrekturposten ĂNicht 
durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag 
Erl. Zu § 50 Abs. 3 
GemHVO-Doppik 

38.764.257,63 ú 33.214.923,16 ú - 5.549.334,47 ú + 488.201,09 ú 

Eigenkapital 
20 

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

 
Die hier gewählte Aufteilung unterscheidet sich von der -im Rahmen der Erstellung 
der Eröffnungsbilanz abgestimmten- und im Jahresabschluss 2009 enthaltenen Dar-
stellungsweise.  
 
Da ein Überschuss der Passiva über die Aktiva bestand, war das Eigenkapital mit ei-
nem Wert von 0,00 ú auszuweisen. Die jeweiligen Bestªnde der Unterkonten erga-
ben sich aus den rechtlichen Vorgaben. Dies wurde während der Prüfung mit dem 
Fachdienst 1.20 erörtert und wird in Hinblick auf den Jahresabschluss 2010 überprüft 
werden. 
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Wertmäßige Auswirkungen für den Gesamtbestand des Eigenkapitals (bzw. des 
Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags) ergaben sich durch die veränderte 
Darstellung nicht. 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Sonderposten für aufzu-
lösende Zuwendungen 
231/232 

52.598.929,44 ú 50.032.363,32 ú - 2.566.566,12 ú - 1.023.918,34 ú 

 
Gemäß § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuwendungen (Zuweisungen 
und Zuschüsse) für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen 
als Sonderposten zu passivieren, sofern sie aufgelöst werden sollen. Die Auflösung 
erfolgt grundsätzlich im Falle von Zuwendungen für die Anschaffung von Grundstü-
cken über 25 Jahre (für Beträge, die nach dem 31.12.2009 eingehen) und für die An-
schaffung anderer Vermögensgegenständen über deren betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer. Dient die erhaltene Zuwendung zur Finanzierung eines Investitionskos-
tenzuschusses an Dritte, kann der Auflösungszeitraum an den der gewährten Zu-
wendung angepasst werden. 
 
Die deutliche Reduzierung des Bestandes im Haushaltsjahr 2009 war -neben den 
ordentlichen Veränderungen durch Zugänge und Auflösungen- insbesondere auf 
zwei außerordentliche Sachverhalte zurückzuführen: 
 
Zum einen machte der Korrekturbedarf bezogen auf die Eröffnungsbilanz eine Min-
derung um 1.023.918,34 ú erforderlich. Zum anderen waren die f¿r die IGS Ratekau 
am Standort Pansdorf passivierten Sonderposten im Gesamtbetrag von 587.988,00 
ú aufzulºsen bzw. auszubuchen. 
 
Die Überprüfung der unterjährigen Entwicklung führte zu keinen wesentlichen Bean-
standungen: 
 

¶ Die für die kreiseigenen Gymnasien bestehenden Sonderposten bedurften im 
Zuge des Schulträgerwechsels der Anpassung. Die verbliebenen Restbuch-
werte wurden zum 31.07.2009 in Abgang gebracht und mit an die gebildeten 
ARAPs angepassten Auflösungszeiträumen zum 01.08.2009 neu eingebucht. 
Entsprechend dem Verfahren bezogen auf die ARAPs begann die Auflösung 
aber erst ab dem 01.09.2009, so dass auch hier ein nicht nachzuvollziehender 
Bruch in der Auflösung eingetreten ist. 

 

¶ Im Zuge des Jahresabschlusses 2009 wurde ein passivierter Sonderposten 
für einen aufzulösenden Zuschuss dem zutreffenden Produktkonto 
23320000.23170000 zugeordnet. Allerdings war diesem Sonderposten als Er-
tragskonto auch weiterhin das Konto 41620000 (Auflösung Zuweisungen) statt 
41610000 (Auflösung Zuschüsse) zugeordnet. Dies ist anzupassen. 
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Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Gebührenausgleich Ret-
tungsdienst 
23400002 

2.153.850,46 ú 602.448,24 ú - 1.551.402,22 ú 0,00 ú 

Gebührenausgleich Ret-
tungshubschrauber 
23400003 

196.999,00 ú 120.009,15 ú - 76.989,85 ú 0,00 ú 

Gebührenausgleich Ju-
gendhilfehaus 
23400001 

115.180,95 ú 280.786,28 ú + 165.605,33 ú + 14.699,14 ú 

Sonderposten für Ge-
bührenausgleich 
234 

2.466.030,41 ú 1.003.243,67 ú - 1.462.786,74 ú + 14.699,14 ú 

 
In den Sonderposten für den Gebührenausgleich werden Überdeckungen im Gebüh-
renhaushalt kostenrechnender Einrichtungen ausgewiesen, die in vergangenen 
Haushaltsjahren entstanden und künftig auszugleichen sind. Die passivierten Beträ-
ge stellen somit regelmäßig eine (Zahlungs-)Verpflichtung gegenüber Dritten dar. 
 
Die Veränderungen der Sonderposten für den Gebührenausgleichs resultieren aus 
den jeweiligen Ergebnissen der Gebührenhaushalte, wobei regelmäßig geringfügige 
Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Aufwandsbetrachtungen eintreten. 
 
Die Übereinstimmung der Schlussbestände mit den jeweiligen Nachweisen der 
Fachdienste wurde überprüft. Bezogen auf das Jugendhilfehaus konnten die Bu-
chungen vollständig nachvollzogen werden. Es wird aber darauf hingewiesen, dass 
kalkulatorische Zinsen zwingend zu berücksichtigen sind. 
 
Im Bereich des Rettungsdienstes konnten die bereits im Zuge der Eröffnungsbilanz 
festgestellten Mängel noch nicht abschließend bereinigt werden. Im Falle des Ret-
tungshubschraubers konnten die Abweichungen durch den zuständigen Fachdienst 
aufgeklärt werden. Dies war für den straßengebundenen Rettungsdienst nicht voll-
ständig möglich. 
 
Es ist auch weiterhin darauf hinzuarbeiten, eine vollständige Übereinstimmung bezo-
gen auf solche Erträge und Aufwendungen herzustellen, die in beiden Buchfüh-
rungssystemen zu berücksichtigen sind. Auftretende Differenzen müssen erklärbar 
sein. 
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Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Pensionsrückstellung 
2511 

57.362.918,00 ú 57.186.925,00 ú - 175.993,00 ú 0,00 ú 

Beihilferückstellung 
2512 

7.966.470,22 ú 7.890.794,68 ú - 75.675,54 ú -20,00 ú 

Pensionsrückstellung 
251 

65.239.388,22 ú 65.077.719,68 ú - 251.668,54 ú -20,00 ú 

 
Die Vorschriften des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23.07.1996 und des Tarif-
vertrages zur Regelung der Altersteilzeitarbeit (TV ATZ) vom 05.05.1998 ermögli-
chen älteren Arbeitnehmern unter bestimmten Voraussetzungen einen gleitenden 
Übergang vom Erwerbsleben in die Altersrente. 
 
F¿r diese Teilzeitbeschªftigung sind zwei Modelle (ĂBlockmodellñ und ĂTeilzeitmo-
dellñ) vorgesehen. Beim Blockmodell ist wªhrend der ersten Hªlfte (Beschªftigungs-
phase) der Altersteilzeit in Vollzeit weiter zu arbeiten. In der zweiten Hälfte wird der 
Arbeitnehmer vollständig von der Arbeit freigestellt (Freistellungsphase). Beim Teil-
zeitmodell oder kontinuierlichen Modell wird die Arbeitszeit in der Regel über den ge-
samten Zeitraum der Altersteilzeit gleichmäßig bis zur Hälfte herabgesenkt. 
Während der Laufzeit des Altersteilzeitvertrages im Blockmodell werden 50 v. H. des 
Vollzeitentgelts zuzüglich eines Aufstockungsbetrages sowie zusätzliche Beiträge zur 
Rentenversicherung gewährt. Beim Teilzeitmodell  bezieht der Arbeitnehmer über die 
gesamte Laufzeit ein Entgelt, welches der herabgesetzten Arbeitszeit entspricht, er-
gänzt um einen Aufstockungsbetrag.  
 
Die Altersteilzeitrückstellung bildet die künftige Verpflichtung zur Leistung von Lohn- 
und Gehaltszahlungen ab, die aus einem Altersteilzeitmodell in der Beschäftigungs-
phase für Zeiten der Freistellung von der Arbeit anfallen. Rechtsgrundlage für die Be-
rechnung bildet die Vorschrift des § 24 Satz 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik. 
 
Der Fachdienst Finanzen hat die im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz ge-
troffenen Feststellungen korrigiert. Das RPA hat die Altersteilzeitfälle, welche zu den 
weiteren Veränderungen im Jahresabschluss 2009 geführt haben, stichprobenartig 
überprüft. Beanstandungen haben sich dabei nicht ergeben. 
 
Insgesamt ergibt sich für diese Bilanzposition somit folgendes Bild: 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Altersteilzeit-
rückstellung 

605.678,84 ú 683.945,94 ú + 78.267,10 ú - 115.585,68 ú 
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Gemäß § 24 Satz 1 Nr.1 GemHVO-Doppik sind in den kommunalen Bilanzen für die 
nach den beamtenrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen (bereits be-
stehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fort-
geltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst) Rückstellungen 
(Pensionsrückstellungen) zu bilden. Darüberhinaus besteht die Verpflichtung zur Bil-
dung von Beihilferückstellungen (§ 24 Satz 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik). Die beiden 
Positionen (Pensionsrückstellung ï 2511; Beihilferückstellung ï 2512) werden ge-
meinsam unter dem Konto 251 aufgeführt 
 
Der Kreis Ostholstein ist der Empfehlung des Innenministeriums (s. Erläuterungen zu 
§ 24 GemHVO-Doppik) gefolgt und bedient sich zwecks Feststellung der Höhe der 
Rückstellungen der VAK. Aus den dortigen Unterlagen kann der tatsächliche Auf-
wand für Versorgungs- und Beihilfeleistungen detailliert entnommen werden. 
 
Für die Ermittlung der Barwerte der Pensionsrückstellungen hat die VAK sich des 
Programms ĂHPR KommunalĂ der Fa. Haessler bedient (siehe Grundsätze der VAK 
vom 09.10.2009). Der Barwert für die Ansprüche auf Beihilfen der Versorgungsbe-
rechtigten wurde als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt. Der 
Prozentsatz ist aus dem Verhältnis des Volumens der an die Versorgungsberechtig-
ten gezahlten Beihilfeleistungen zu dem Volumen der gezahlten Versorgungsbezüge 
zu errechnen.  
 
Die Richtigkeit der durch die VAK in den gefertigten Jahresübersichten bzw. Grund-
listen mitgeteilten Daten wurde durch das Fachgebiet Personal bestätigt. Das RPA 
hat daher von einer inhaltlichen Einzelfallprüfung Abstand genommen.  
 
Im Jahresabschluss zum 31.12.2009 ist das Konto 2511 mit einem Wert von 
57.186.925,00 ú ausgewiesen. Dieser Betrag stimmt mit den Barwerten der von der 
VAK vorgenommenen Berechnung überein. Auf Grundlage dieses Betrages ist auch 
der prozentuale Anteil zur Ermittlung der Beihilferückstellung berechnet worden. 
 
Insgesamt haben sich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 haben sich 
folgende Wertänderungen ergeben: 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Pensionsrückstellung 
2511 

57.362.918,00 ú 57.186.925,00 ú - 175.993,00 ú 0,00 ú 

Beihilferückstellung 
2512 

7.966.470,22 ú 7.890.794,68 ú - 75.675,54 ú -20,00 ú 

Pensionsrückstellung 
251 

65.239.388,22 ú 65.077.719,68 ú - 251.668,54 ú -20,00 ú 
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Der Stand der Pensionsrückstellung zum 31.12.2009 teilt sich wie folgt auf: 
 

Allgemeine Verwaltung  Anzahl  Versorgungsleistungen 

Aktive Beamtinnen und Beamte 136 27.859.024,00 ú 

Versorgungsempfänger/Innen 73 24.255.808,00 ú 

Witwen 29 2.684.741,00 ú 

Summe 238 54.799.573,00 ú 

   

Ehemalige Kreiskrankenhäuser Anzahl  Versorgungsleistungen 

Versorgungsempfänger/Innen 5 1.781.785,00 ú 

Witwen 3 605.567,00 ú 

Summe 8 2.387.352,00 ú 

   
   

Gesamtsumme 246 57.186.925,00 ú 

   
 
 
Die Verpflichtung des Kreises Ostholstein zur Bilanzierung von Rückstellungen für 
die leitenden Ärzte (Chefärzte) der ehemaligen Kreiskrankenhäuser Eutin und 
Oldenburg i. H. und deren Hinterbliebene ergibt sich aus den seinerzeit geschlosse-
nen Dienstverträgen. In diesen wurde neben der Zahlung eines monatlichen Entgelts 
auch eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach beamtenrechtlichen Grund-
sätzen vereinbart. 
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Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Verbindlichkeiten für 
Kredite aus Investitionen 
321 

68.845.727,91 ú 72.525.982,29 ú + 3.680.254,38 ú 

entfällt 
Verbindlichkeiten aus 
Kassenkrediten 
331 

27.500.000,00 ú 16.200.000,00 ú - 11.300.000,00  ú 

Verbindlichkeiten aus 
Krediten 
32/33 

96.345.727,91 ú 88.725.982,29 ú - 7.619.745,62 ú 

 
Die ausgewiesenen Veränderungen stimmen mit den tatsächlichen Zahlungsströmen 
überein. Die Buchungen waren durchgehend nachvollziehbar.  
 
Allerdings wies das Produktkonto 61210000.32143000 zum 31.12.2009 einen nega-
tiven Bestand von ï 12.204,40 ú aus. Dieser resultierte aus der Umbuchung des Dar-
lehensbestandes auf das Produktkonto 61210000.32173000, während zwei Til-
gungszahlungen (den Angaben in der KVV entsprechend) auf dem ursprünglichen 
Produktkonto verbucht wurden. Die Produktkontenzuordnung ist anzupassen. 
 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leis-
tungen 
3511 

520.347,40 ú 723.358,35 ú + 203.010,95 ú 

entfällt 

Verbindlichkeiten aus 
Transferleistungen 
3611 

498.748,48 ú 1.905.160,66 ú + 1.406.412,18 ú 

Sonstige Verbindlichkei-
ten 
37 

2.214.024,06 ú 3.448.763,71 ú + 1.234.739,65 ú 

Verbindlichkeiten au-
ßerhalb von Krediten 
35/36/37 

3.233.119,94 ú 6.077.282,72 ú + 2.844.162,78 ú 

 
Den Forderungskonten entsprechend unterliegen auch die Verbindlichkeiten regel-
mäßig erheblichen Bewegungen und Veränderungen, da über diese unterjährig alle 
zahlungswirksamen Aufwendungen abgewickelt werden. Darüber hinaus waren auch 
die Verbindlichkeiten durch nachträgliche Umbuchungen und Korrekturen betroffen. 
 
Dem Rechnungsprüfungsamt wurden mit dem Jahresabschluss vollständige Aufstel-
lungen der Einzelpositionen geordnet nach den bilanziellen Produktkonten vorgelegt. 
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Die in Stichproben durchgeführte Prüfung der Einzelkonten ergab folgende Anmer-
kungen:  
 

¶ Auch im Bereich der Verbindlichkeiten wiesen diverse Unterkonten zum 
31.12.2009 negative Bestände aus. Diese resultierten aus Buchungen, die 
nach dem Abschlussstichtag vorgenommen, aber wirtschaftlich dem Jahres-
abschluss 2009 zugeordnet worden sind. Es handelte sich um Umbuchungen 
oder Absetzungen von den Aufwendungen. Der Ausgleich folgt, sobald die 
Buchungen auch in der Finanzrechnung wirksam werden. Dies ist in dem 
Haushaltsjahr der Fall, in das die jeweilige Um- bzw. Absetzungsbuchung fällt. 
Es ist sicher zu stellen, dass die Absetzungen zulässig sind und dass die aus 
den Absetzungen entstehenden Forderungen zur Beachtung des Saldie-
rungsverbotes als solche ausgewiesen werden. 

 
In den künftigen Jahresabschlüssen ist den negativ ausgewiesenen Beträgen ein be-
sonderes Augenmerk zu widmen, um unzulässige Saldierungen zu vermeiden. 
 

¶ Das Produktkonto 12220100.37032202 weist einen gegenüber der Eröff-
nungsbilanz unverªnderten Bestand von 4.983,00 ú aus. Es handelte sich 
hierbei um ein Abwicklungskonto im Bereich der Zulassungsstelle, auf dem die 
KBA-Gebühren weitergeleitet wurden. Die Prüfung ergab, dass der genannte 
Betrag aus dem Dezember 2008 stammte und voraussichtlich doppelt erfasst 
wurde. Dies ist zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. 

 
 

Bilanzposition 
Kontenart 

Stand 
01.01.2009 

Stand  
31.12.2009 

Veränderung 
davon: Berich-
tigung Eröff-
nungsbilanz 

Ist-Vorgriff 
3992 

92.455,54 ú 330.515,17 ú + 238.059,63 ú 0,00 ú 

Nicht verwendete 
Zweckmittel 
3991 

1.737.275,07 ú 1.281.734,10 ú - 455.540,97 ú - 23.509,35 ú 

Passive  Rechnungsab-
grenzung 
39 

1.829.730,61 ú 1.612.249,27 ú - 217.481,34 ú - 23.509,35 ú 

 
Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind Ăals passive Rechnungsabgrenzungspos-
ten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag 
f¿r eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzenñ. 
 
Die direkt aus der Buchhaltung / aus dem Anordnungswesen resultierenden Ge-
schªftsvorfªlle wurden als ĂIst-Vorgriffñ ausgewiesen. Die zugrundeliegenden Sach-
verhalte wurden in Stichproben geprüft. Sie wurden ordnungsgemäß und nachvoll-
ziehbar umgesetzt.  
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Im ¦brigen beinhaltete die Bilanzposition ĂPassive Rechnungsabgrenzungñ Bestªnde 
an zweckgebundenen Mitteln, die zum 31.12.2009 noch nicht zweckentsprechend 
verwendet worden waren. Diesbezüglich vertritt das Rechnungsprüfungsamt auch 
weiterhin die Auffassung, dass diese nicht unter den PRAP, sondern unter den sons-
tigen Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind.  
 
Aufgrund der durchgeführten Prüfung wird angeregt, die buchmäßigen Bestände 
zumindest in Stichproben mit den in den zustªndigen Fachdiensten gef¿hrten ĂNe-
benbuchhaltungenñ abzugleichen. 
 
 
 
1.4.4 Anhang 
 
Im Anhang sind gemäß § 51 GemHVO-Doppik zu den Posten von Bilanz und Ergeb-
nisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben 
und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. 
 
Dem Rechnungsprüfungsamt wurde vorab ein Entwurf zur Durchsicht vorgelegt. Die 
sich hieraus ergebenden Hinweise wurden in die endgültige Fassung des Anhangs 
eingearbeitet. Insgesamt entsprach der Anhang den rechtlichen Vorgaben. Es erga-
ben sich allerdings folgende Anmerkungen: 
 

¶ Die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden nach Einschätzung des RPAs 
weder zu den betroffenen Bilanzpositionen noch im Bereich des Eigenkapitals 
in ausreichendem Umfang erläutert. 

 

¶ Forderungen und Verbindlichkeiten wären insbesondere im Anhang zum Jah-
resabschluss 2009 näher zu erläutern gewesen, da hier erhebliche Korrektu-
ren und später zugeordnete Vorgänge berücksichtigt worden sind. Dies führte 
zu einer Verzerrung der Bestände, die sich in den Folgejahren voraussichtlich 
ausgleichen wird. 

 

¶ In den Ausf¿hrungen zur Bilanzposition ĂSonderpostenñ (S. 15) ist der unter 
Ziffer 2.1 für Zuwendungen ausgewiesene Betrag unzutreffend. Der auf aufzu-
lºsende Zusch¿sse entfallende Teilbetrag von 35.445,00 ú wurde nicht be-
rücksichtigt. Zutreffend umfasste der für aufzulösende Zuwendungen beste-
hende Sonderposten zum 31.12.2009 insgesamt 50.032.363,32 ú. 

 

¶ Der wertmªÇige Umfang der Ăr¿ckwirkend erfasstenñ Forderungen und Ver-
bindlichkeiten wurde entgegen der im Prüfbericht zur erstmaligen Eröffnungs-
bilanz enthaltenen Anmerkung nicht näher erläutert. 

 

¶ Eine Begründung hinsichtlich der deutlichen Reduzierung des Anlagevermö-
gens (Schulträgerwechsel) wäre bereits im Zuge der tabellarischen Darstel-
lung (S. 5) geboten gewesen. 
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¶ Der Anhang enthielt entgegen den gesetzlichen Vorgaben keine Erläuterun-
gen zu Positionen der Ergebnisrechnung. Nach Auffassung des RPAs existier-
ten diverse Bereiche, in denen die ergebniswirksame Abwicklung einer nähe-
ren Erklärung bedurfte. Zu nennen sind hier u. a. die Bereiche Sozialhilfe, 
BgA, Steuerungsunterstützung und Service, Rettungsdienst sowie die Ver-
wendung zweckgebundener Mittel. 

 
 
 
1.4.5 Lagebericht 
 
Im Lagebericht (§ 52 GemHVO-Doppik) ist ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. 
Hierbei ist insbesondere ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Ab-
schlusses und über Vorgänge besonderer Bedeutung zu geben. Darüber hinaus ist 
auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde lie-
gende Annahmen sind anzugeben. 
 
Auch hinsichtlich des Lageberichtes wurde das RPA vor Erstellung der endgültigen 
Fassung einbezogen. 
 
Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2009 war sehr ausführlich und erfüllte im We-
sentlichen die an ihn gestellten Anforderungen. Insbesondere vermittelte er ein voll-
ständiges Bild der wirtschaftlichen und allgemeinen Lage des Kreises Ostholstein im 
Haushaltsjahr 2009 auch bezogen auf die einzelnen Aufgabenbereiche. Die wichtigs-
ten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Vorgänge von besonderer Bedeutung 
wurden thematisiert. 
 
Es ergaben sich folgende Anmerkungen, die die Aussagekraft des Lageberichtes 
aber nicht wesentlich einschränken: 
 

¶ Im Lagebericht wurde unter anderem die Zusammensetzung des Gesamter-
gebnisses anhand der Teilbudgets dargestellt. Hierbei wurden ausschließlich 
die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, Finanz- und 
außerordentliches Ergebnis blieben unberücksichtigt. Das RPA weist darauf 
hin, dass auch die nicht dargestellten Aufwands- und Ertragsarten die Ergeb-
nisse der Budgets beeinflussten. Es wird daher dem Sinn und Zweck des NKR 
folgend angeregt, künftig auch diese Ertrags- und Aufwandsarten mit abzubil-
den. 

 

¶ Die Darstellungen der (Teil-)Ergebnisse waren nach Einschätzung des RPAs 
aufgrund ihres Aufbaus nur schwer nachvollziehbar. So beinhaltete u.a. die 
vorletzte Spalte (Plan/Ist-Vergleich Personalaufwendungen) negative Beträge 
entgegen der Überschrift Verbesserungen. 
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¶ Bei Erläuterung der Finanzrechnung wurde der tatsächliche Kreditbedarf 
mehrfach ausdr¿cklich mit 2.966.754,10 ú beziffert. Tatsªchlich aufgenommen 
wurden allerdings Kreditmittel in Hºhe von 9.317.000,00 ú. Eine ausreichende 
Begründung für die Überschreitung der Kreditobergrenze ergab sich aus den 
Ausführungen zur Finanzrechnung nicht. Inhaltlich wird die Kreditobergrenze 
unter Ziffer 1.5.4 dieses Berichtes thematisiert. 

 
 
 
1.5 Finanzlage des Kreises Ostholstein  
 
Die Kriterien für die Beurteilung der Finanzlage haben sich durch die Umstellung des 
Rechnungswesens nicht verändert. Auch weiterhin lässt sie sich auf Grundlage der 
folgenden Faktoren beurteilen, die in engem Zusammenhang stehen: 
 

- die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit 
 

- die Liquidität 
 

- das Investitionsvolumen und  
 

- die Verschuldungssituation. 
 
Bei Beurteilung der Finanzlage ist aber zu beachten, dass Aussagen über das Haus-
haltsjahr 2009 nur bedingt dem aktuellen Informationsbedarf genügen können.  
 
 
 
1.5.1 Dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit 
 
In der Ergebnisrechnung nach § 45 GemHVO-Doppik werden die Erträge und Auf-
wendungen des jeweiligen Haushaltsjahres dargestellt. Durch die periodengerechte 
Zuordnung werden somit Ressourcenaufkommen und -verbrauch in der betreffenden 
Periode deutlich, so dass auf dieser Grundlage eine Aussage über die Erfolgslage 
und damit über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kommune getroffen werden 
kann. In der auf der folgenden Seite dargestellten Übersicht sind die Jahresergebnis-
se sowie deren Abweichung von der Planung im Haushaltsjahr 2009 dargestellt: 
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Jahresergebnis gem. § 45 GemHVO-Doppik 

 Ist 2009 Plan 2009 Plan/Ist-Vergleich 

Ordentliche Erträge 198.997.063,74 ú 196.381.400,00 ú + 2.615.663,74 ú 

Ordentliche Aufwen-
dungen 

190.697.994,07 ú 195.195.700,00 ú - 4.497.705,93 ú 

Ergebnis der lfd. Ver-
waltungstätigkeit 

8.299.069,67 ú 1.185.700,00 ú + 7.113.369,67 ú 

Finanzerträge 3.176.266,08 ú 2.206.200,00 ú + 970.066,08 ú 

Finanzaufwendungen 5.567.361,28 ú 5.285.700,00 ú + 281.661,28 ú 

Finanzergebnis -2.391.095,20 ú - 3.079.500,00 ú + 688.404,80 ú 

ordentliches Ergebnis 5.907.974,47 ú - 1.893.800,00 ú + 7.801.774,47 ú 

Außerordentliche Erträ-
ge 

129.802,35 ú 97.400,00 ú + 32.402,35 ú 

Außerordentliche Auf-
wendungen 

241,26 ú 0,00 ú + 241,26 ú 

Außerordentliches Er-
gebnis 

129.561,09 ú 97.400,00 ú + 32.161,09 ú 

Jahresergebnis 6.037.535,56 ú - 1.796.400,00 ú + 7.833.935,56 ú 

 

Korrekturen zur Eröff-
nungsbilanz 

- 488.201,09 ú 0,00 ú - 488.201,09 ú 

Stand Eigenkapital 
01.01.2009 

-38.764.257,63 ú - 38.764.257,63 ú 0,00 ú 

Stand Eigenkapital 
31.12.2009 

-33.214.923,16 ú - 40.560.657,63 ú + 7.345.734,47 ú 

Nachrichtlich: 

Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

936.329,68 ú 771.200,00 ú 165.129,68 ú 

Aufwand aus internen 
Leistungsbeziehungen 

936.329,68 ú 771.200,00 ú 165.129,68 ú 

Ergebnis aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 
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Die Ergebnisrechnung 2009 des Kreises Ostholstein schloss sehr positiv ab. Der ge-
plante Fehlbedarf ist nicht eingetreten, stattdessen wurde mit 6.037.535,56 ú ein 
sehr hoher Überschuss erwirtschaftet. 
 
Die Aussagekraft dieses Ergebnisses muss aber zumindest vorsichtig beurteilt wer-
den. Wie bereits festgestellt, war der Jahresabschluss 2009 durch Um- und Korrek-
turbuchungen geprägt. Darüber hinaus sind durch den zeitlichen Verzug in der Er-
stellung von Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss Verschiebungen in der Zuord-
nung von Erträgen und Aufwendungen entstanden. Vor diesem Hintergrund wird 
auch eine Vergleichbarkeit des ersten doppischen Jahresabschluss mit den Folge-
jahren nur bedingt gegeben sein. 
 
Dennoch ist das Ergebnis auch weiterhin als positiv zu bewerten. Es bleibt abzuwar-
ten, ob sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahresabschlüssen fortsetzt. 
Ziel des Kreises Ostholstein muss sein, mittel- bis langfristig ein positives Eigenkapi-
tal zu erwirtschaften sowie dauerhaft ausgeglichene Haushalte und Ergebnisse zu 
erreichen. 
 
 
 
1.5.2 Liquidität 
 
Ein weiterer Aspekt der Finanzlage einer Kommune liegt in ihrer Liquidität. Bei der 
Beurteilung ist vorrangig zu betrachten, ob im Prüfungszeitraum ausreichend Fi-
nanzmittel vorhanden waren, um die fälligen Auszahlungen leisten zu können. Der 
Bestand an Finanzmitteln sowie die unterjährige Entwicklung wird in der Finanzrech-
nung ausgewiesen. In der auf der folgenden Seite dargestellten Tabelle sind die Er-
gebnisse der Finanzrechnung sowie die Abweichung vom Finanzplan dargestellt:  
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Jahresnachweis der Zahlungen gem. § 46 GemHVO-Doppik 

 Ist 2009 Plan 2009 Plan/Ist-Vergleich 

Anfangsbestand an liqui-
den Mitteln 

6.945.588,09 ú 0,00 ú + 6.945.588,09 ú 

Nachrichtlich: Bestand an 
Kassenkrediten zum 
01.01.2009 

27.500.000,00 ú  

Einzahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

195.139.223,60 ú 193.514.100,00 ú + 1.625.123,60 ú 

Auszahlungen aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

183.357.487,36 ú 191.929.600,00 ú - 8.572.112,64 ú 

Saldo aus lfd. Verwal-
tungstätigkeit 

11.781.736,24 ú 1.584.500,00 ú + 10.197.236,24 ú 

Einzahlungen aus Investi-
tionstätigkeit 

852.617,15 ú 3.830.700,00 ú - 2.978.082,85 ú 

Auszahlungen aus Investi-
tionstätigkeit 

3.819.371,25 ú 8.922.000,00 ú - 5.102.628,75 ú 

Saldo aus Investitionstä-
tigkeit 

- 2.966.754,10 ú - 5.091.300,00 ú + 2.124.545,90 ú 

Finanzmittelüberschuss / -
fehlbetrag 

8.814.982,14 ú - 3.506.800,00 ú + 12.321.782,14 ú 

Aufnahme von Investiti-
onskrediten 

9.317.100,00 ú 5.091.300,00 ú + 4.225.800,00 ú 

Rückflüsse aus angeleg-
ten Mitteln 

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Aufnahme von Kassenk-
rediten 

12.000.000,00 ú 0,00 ú + 12.000.000,00 ú 

Tilgung von Investitions-
krediten 

5.636.845,62 ú 1.300.900,00 ú + 4.335.945,62 ú 

Gewährte Darlehen aus 
liquiden Mitteln 

0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Tilgung von Kassenkredi-
ten 

23.300.000,00 ú 0,00 ú + 23.300.000,00 ú 

Saldo aus Finanzie-
rungstätigkeit 

1.195.236,52 ú 283.600,00 ú + 911.636,52 ú 

Änderung des Bestan-
des an eigenen Finanz-
mitteln 

1.195.236,52 ú 283.600,00 ú + 911.636,52 ú 

 

Endbestand an liquiden 
Mitteln zum 31.12.2009 

6.068.626,77 ú 283.600,00 ú + 5.785.026,77 ú 

Nachrichtlich: Bestand an 
Kassenkrediten zum 
31.12.2009 

16.200.000,00 ú  
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Fortsetzung der Tabelle von Vorseite 

Nachrichtlich: 

Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln 371.292.637,07 ú 

 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 373.364.834,91 ú 

Veränderung des Bestandes an fremden Fi-
nanzmitteln 

-2.072.197,84 ú 

 
 
Der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich regelmä-
ßig dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend. Daher schloss 
auch die Finanzrechnung deutlich positiver ab als die Finanzplanung erwarten ließ. 
 
Der erwirtschaftete Mittelüberschuss wurde vollständig für die Tilgung von Kassen-
krediten eingesetzt, die auf diesem Wege deutlich zurückgeführt werden konnten. 
Der Bestand an Kassenkrediten hat sich in den vergangenen Haushaltsjahren wie 
folgt entwickelt: 
 

Entwicklung der Kassenkredite 

Jahr Stand 01.01. 
Kredit-
aufnahme 

Tilgung Stand 31.12. 
Netto-
Veränderung 

2006 27.000.000,00 ú 9.200.000,00 ú 0,00 ú 36.200.000,00 ú + 9.200.000,00 ú 

2007 36.200.000,00 ú 0,00 ú 6.700.000,00 ú 29.500.000,00 ú - 6.700.000,00 ú 

2008 29.500.000,00 ú 0,00 ú 2.000.000,00 ú 27.500.000,00 ú - 2.000.000,00 ú 

2009 27.500.000,00 ú 12.000.000,00 ú 23.300.000,00 ú 16.200.000,00 ú  - 11.300.000,00 ú 

 
Der Kassenkreditbestand konnte in den letzten drei betrachteten Haushaltsjahren 
deutlich reduziert werden. Er teilte somit die positive Entwicklung im Bereich der  
Liquidität sowie der deutlich verbesserten Jahresergebnisse. 
 
Kassenkredite unterliegen aufgrund ihrer kurzfristigeren Zinsbindung regelmäßig ei-
nem höheren Zinsrisiko. Schwankungen im Zinsniveau können kurzfristig erhebliche 
Mehraufwendungen nach sich ziehen. Vor diesem Hintergrund ist der Liquiditätsent-
wicklung und damit der Reduzierung des Kassenkreditbestands auch künftig ein be-
sonderes Gewicht beizumessen.  
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Aktuelle Zahlen für die Jahre 2010 und 2011 lagen dem Rechnungsprüfungsamt 
noch nicht vor. Vorsorglich wird aber darauf hingewiesen, dass auf Grundlage des 
Kommunalhaushaltskonsolidierungsgesetzes voraussichtlich die Ablösung von Kas-
senkrediten bis zur Höhe des Bestandes zum 31.12.2011 durch die Aufnahme von 
langfristigen Krediten zulässig sein wird. Diese Möglichkeit sollte einer intensiven 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen werden. 
 
Insgesamt darf der ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln von 6.068.626,77 ú 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Liquiditätslage des Kreises Ostholstein auch 
weiterhin als angespannt zu bewerten war. Tatsächlich bestand zum 31.12.2009 
noch eine Liquiditªtsl¿cke in Hºhe von 10.131.373,23 ú. 
 
Hieraus folgt, dass Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit auch weiterhin 
nicht zur Deckung investiver Auszahlungen zur Verfügung standen bzw. stehen wer-
den. Für die Finanzierung werden auch in der Folgezeit -wie im Haushaltsjahr 2009- 
Kreditaufnahmen erforderlich sein. 
 
 
 
1.5.3 Investitionsvolumen 
 
Zum Investitionsvolumen werden der Vermögenserwerb, die Baumaßnahmen sowie 
die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen gerechnet. Die Investitionstätigkeit 
des Kreises Ostholstein stellte sich auf Grundlage des Jahresabschlusses 2009 wie 
folgt dar: 
 

Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit 

Ist Plan 
Plan/Ist-
Vergleich 

Auszahlungsart 
Kon-
tenart 

Gewährte Zuwendungen 781 1.162.891,55 ú 3.285.300,00 ú - 2.122.408,45 ú 

Erwerb immobiles Vermögen 782 12.520,74 ú 35.200,00 ú - 22.679,26 ú 

Erwerb mobiles Vermögen 783 1.835.898,55 ú 2.343.500,00 ú - 507.601,45 ú 

Erwerb Finanzanlagen 784 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Baumaßnahmen 785 808.060,41 ú 3.258.000,00 ú - 2.449.939,59 ú 

Ausleihungen 786 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Sonstige Investitionsauszah-
lungen 

787 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Gewährte Zuwendungen 781 1.162.891,55 ú 3.285.300,00 ú - 2.122.408,45 ú 

Gesamtbetrag 3.819.371,25 ú 8.922.000,00 ú - 5.102.628,75 ú 

 
Die investiven Auszahlzungen des Jahres 2009 blieben deutlich hinter der Planung 
zurück. Dies galt insbesondere für den Bereich der Baumaßnahmen sowie der inves-
tiven Zuwendungen.   
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Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen wurden zum überwiegenden 
Teil (4.169.788,79 ú) in das Folgejahr ¿bertragen, so dass im Haushaltsjahr 2010 mit 
dem entsprechenden Mittelabfluss zu rechnen war. 
 
 

Einzahlungen aus Investitionstä-
tigkeit 

Ist Plan 
Plan/Ist-
Vergleich 

Einzahlungsart 
Kon-
tenart 

Zuweisungen und Zuschüs-
se 

681 763.900,08 ú 1.967.700,00 ú - 1.203.799,92 ú 

Veräußerung immobiles 
Vermögen 

682 63.847,02 ú 1.824.300,00 ú - 1.760.452,98 ú 

Veräußerung mobiles Ver-
mögen 

683 13.013,35 ú 20.300,00 ú - 7.286,65 ú 

Veräußerung Finanzanlagen 684 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Abwicklung von Baumaß-
nahmen 

685 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

Rückflüsse aus Investitionen 
und -förderungsmaßnahmen 

686 11.856,70 ú 18.400,00 ú - 6.543,30 ú 

Gesamtbetrag 852.617,15 ú 3.830.700,00 ú - 2.978.082,85 ú 

nachrichtlich:                                                                    
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

+ 11.781.736,24 ú + 1.554.500,00 ú + 10.227.236,24 ú 

 
Der überwiegende Teil der investiven Einzahlungen wird Maßnahme bezogen geleis-
tet. Daher wurden auch hier den investiven Auszahlungen entsprechend die Planan-
sätze deutlich unterschritten. 
 
Im Ergebnis reduzierte sich durch diese Entwicklung der Finanzierungsbedarf aus 
Investitionstªtigkeit von 5.091.300,00 ú auf 2.966.754,10 ú. 
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1.5.4 Verschuldungssituation 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat die Verschuldungssituation des Kreises in den ver-
gangenen Haushaltsjahren mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet. Die Entwick-
lung der tatsächlichen Verschuldung ist in der folgenden Tabelle dargestellt: 
 

Entwicklung der Investitionskredite 

Jahr Stand 01.01. 
Kredit-
aufnahme 

Tilgung Stand 31.12. 
Netto-
Veränderung 

2006 58.413.089,00 ú 1.897.175,00 ú 1.134.907,63 ú 59.175.356,37 ú + 762.267,37 ú 

2007 59.175.356,37 ú 5.002.264,94 ú 1.178.112,37 ú 62.999.508,94 ú + 3.824.152,57 ú 

2008 62.999.508,94 ú 6.996.489,92 ú 1.150.270,95 ú 68.845.727,91 ú + 5.846.218,97 ú 

2009 68.845.727,91 ú 9.317.100,00 ú 5.636.845,62 ú 72.525.982,29 ú  + 3.680.254,38 ú 

 
In den betrachteten vier Haushaltsjahren ist die Verschuldung des Kreises Osthol-
stein um insgesamt 14.112.893,29 ú, mithin 24,16 %, gestiegen. Die Steigerung im 
Haushaltsjahr 2009 war nicht zuletzt umfangreichen Maßnahmen im Rahmen der 
Krankenhausfinanzierung geschuldet. 
 
In den vorangegangenen Prüfberichten wurde der Schuldenbestand bereits als be-
denklich eingestuft. Obwohl im Haushaltsjahr 2009 ein deutlich positiver Saldo der 
Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden konnte, standen diese 
Mittel nicht zur Finanzierung der investiven Auszahlungen zur Verfügung. Stattdes-
sen mussten sie vorrangig zur Tilgung von Kassenkrediten (die aus laufender Ver-
waltungstätigkeit resultierten) eingesetzt werden. Daher war zur Deckung der Finan-
zierungslücke die Aufnahme weiterer Investitionskredite erforderlich 
 
Die Höhe der Kreditaufnahme wird durch zwei Faktoren begrenzt, und zwar 
 

1. die Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung zuzüglich der Restkrediter-
mächtigung aus Vorjahren sowie 

2. die rechnerische Kreditobergrenze, da Kredite nur für Investitionen, Investiti-
onsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dür-
fen. 

 
Die im Haushaltsjahr 2009 bestehende Kreditermächtigung errechnete sich wie folgt: 
 
Kreditermächtigung gem. 2. Nachtragssatzung 2009    5.091.300,00 ú 
Restkreditermächtigung 2008       2.618.402,05 ú 
Gesamtermächtigung 2009       7.709.702,05 ú 
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Tatsªchlich aufgenommen wurden Kredite im Gesamtumfang von 9.317.100,00 ú. 
Ob und inwieweit ein Teil der Kreditermächtigung in das Folgejahr übertragen wurde, 
ergab sich aus dem Jahresabschluss nicht. 
 
Im Ergebnis scheint die bestehende Ermächtigung überschritten worden zu sein. Al-
lerdings geht das Rechnungsprüfungsamt davon aus, dass in der tatsächlich aufge-
nommenen Kreditsumme auch Umschuldungskredite enthalten waren. Diese wurden 
aber entgegen der gesetzlichen Regelung nicht gesondert ausgewiesen, so dass ei-
ne abschließende betragsmäßige Klärung nicht möglich war. Diese Annahme wird 
unterstützt durch die deutliche Überschreitung der geplanten Tilgungsauszahlungen. 
 
Die reine Aufnahme von Investitionskrediten war im Zuge der Prüfung nicht ermittel-
bar. Allerdings belief sich die Netto-Kreditaufnahme des Haushaltsjahres 2009 auf 
3.680.254,38 ú. Diesem Betrag, bei dem die ordentliche Tilgung bereits in Abzug ge-
bracht worden ist, stand ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit (Kredit-
obergrenze) von 2.966.754,10 ú gegenüber.  
 
Somit errechnet sich eine Überfinanzierung bzw. Überschreitung der Kreditobergren-
ze in Höhe von mindestens 713.500,28 ú. Dem Rechnungsprüfungsamt ist bewusst, 
dass Sachverhalte bestanden haben können, die diese rechnerische Überschreitung 
rechtfertigten. Aus dem Jahresabschluss heraus ergaben sich hierfür aber keine An-
haltspunkte. 
 
Der Fachdienst 1.20 ist gehalten, die im Jahresabschluss 2009 wirksamen Bewe-
gungen im Bereich der investiven Kredite nachvollziehbar zu erklären. Künftig sind 
rechnerische Überschreitungen in dieser Form zu erläutern. 
 
Gerade in Anbetracht der bedenklichen Verschuldung des Kreises Ostholstein sind 
Kreditaufnahmen mit äußerster Vorsicht vorzunehmen. Ein tatsächlicher Bedarf ist im 
Zuge des Jahresabschlusses nachvollziehbar nachzuweisen. 
 
 
 
1.5.5 Zusammenfassung der Finanzlage 
 
Die positive Entwicklung der Vorjahre setzte sich den Erwartungen entsprechend 
auch im Haushaltsjahr 2009 fort. Trotz der Umstellung auf ein Rechnungswesen 
nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung, in dem durch die Darstellung des 
Ressourcenverbrauchs der Haushalt regelmäßig stärker belastet wird, konnte ein er-
heblicher Jahres¿berschuss von 6.037.535,56 ú erwirtschaftet werden. Gegen¿ber 
der Planung, die noch von einem Fehlbedarf von 1.796.400,00 ú ausging, stellte dies 
eine ĂVerbesserungñ in Hºhe von 7.833.935,56 ú dar. 
 
Auch für das -grundsätzlich bereits abgeschlossene- Haushaltsjahr 2010 zeichnet 
sich ein Jahres¿berschuss ab, so dass der noch bestehende ĂNicht durch Eigenkapi-
tal gedeckte Fehlbetragñ voraussichtlich weiter reduziert werden kann. 
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In einer Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung 
kommt dem Bestand des Eigenkapitals sowie dessen Veränderung in der Betrach-
tungsperiode (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) eine besondere Bedeutung zu. Das im 
Rahmen der erstmaligen Eröffnungsbilanz ermittelte Eigenkapital gibt dabei (bedingt) 
Aufschluss über das Wirtschaften in der Vergangenheit. Sofern sich -wie im Falle des 
Kreises Ostholstein- ein deutlicher Überschuss der Schulden über das Vermögen 
ergibt, kann hieraus geschlossen werden, dass in der Vergangenheit deutlich mehr 
Ressourcen verbraucht wurden, als vorhanden waren. Mittel- bis langfristig muss da-
rauf hingewirkt werden, dass zumindest der nicht durch Eigenkapital gedeckte Betrag 
ausgeglichen wird. Dies kann nur durch entsprechende Jahresüberschüsse erreicht 
werden. 
 
Ein wesentlicher Grund für die zuletzt positive Entwicklung lag in der entsprechenden 
Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden sowie der Erhöhung des Kreisumlage-
satzes. Darüber hinaus hat sich das Ergebnis des Sozialhaushalts gegenüber der 
Planung deutlich verbessert. In beiden Bereichen muss mittelfristig mit Schwankun-
gen bzw. Verschlechterungen gerechnet werden. Aus diesem Grund ist der Kreis 
auch weiterhin gehalten, sein Konzept zur Haushaltskonsolidierung konsequent fort-
zuführen. 
 
Wie bereits in den Prüfberichten der Vorjahre thematisiert, blieben auch im Haus-
haltsjahr 2009 Stand und Entwicklung der Verschuldung bedenklich. Trotz des guten 
Ergebnisses sowie einer sehr positiven Liquiditätsentwicklung betrug die Nettoneu-
verschuldung im Haushaltsjahr 2009 insgesamt 3.680.254,38 ú. 
 
Allerdings konnte der Kassenkreditbestand von 27.500.000,00 ú am 01.01.2009 
deutlich auf 16.200.000,00 ú am 31.12.2009 reduziert werden; so dass sich die  
Liquiditätslage des Kreises zumindest entspannt hat. Dies darf aber nicht darüber 
hinweg täuschen, dass der Bedarf an Kassenkrediten und die hieraus resultierenden 
Belastungen auch weiterhin als hoch anzusehen sind. 
 
Eine Entlastung im Bereich der Zinsaufwendungen ist unabdingbar, um dauerhaft 
ausgeglichene Jahresergebnisse zu gewährleisten. Daher muss die Reduzierung der 
Netto-Kreditaufnahme und eine mittelfristige Entschuldung ein Schwerpunkt der künf-
tigen Haushaltsführung sein. 
 
Vorrangiges Ziel bleibt, die Jahresabschlüsse für die Folgejahre 2010, 2011 und 
2012 zeitnah zu erstellen, um anhand aktueller und vergleichbarer Daten Steue-
rungsentscheidungen treffen zu können. 
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TEIL 2: 
 
 
Recht- und Zweckmäßigkeit sowie Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns 
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2.1 Personalwesen 
 
 
2.1.1 Stellenplan 
 
Der Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sowie die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ist gemäß § 95a Absatz 2 Satz 2 GO Teil des Haushaltsplans. Konkre-
te Regelungen zum Stellenplan enthält der § 9 der GemHVO-Doppik. Der Inhalt ent-
spricht weitestgehend den Vorschriften der früheren Stellenplanverordnung. 
 
Die Form des Stellenplans ist in der Anlage 18 ï Muster zu § 9 GemHVO-Doppik der 
Ausführungsanweisung zur GemHVO-Doppik verbindlich vorgeschrieben. Der Kreis 
Ostholstein hält sich bei der Gestaltung des Stellenplans eng an das amtlich vorge-
gebene Muster. 
 
Nach § 2 Ziffer 4 der Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein für das Haushalts-
jahr 2009 wurde die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 
444,51 Stellen festgesetzt. 
 
Insgesamt hat sich der Sollbestand an Stellen in den letzten Jahren wie folgt  
entwickelt: 
 
 
A. Verwaltung 
 
 

Stellenplan Verwaltung 

Haushaltsjahr 2007 2008 2009 
nachrichtlich 

2010 

Beamtinnen /Beamte 143,34 142,71 138,46 137,58 

Arbeitnehmer/innen 243,45 244,84 246,36 246,92 

gesamt 386,79 387,55 384,82 384,50 
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B. Einrichtungen 
 
 

Stellenplan Einrichtungen 

Haushaltsjahr 2007 2008 2009 
nachrichtlich 

2010 

Beamtinnen /Beamte 2,00 2,00 2,00 1,00 

Arbeitnehmer/innen 61,20 60,88 57,69 43,11 

Gesamt 63,20 62,88 59,69 44,11 

 
 

 
 
 
2.1.1.1 Das Stellenplan-Soll (Verwaltung und Einrichtungen) hat sich 2009 ge-
genüber 2008 
um insgesamt 5,92 Stellen 
reduziert.  
  
Die Stellenverringerung in der Verwaltung beläuft sich auf  2,73 Stellen. 
  
Die Stellen in den Einrichtungen haben sich um 3,19 Stellen 
reduziert.   
 
Das Stellenplan-Soll hat sich 2010 gegenüber 2009 
um insgesamt 15,90 Stellen 
vermindert.  
  
In der  Verwaltung sind   0,32 Stellen 
entfallen.  
  
In den Einrichtungen werden 15,58 Stellen 
eingespart.   
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2.1.1.2 Seit dem Jahre 2000 sind in den Beschäftigungsgruppen bei der Plan-
stellenanzahl folgende Veränderungen eingetreten: 
 
 
A. Verwaltung 
 

Jahr Beamtinnen / 
Beamte 

Angestellte Arbeiter/innen 
Arbeitnehmer / 

innen 
Insgesamt 

2000 159,00 238,18 4,33 (242,51) 401,51 

2001 159,50 235,15 4,33 (239,48) 398,98 

2002 158,50 232,97 4,05 (237,02) 395,52 

2003 162,50 230,94 3,97 (234,91) 397,41 

2004 157,33 232,07 3,64 (235,71) 393,04 

2005 150,21 0,00 0,00 241,98 392,19 

2006 143,74 0,00 0,00 241,85 385,59 

2007 143,34 0,00 0,00 243,45 386,79 

2008 142,71 0,00 0,00 244,84 387,55 

2009 138,46 0,00 0,00 246,36 384,82 

 
 
In der Verwaltung ist die Anzahl von 2000 bis 2009 um insgesamt 16,69 Stellen ver-
ringert worden. 
 
Der größte Anteil mit 20,54 entfällt auf die Stellen der Beamtinnen und Beamten. 
Nach dem Höchststand im Jahre 2003 (162,50 Stellen) wurden bis Ende 2009 insge-
samt 24,04 Stellen abgebaut. Signifikant war die Reduzierung der Stellen in den Jah-
ren 2005 (- 7,12 Stellen), 2006 (- 6,47 Stellen). Aktuell wurden bei den Beamtinnen 
und Beamten 4,25 Stellen abgebaut. 
 
Im Bereich der Arbeitnehmer/innen ergibt der Vergleich mit dem Jahr 2000 einen 
Stellenzuwachs von 3,85 Stellen. Nach einer Abnahme der Stellen in den Jahren 
2000 bis 2003 in einer Größenordnung von 7,60 Stellen ist mit Ausnahme des Jahres 
2006 (dort allerdings nur eine marginale Reduzierung von 0,13 Stellen) bei den Ta-
rifbeschäftigten seit 2004 eine ansteigende Tendenz erkennbar.  
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B. Einrichtungen 
 

Jahr 
Beamtinnen / 

Beamte 
Angestellte Arbeiter/innen 

Arbeitnehmer / 
innen 

Insgesamt 

2000 2 108,70 34,82 (143,52) 145,52 

2001 2 107,91 34,17 (142,08) 144,08 

2002 2 107,70 33,07 (140,77) 142,77 

2003 2 106,80 27,39 (134,19) 136,19 

2004 2 112,51 27,05 (139,56) 141,56 

2005 2 0,00 0,00 98,54 100,54 

2006 2 0,00 0,00 96,62 98,62 

2007 2 0,00 0,00 61,20 63,20 

2008 2 0,00 0,00 60,88 62,88 

2009 2 0,00 0,00 57,69 59,69 

 
In den Einrichtungen sind in den Jahren 2000 bis 2009 insgesamt 85,83 Stellen nicht 
wieder besetzt worden.  
 
Hier fallen die gravierenden Einsparungen der Jahre 2005 und 2007 mit insgesamt 
76,44 Stellen aus dem Rahmen, die im Wesentlichen auf die Betriebsübergänge der 
ehemals in Kreisregie geführten Einrichtungen zurückzuführen sind.  
 
Insgesamt wurden in der Verwaltung und in den Einrichtungen in den Jahren 2000 
bis 2009 = 102,52 Planstellen (=18,74 v.H.) abgebaut. 
 
 
 
2.1.2 Personalausgaben 
 
Einen besonders großen Ausgabenblock stellen stets die Personalausgaben /  
-aufwendungen dar. Die nachstehende Tabelle zeigt die jeweils in den Haushaltsplä-
nen bereitgestellten Mittel, das Ergebnis der Jahresrechnung bzw. des Jahresab-
schlusses sowie die jeweiligen Werte je Einwohner. 
 
 

Haushalts-
jahr 

Einwohner-
zahl zum 

31.03. des 
Jahres 

Haushaltsan-
satz 

je Einw. 
Ergebnis Jah-
resrechnung/-

abschluss 
je Einw. 

2007 205.946 25.339.200 ú 123,04 ú 24.006.439,67 ú 116,57 ú 

2008 205.560 25.572.800 ú 124,41 ú 25.157.270,97 ú 122,38 ú 

2009 204.859 27.181.900 ú 132,69 ú 26.442.148,18 ú 129,07 ú 
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Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt 
zusammen: 
 

Personalaufwendungen 

Konto Art Höhe 
Prozentualer 

Anteil 

5011 
Dienstaufwendungen Beamtinnen 
und Beamte 

5.248.077,94 ú 19,69% 

5012 
Dienstaufwendungen tariflich Be-
schäftigte 

11.375.111,17 ú 42,68% 

50190514 Referenten 295,89 ú 0,00% 

Zwischensumme 16.623.485,00 ú 62,37% 

5021 
Beiträge zu Versorgungskassen 
Beamtinnen und Beamte 

2.960.179,59 ú 11,11% 

50210001 

Zuführung zur Versorgungsrückla-
ge; Dienstbezüge Beiträge zur Ver-
sorgungskasse Beamtinnen und 
Beamte 

33.641,29 ú 0,13% 

50210002 

Zuführung zur Versorgungsrückla-
ge; Versorgungsbezüge Beiträge 
zur Versorgungskasse Beamtinnen 
und Beamte 

51.606,99 ú 0,19% 

5022 
Beiträge zu Versorgungskassen ta-
riflich Beschäftigte 

1.006.243,76 ú 3,78% 

5032 
Sozialversicherungsbeiträge tariflich 
Beschäftigte 

2.343.488,04 ú 8,79% 

5041 
Beihilfen und Unterstützungsleis-
tungen und dgl. für Beschäftigte 

653.020,42 ú 2,45% 

Zwischensumme 7.048.180,09 ú 26,44% 

5051 
Zuführungen zu Pensionsrückstel-
lungen nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften 

2.380.583,00 ú 8,93% 

50610005 Zuführung zu Beihilferückstellung 1.970,95 ú 0,01% 

5071 
Zuführungen zu Altersteilzeitrück-
stellungen für Beschäftigte 

387.929,14 ú 1,46% 

Zwischensumme 2.770.483,09 ú 10,39% 

Summe Personalaufwendungen 26.442.148,18 ú 99,20% 

Versorgungsaufwendungen 

Konto Art Höhe 
Prozentualer 
Anteil 

51110000   212.257,24 ú 0,80% 

Summe Versorgungsaufwendungen 212.257,24 ú 0,80% 

Summe gesamt 26.654.405,42 ú 100,00% 
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Die fortgeschriebenen Ansätze für Personalaufwendungen belaufen sich insgesamt 
auf 27.181.900,00 ú. Das Ist-Ergebnis belªuft sich auf 26.442.148,18 ú, so dass ins-
gesamt Weniger-Aufwendungen in Hºhe von 739.751,82 ú entstanden sind. Die 
nachstehende Übersicht zeigt in welcher Weise die einzelnen Produktbereiche zu 
diesem Ergebnis beigetragen haben. 
 
 

Personalaufwendungen nach Produktbereichen 
Pro-
dukt-
ziffer 

Bezeichnung Haushaltsansatz Jahresergebnis 
mehr(+) /  
weniger(-) 

11 Innere Verwaltung 6.217.400,00 ú 7.806.856,37 ú 1.589.456,37 ú 

12 
Sicherheit und Ord-
nung 

4.442.000,00 ú 3.949.752,62 ú -492.247,38 ú 

1 Zentrale Verwaltung 10.659.400,00 ú 11.756.608,99 ú 1.097.208,99 ú 

21-24 Schulträgeraufgaben 1.535.100,00 ú 1.382.920,73 ú -152.179,27 ú 

25-29 
Kultur und Wissen-
schaft 

400.500,00 ú 293.966,68 ú -106.533,32 ú 

2 Schule und Kultur 1.935.600,00 ú 1.676.887,41 ú -258.712,59 ú 

31-35 Soziale Hilfen 3.141.400,00 ú 2.833.739,54 ú -307.660,46 ú 

36 
Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe 

4.215.800,00 ú 3.882.018,31 ú -333.781,69 ú 

3 Soziales und Jugend 7.357.200,00 ú 6.715.757,85 ú -641.442,15 ú 

41 Gesundheitsdienste 2.624.500,00 ú 2.204.101,87 ú -420.398,13 ú 

42 Sportförderung 12.000,00 ú 10.941,72 ú -1.058,28 ú 

4 Gesundheit und Sport 2.636.500,00 ú 2.215.043,59 ú -421.456,41 ú 

51 
Räumliche Planung 
und Entwicklung 

364.700,00 ú 334.154,63 ú -30.545,37 ú 

52 Bauen und Wohnen 1.878.900,00 ú 1.683.375,66 ú -195.524,34 ú 

53 Ver- und Entsorgung 0,00 ú 0,00 ú 0,00 ú 

54 
Verkehrsflächen und -
anlagen, ÖPNV 

160.900,00 ú 143.095,07 ú -17.804,93 ú 

55 
Natur- und Land-
schaftspflege 

728.200,00 ú 686.963,42 ú -41.236,58 ú 

 
  



Rechnungsprüfungsamt  Prüfung der Eröffnungsbilanz 
des Kreises Ostholstein  des Kreises Ostholstein 

Prüfung der Aufgabenerfüllung - Personalwesen 

 

 
Seite 68 

 

 
 

noch Personalaufwendungen nach Produktbereichen 

Produkt-
ziffer 

Bezeichnung Haushaltsansatz Jahresergebnis 
mehr(+) /  
weniger(-) 

56 Umweltschutz 1.245.600,00 ú 1.028.699,43 ú -216.900,57 ú 

57 
Wirtschaft und Tou-
rismus 

154.900,00 ú 152.205,78 ú -2.694,22 ú 

5 
Gestaltung und Um-
welt 

4.533.200,00 ú 4.028.493,99 ú -501.706,01 ú 

61 
Allgemeine Finanz-
wirtschaft 

60.000,00 ú 49.356,35 ú -10.643,65 ú 

6 
Zentrale Finanzleis-
tungen 

60.000,00 ú 49.356,35 ú -10.643,65 ú 

Gesamt 
  

27.181.900,00 ú 26.442.148,18 ú -739.751,82 ú 

 
 
Auffällig ist eine deutliche Überschreitung des Haushaltsansatzes im Produktbereich 
11, während in den anderen Bereichen geringere Aufwendungen entstanden sind. 
 
Der Produktbereich 11 enthªlt die Produktgruppe 11149000 ĂEinrichtungen Gesamt-
verwaltung ï Passiver Aufwandñ. 
 
Dem dortigen fortgeschriebenen Ansatz für Personalaufwendungen des Haushalts-
jahres 2009 in Hºhe von 822.000,00 ú steht ein Ist-Ergebnis in Höhe von 
3.295.390,29 ú gegen¿ber, mithin Mehraufwendungen in Hºhe von 2.473.390,29 ú. 
 
Diese hohe Überschreitung resultiert in erster Linie aus dem Produktkonto 
11149000.50510000 (Zuführung zur Pensionsrückstellung nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften). Für dieses Produktkonto waren hier keine Haushaltsmittel vorgesehen, 
da ursprünglich geplant war, die entsprechenden Aufwendungen bei den jeweiligen 
Produktbereichen abzubilden. 
 
Tatsächlich wurden die Aufwendungen in Hºhe von 2.380.583,00 ú nunmehr zentral 
unter der Produktgruppe 11149000 erfasst, was dort Mehraufwendungen in gleicher 
Höhe auslöst. Die fortgeschriebenen Ansätze bei den einzelnen Produktbereichen 
stellen sich entsprechend besser dar, weil den geplanten Beträgen ein Ist-Ergebnis 
von 0,00 ú gegen¿bersteht. 
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Der Kreis Ostholstein hat seinen Haushalt auch nach Fachbereichs- und Sonderbud-
gets dargestellt. Nachstehend findet sich eine Übersicht, wie sich die Personalauf-
wendungen auf dieser Ebene aufteilen. 
 

Personalaufwendungen nach Budgets 

Bezeichnung Haushaltsansatz Jahresergebnis 
mehr(+) / we-

niger(-) 

Sonderbudget  L 2.942.200,00 ú 5.103.555,57 ú 2.161.355,57 ú 

FD 1.10 Personal und Or-
ganisation 

2.098.500,00 ú 1.540.800,24 ú -557.699,76 ú 

FD 1.20 Finanzen 736.600,00 ú 700.876,00 ú -35.724,00 ú 

FB 1 2.835.100,00 ú 2.241.676,24 ú -593.423,76 ú 

Allgemeine Finanzwirt-
schaft 

60.000,00 ú 49.356,35 ú -10.643,65 ú 

3.15 Kommunalaufsicht 279.400,00 ú 197.056,07 ú -82.343,93 ú 

3.21 Sicherheit und Ord-
nung 

2.223.900,00 ú 1.862.313,20 ú -361.586,80 ú 

3.22 Straßenverkehr 1.497.300,00 ú 1.457.735,08 ú -39.564,92 ú 

3.54 Gesundheit 2.489.800,00 ú 2.083.049,27 ú -406.750,73 ú 

3.57 Lebensmittelsicher-
heit und Tiergesundheit 

846.000,00 ú 756.704,89 ú -89.295,11 ú 

FB 3 7.336.400,00 ú 6.356.858,51 ú -979.541,49 ú 

5.01 Besondere soziale 
Hilfe 

2.824.700,00 ú 2.506.941,81 ú -317.758,19 ú 

5.10 Materielle und rechtli-
che Jugendhilfe 

4.651.400,00 ú 4.290.036,44 ú -361.363,56 ú 

5.40 Schule, Bildung, Sport  1.598.700,00 ú 1.462.759,92 ú -135.940,08 ú 

FB 5 9.074.800,00 ú 8.259.738,17 ú -815.061,83 ú 

6.20 Boden- und Gewäs-
serschutz 

1.245.600,00 ú 1.028.699,43 ú -216.900,57 ú 

6.21 Naturschutz und 
Landschaftspflege 

726.800,00 ú 686.443,60 ú -40.356,40 ú 

6.61 Regionale Planung 598.500,00 ú 511.770,27 ú -86.729,73 ú 

6.63 Bauordnung und 
Brandschutz 

1.749.400,00 ú 1.589.914,36 ú -159.485,64 ú 

6.65 Grundstücks- und 
Gebäudeservice 

613.100,00 ú 614.135,68 ú 1.035,68 ú 

FB 6 4.933.400,00 ú 4.430.963,34 ú -502.436,66 ú 

gesamt 27.181.900,00 ú 26.442.148,18 ú -739.751,82 ú 
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Die deutliche Überschreitung des Haushaltsansatzes im Sonderbudget L resultiert 
aus dem gleichen Umstand wie vorstehend für die Personalaufwendungen für die 
Produktbereiche beschrieben (Zentrale Abbildung der Zuführungen zu Pensions-
rückstellungen). 
 
 
Bezüglich der Personalaufwendungen ist ein getrennter Nachweis der Aufwendun-
gen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe vorzunehmen. In den 
Anmerkungen zu Anlage 8 (Muster zu § 4 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 GemHVO 
Doppik) ist erläutert, welche Produktbereiche unter den Begriff ĂVerwaltungñ fallen. 
Ausgehend von den dort genannten Produktgruppen ergibt sich beim Kreis Osthol-
stein bezüglich der Personalaufwendungen für die Verwaltung folgendes Bild: 
 
 

Personalkosten der Verwaltung 

Produkt-
bereiche 

Bezeichnung Haushaltsansatz 
Ergebnis Jah-
resabschluss 

111 Verwaltungssteuerung und Service 6.217.400,00 ú 7.806.856,37 ú 

121 Statistik und Wahlen 23.900,00 ú 19.229,30 ú 

122 Ordnungsangelegenheiten 3.044.600,00 ú 2.767.032,94 ú 

128 
Verwaltungsdienststellen Zivil- und Kata-
strophenschutz 

187.300,00 ú 151.014,47 ú 

311 
Grundversorgung und Hilfen nach dem 
SGB XII (nur Verwaltung ohne Leistungs-
bezug) 

1.472.900,00 ú 1.390.664,09 ú 

312 
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach 
dem SGB II (nur Verwaltung ohne Leis-
tungsbezug) 

728.500,00 ú 570.278,85 ú 

313 
Hilfen für Asylbewerber (nur Verwaltung 
ohne Leistungsbezug) 

206.600,00 ú 193.049,71 ú 

321 
Leistungen nach dem Bundesversorgungs-
gesetz (nur Verwaltung ohne Leistungsbe-
zug) 

77.300,00 ú 49.210,86 ú 

341 
Unterhaltsvorschussleistungen (nur Verwal-
tung ohne Leistungsbezug) 

217.600,00 ú 239.972,18 ú 

343 
Betreuungsleistungen (nur Verwaltung oh-
ne Leistungsbezug) 

218.000,00 ú 168.045,95 ú 

344 
Hilfen für Heimkehrer und politische Häft-
linge (nur Verwaltung ohne Leistungsbe-
zug) 

0,00 ú 0,00 ú 

351 
Sonstige soziale Leistungen (nur Verwal-
tung ohne Leistungsbezug) 

41.000,00 ú 38.832,84 ú 

361 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und -pflege  (nur Verwaltung ohne 
Leistungsbezug) 

129.400,00 ú 106.008,42 ú 
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noch Personalkosten der Verwaltung 

Produkt-
bereiche 

Bezeichnung Haushaltsansatz 
Ergebnis Jah-
resabschluss 

362 
Jugendarbeit (nur Verwaltung ohne Leis-
tungsbezug) 

70.100,00 ú 68.923,32 ú 

363 
Leistungen der Kinder-, Jugend- und Fami-
lienhilfe (nur Verwaltung ohne Leistungs-
bezug) 

2.903.400,00 ú 2.660.861,64 ú 

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege 2.615.600,00 ú 2.197.462,63 ú 

421 
Förderung des Sports (nur Verwaltung 
Sportamt) 

12.000,00 ú 10.941,72 ú 

511 
Räumliche Planungs- und Entwicklungs-
maßnahmen 

364.700,00 ú 334.154,63 ú 

521 Bau- und Grundstücksordnung 1.749.400,00 ú 1.589.914,36 ú 

522 Wohnbauförderung (nur Verwaltung 2.800,00 ú 2.871,38 ú 

523 Denkmalschutz und -pflege 126.700,00 ú 90.589,92 ú 

554 Naturschutz und Landschaftspflege 726.800,00 ú 686.443,60 ú 

571 
Wirtschaftsförderung (nur Verwaltungs-
dienststellen) 

0,00 ú 0,00 ú 

612 
Zuführung zur Versorgungsrücklage und 
Leistungsentgelte  § 18 TVöD 

    

 
 

21.136.000,00 ú 21.142.359,18 ú 

 
 
Im Umkehrschluss zählen zu den Personalaufwendungen der Einrichtungen und Be-
triebe alle nicht in den Anmerkungen zu Anlage 8 genannten Produktgruppen. Diese 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Personalkosten der Einrichtungen und Betriebe 

Produkt-
bereiche 

Bezeichnung Haushaltsansatz 
Ergebnis Jah-
resabschluss 

126 Brandschutz 387.800,00 ú 370.059,48 ú 

127 Rettungsdienst 798.400,00 ú 642.416,43 ú 

200 Schulverwaltung 63.300,00 ú 63.835,57 ú 

217 Gymnasien 566.200,00 ú 484.516,41 ú 

218 IGS 10.300,00 ú 6.117,65 ú 

221 Sonderschulen 16.200,00 ú 11.855,22 ú 

231 Berufsfachschulen 14.900,00 ú 10.082,86 ú 

232 Fachgymnasien 9.300,00 ú 6.301,78 ú 

233 Berufsschulen 622.700,00 ú 609.539,58 ú 

234 Sonstige berufliche Schulen 23.200,00 ú 24.804,96 ú 

242 Verwaltung BaföG 131.900,00 ú 105.877,83 ú 

243 Sonstige Schulische Aufgaben 77.100,00 ú 59.988,87 ú 

252 OH Museum 38.400,00 ú 5.257,88 ú 

272 Kreisbibliothek Eutin 139.100,00 ú 89.789,81 ú 
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noch Personalkosten der Einrichtungen und Betriebe 

Produkt-
bereiche 

Bezeichnung Haushaltsansatz 
Ergebnis Jah-
resabschluss 

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege 223.000,00 ú 198.918,99 ú 

315 Behindertenbeauftragter 177.000,00 ú 171.526,15 ú 

331 Förderung Wohlfahrtspflege 2.500,00 ú 12.158,91 ú 

365 Tageseinrichtungen für Kinder 288.700,00 ú 234.407,37 ú 

367 
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju-
gend-, und Familienhilfe 

824.200,00 ú 811.817,56 ú 

411 Krankenhäuser 8.900,00 ú 6.639,24 ú 

542 Kreisstraßen 49.800,00 ú 46.967,56 ú 

547 ÖPNV 111.100,00 ú 96.127,51 ú 

553 Friedhof- und Bestattungswesen 1.400,00 ú 519,82 ú 

561 Umweltschutz 1.245.600,00 ú 1.028.699,43 ú 

573 
BgA Steuerungsunterstützung und Ser-
vice 154.900,00 ú 152.205,78 ú 

611 Allgemeine Finanzwirtschaft 60.000,00 ú 49.356,35 ú 

 
 

6.045.900,00 ú 5.299.789,00 ú 

 
 
 
2.1.3 Statistische Betrachtungen 
 
 
2.1.3.1 Statistisches Bundesamt (Destatis) 
 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jährlich einen Bericht zum Personal des öf-
fentlichen Dienstes. Das Kernstück dieser Publikation ist die Entwicklung des Perso-
nalstandes auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. 
 
Nachstehend ist tabellarisch der Verlauf in den Jahren seit 2003 dargestellt: 
 

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes (in 1.000) 

Jahr Bund 
Veränd. 

in % 
Länder 

Veränd. 
in % 

kommunaler 
Bereich 

Veränd. 
in % 

gesamt 
Veränd. 

in % 

2003 491,1 
 

2.155,30 
 

1.409,60 
 

4.056,00 
 2004 492,7 0,33 2.116,10 -1,82 1.327,20 -5,85 3.936,00 -2,96 

2005 481,4 -2,29 2.076,90 -1,85 1.277,80 -3,72 3.836,10 -2,54 

2006 477,0 -0,91 2.054,50 -1,08 1.261,20 -1,30 3.792,70 -1,13 

2007 474,2 -0,59 1.948,20 -5,17 1.235,10 -2,07 3.657,50 -3,56 

2008 462,2 -2,53 1.929,10 -0,98 1.220,40 -1,19 3.611,70 -1,25 

2009 460,4 -0,39 1.921,50 -0,39 1.235,30 1,22 3.617,20 0,15 
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Vom Ausgangsjahr 2003 betrachtet hat sich die Anzahl der Beschäftigten bei den öf-
fentlichen Arbeitgebern bis zum Jahr 2009 insgesamt um 10,82 v.H. verringert. 
 
Die einzelnen Beschäftigungsebenen haben wie folgt zum Stellenabbau beigetragen: 
 
Bund:     -   6,25 v.H. 
Länder:   - 10,85 v.H. 
Kommunaler Bereich: - 12,36 v.H. 
 
Wie schon im letzten Bericht zu konstatieren war, ist die kommunale Ebene nach wie 
vor überdurchschnittlich an den Stellenreduzierungen beteiligt. 
 
 
 
2.1.3.2 Erhebungen des Deutschen Landkreistages 
 
Die Einnahmen und Ausgaben der Landkreise in den west- und ostdeutschen Bun-
desländern werden durch den Deutschen Landkreistag jªhrlich fortgeschrieben (ĂDer 
Landkreisñ Nr. 6/2009, S. 242). 
 
Hiernach haben sich die Personalausgaben insgesamt der westdeutschen Land-
kreise und Kommunen in den Jahren 2003 bis 2008 wie folgt entwickelt: 
 

Personalausgaben der Kreise in den westdeutschen Bundesländern 

Jahr Höhe 
Veränderung gegen-

über Vorjahr 
Veränderung 

in % 

2003 5.170.000.000,00 ú     

2004 5.210.000.000,00 ú 40.000.000,00 ú 0,77% 

2005 5.770.000.000,00 ú 560.000.000,00 ú 10,75% 

2006 5.790.000.000,00 ú 20.000.000,00 ú 0,35% 

2007 5.820.000.000,00 ú 30.000.000,00 ú 0,52% 

2008 6.050.000.000,00 ú 230.000.000,00 ú 3,95% 

2009 6.360.000.000,00 ú 310.000.000,00 ú 5,12% 

 
 
 
2.1.3.3 Daten des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages 
 
In der Vergangenheit hat das Rechnungsprüfungsamt auch vergleichende Betrach-
tungen zu den anderen Kreisen in Schleswig-Holstein angestellt. Als Grundlage hier-
für diente jeweils eine Übersicht des Schleswig-Holsteinischen Landkreistages, er-
stellt vom dortigen Arbeitskreis Finanzen 
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Auf eine entsprechende Darstellung wird in diesem Bericht verzichtet, da die Kreise, 
bedingt durch den unterschiedlichen Umstellungsstand auf die doppische Buchfüh-
rung, für das Jahr 2009 mitunter keine Daten liefern konnten. 
 
Entsprechende Vergleichszahlen werden wieder in den Bericht aufgenommen, so-
bald alle Kreise regelmäßig die Angaben aus den jeweiligen Jahresabschlüssen lie-
fern können. 
 
 
 
 
 
Das RPA hat die Einstellungs-, Höhergruppierungs- und Beförderungsentscheidun-
gen der Jahre 2009 bis 2011 in dichten Stichproben überprüft mit dem Ergebnis, 
dass die einschlägigen gesetzlichen und tarifrechtlichen Bestimmungen nicht immer 
beachtet und richtig ausgelegt worden sind.  
 
2.1.4 Abschluss von Arbeitsverträgen bzw. Nachträgen 
 
Die Regelungen des TVöD zum Abschluss von Arbeitsverträgen sind im Kern inhalt-
lich entsprechend dem bisherigen BAT-Recht ausgestaltet worden, allerdings ge-
strafft und auf die notwendigen Regelungsbereiche beschränkt. 
Im Grundsatz sind Arbeitsverträge wie bisher abzuschließen. Sie werden aus dekla-
ratorischen Gründen schriftlich abgeschlossen (§ 2 Abs. 1 TVöD). Die im BAT enthal-
tene Regelung, dass dem Arbeitnehmer eine Ausfertigung auszuhändigen ist, wurde 
nicht in den TVöD übernommen; aus Gründen der Rechtssicherheit erhalten die Be-
schäftigten dennoch eine Vertragsausfertigung zum Nachweis dessen, was die Ar-
beitsvertragsparteien vereinbart haben. 
 
Feststellungen: 
Es wurde festgestellt, dass zu den durchgeführten Höhergruppierungen der Mitarbei-
terinnen mit den Pers.- Nrn. 006197 und 100797 die Nachträge zu den Arbeitsverträ-
gen erst mit erheblicher Verzögerung ausgefertigt worden sind. In den Personalvor-
gängen der Beschäftigten mit den Pers.- Nrn. 100918, 101170 und 101212 wurden 
diese Vertragsurkunden nicht vorgefunden. Der Abschluss bleibt umgehend zu ver-
anlassen. 
 
2.1.5. Zuordnung zu den Stufen der Entgelttabelle nach dem TVöD - V 
 
Die Entgeltgruppen des TVöD sind grundsätzlich in sechs Stufen gegliedert und zwar 
in zwei Grundentgeltstufen (Stufen 1 und 2) und vier Entwicklungsstufen (Stufen 3 
bis 6). Gem. § 16 Abs. 2 TVöD sind Beschäftigte ohne einschlägige Berufserfahrung 
bei der Einstellung der Stufe 1 zuzuordnen. Liegt eine einschlägige Berufserfahrung 
von mindestens einem Jahr vor, erfolgt die Einreihung in die Stufe 2 und - bei Ein-
stellung nach dem 31.12.2008 - in die Stufe 3, sofern die Voraussetzungen einer ein-
schlägigen Berufserfahrung von mindestens drei Jahren gegeben sind. 
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Der TVöD definiert nicht, was unter einschlägiger Berufserfahrung zu verstehen ist. 
Der Arbeitgeber hat diese Entscheidung/Beurteilung im billigem Ermessen (§ 315 
BGB) zu treffen. 
 
Nach Ansicht des RPA ist einschlägige Berufserfahrung eine berufliche Erfahrung in 
der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogen entsprechenden Tätigkeit. Sie 
liegt immer dann vor, wenn eine identische oder zumindest im Wesentlichen gleiche 
oder gleichwertige Tätigkeit bereits ausgeübt wurde. Es muss darauf abgestellt wer-
den, ob das für die frühere Tätigkeit notwendige Wissen und Können und die dabei 
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen konkret auch für die neue Aufgabenerledi-
gung erforderlich sind und diese prägen. Die frühere und die vorgesehene Tätigkeit 
müssen somit nach Aufgabenzuschnitt und Niveau sowohl gleichartig als auch 
gleichwertig sein. 
Hiervon zu unterscheiden sind die sog. Ăfºrderlichen Zeitenñ, die gem. Satz 3 des 

Absatzes 2 berücksichtigt werden können, sofern die tarifliche Voraussetzung hin-

sichtlich der Erforderlichkeit zur Deckung des Personalbedarfs erfüllt ist.  

 

Feststellungen: 
In zwei Fällen sind Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes bei der Einstel-
lung der Stufe 3 ihrer ĂSñ-Entgeltgruppe zugeordnet worden. 
 
Die Stufenzuweisung der Beschäftigten mit der Pers.-Nr. 100918 ist unter Anrech-

nung von Dienstzeiten aus dem vorangegangenen Soldatenverhältnis erfolgt. Die 

einschlägige Berufserfahrung muss nicht in einem Arbeitsverhältnis erworben sein. 

Die Erfahrungen können grundsätzlich auch in anderen Rechtsverhältnissen (z.B. 

Beamtenverhältnisse oder freie Dienstverhältnisse) erworben worden sein. Es beste-

hen Zweifel, dass eine Gleichartigkeit und Gleichwertigkeit im vorstehend beschrie-

benen Sinne gegeben ist und die in dem Soldatenverhältnis erworbenen Kenntnisse 

und Fähigkeiten für die neue Aufgabenerledigung als Fachassistentin im Jobcenter 

den vorgenannten Anforderungen entsprechen. 

 
Die Mitarbeiterin mit der Pers.- Nr. 101170 ist ihrer Verpflichtung zum Nachweis der 
Zeiten einschlägiger Berufserfahrung durch Vorlage entsprechender Nachweise trotz 
der Aufforderungen vom 03.08. und 08.09.2011 bisher nicht nachgekommen. 
 
2.1.6. Bewährung im Beamtenverhältnis auf Probe 
 
Für alle Beamtenlaufbahnen sind mit der Dienstrechtsreform 2009 einheitliche Pro-
bezeiten von mindestens drei Jahren eingeführt worden.  
 
Feststellungen: 
Der Beamte mit der Pers.-Nr. 2003909 ist am 15.07.2010 in das  Beamtenverhältnis 
auf Probe berufen worden. Vor Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit mit Wirkung 
vom 01.08.2011 sind mit Zustimmung des Dienstvorgesetzten  
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Á die Probezeit gem. § 19 Abs. 2 Satz 2 LBG durch Anrechnung von Zeiten 

hauptberuflicher Tätigkeit als Tarifbeschäftigter in der Zeit vom 01.08.2008 bis 

14.07.2010 verkürzt    und  

 
Á weitere Ausnahmen zum Beurteilungsverfahren (§§ 19 Abs. 3 Satz 1 LBG, 8 

Abs. 1 ALVO) sowie von der Verpflichtung zum Einsatz in unterschiedlichen 

Aufgabenbereichen (§ 7 Abs.1 Satz 2 ALVO) zugelassen worden. 

 
Die ĂKannñ-Vorschrift des Ä 19 Abs. 2 LBG ist der typische Fall des sog. Ăfreienñ Er-
messens, wonach die Behörde aufgrund eines zustehenden Entscheidungsspielrau-
mes von der Verkürzung der Probezeit Gebrauch machen kann. Sie muss es aber 
nicht!  
Die ĂSollñ-Vorschriften (§ 19 Abs. 3 LBG und ALVO), die bei Anwendung zum sog. 
Ăgebundenenñ Ermessen f¿hren, stellen eine besondere Art der Ermessensnormen 
dar. Die Verwaltung hat sich hier unter normalen Umständen nach der angeordneten 
Rechtsfolge zu richten. Eine Abweichung ist nur bei Vorlage besonderer Umstände 
(Sonderfall) zulässig. 
 
Sinn und Zweck der Probezeit ist es, festzustellen, ob Eignung, Befähigung und fach-
liche Leistung hinreichende Gewähr dafür bieten, dass die mit dem zu verleihenden 
Amt verbundenen Aufgaben erfüllt werden können. 
Die Feststellung der Bewährung der Beamtinnen und Beamten hat sich nach eindeu-
tigen Grundsätzen zu vollziehen. Dies ergibt sich unmissverständlich aus der Formu-
lierung in § 19 Abs. 3 Satz 2 LBG, wonach für die Feststellung ein strenger Maßstab 
anzulegen ist. Diese Formulierung stellt zusätzliche (qualitative) Anforderungen an 
die Bewährung in der Probezeit. Die Feststellung muss anhand eines Maßstabes ge-
troffen werden, der sich unmittelbar aus dem Anforderungsniveau des zu verleihen-
den Amtes ergibt. 
 
Den Personalvorgängen waren weder Begründungen noch Hinweise für die ein-
gangs genannten Entscheidungen zu entnehmen. Auch der Aktenvermerk vom 
28.02.2011 genügt den Anforderungen an eine pflichtgemäße Ermessensausübung 
nicht. Dieser beschränkt sich im Wesentlichen auf die Darstellung der Rechtsgrund-
lagen und des Werdeganges des Beamten. 
 
Eignung, Befähigung und fachliche Leistungen der Mitarbeiter/Innen bleiben zukünf-
tig ausführlich zu dokumentieren.  
 
2.1.7. Verkürzung der Stufenlaufzeiten in den Entgeltstufen des TVöD - V 
 
Mit dem TVöD sind erstmals Leistungsentgeltsysteme für die Beschäftigten im öffent-

lichen Dienst eingeführt worden. Dieser Leitgedanke findet u. a. auch in den Bestim-

mungen über den Stufenaufstieg  seinen Ausdruck. Durch die tariflichen Regelungen 

des TVöD wurden Voraussetzungen für mehr Flexibilität im Bereich der Vergütung, 

für Motivationsanreize und für ein stärkeres erfolgsorientiertes Verwaltungshandeln 

der Beschäftigten geschaffen. 
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Im Normalfall rücken die Beschäftigten in der regulären Stufenlaufzeit des § 16 Abs. 

3 TVöD in die nächste Stufe auf. Die hierfür erforderliche durchschnittliche Leistung 

muss nicht durch konkrete Bewertungen im Rahmen der Leistungsbewertung, (Re-

gel-) Beurteilungen oder entsprechenden Systemen nachgewiesen werden.  

. 

§ 17 Abs. 2 Satz 1 regelt jedoch: ĂBei Leistungen, der/des Beschªftigten, die erheb-
lich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der 
Stufen 4 bis 6 jeweils verk¿rzt werden.ñ  
 

Die Vorschrift lässt das Überspringen von Stufen nicht zu. Sie eröffnet jedoch die 

Möglichkeit, leistungsabhängig einen vorzeitigen Aufstieg in die nächste Stufe zu 

bewirken. Da mit der Verkürzungsentscheidung alle folgenden Entgeltstufen entspre-

chend früher erreicht werden, hat neben diesen finanziellen Auswirkungen die Nut-

zung der Regelung in ihrer positiven Form nach dem Willen der Tarifvertragsparteien 

folgendes zum Ziel:  

 

ĂDie Instrumente der materiellen Leistungsanreize (Ä 18) und der leistungsbezogene 
Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zie-
len. Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der 
Personalentwicklungñ  (Protokollerklärung zu § 17 Abs. 2 TVöD). 
 
Aus Sicht der Arbeitgeber sind Aufstiege in den Entwicklungsstufen mit der Erwar-
tung verbunden, dass mit der Zuweisung der höheren Stufe ein zusätzliches Maß an 
Leistungsbereitschaft, Engagement und Erfahrung durch die Mitarbeiter/Innen einge-
bracht wird. 
 
Auch der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) Schleswig-Holstein sieht in diesem 
Eingriff in das regelmäßige Tabellenentgelt - anders als beim variablen Leistungs-
entgelt (LoB) - schwerpunktmäßig ein Thema der Personalentwicklung und stellt 
hierzu in dem Rundschreiben A 2/ 2006 vom 20.01.2006 unter Nr. 7.5 fest: 
 
ĂLeistungsbezogene Stufenaufstiege dienen der Differenzierung und der Herstellung 
von Transparenz über das individuelle Leistungsvermögen bei der Personalentwick-
lung. Sie stellen damit eher ein Instrument zur Umsetzung von Personalentwick-
lungskonzepten dar. ñ  
 

Die Tarifnorm enthält keine Vorgaben, in welchem Umfang Stufenaufstiege verkürzt 

werden können. Unbeantwortet gelassen haben die Tarifvertragsparteien auch die 

Frage, welche Leistung als durchschnittlich anzusehen ist, so dass die Festlegung 

letztlich dem Arbeitgeber nach billigem Ermessen vorbehalten bleibt. Ausgangspunkt 

der Feststellung der Ăerheblich ¿ber dem Durchschnitt liegenden Leistungñ kann nicht 

die ĂNormalleistungñ sein. Diese hat sich vielmehr am Durchschnitt der in einem Auf-

gabengebiet erbrachten Leistungen zu orientieren.  
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Da sich Zielvereinbarungen bzw. systematische Leistungsbewertungen für die Fest-

stellung der erforderlichen erheblichen Abweichung vom Durchschnitt als ungeeignet 

erwiesen haben, bedient sich der Fachdienst Personal und Organisation zur Konkre-

tisierung des Begriffs dem bestehenden System der (Regel) ï Beurteilungen in Ver-

bindung mit den am 17.04.2008 mit dem Personalrat einvernehmlich erarbeiteten 

Grundlagen. Auf den Inhalt des Vermerks vom 18.04.2008 wird Bezug genommen.  

 

2.1.7.1 Von den acht Anträgen auf Durchführung des leistungsbezogenen Stu-

fenaufstieges waren zum Zeitpunkt der Prüfung fünf Verfahren abschließend ent-

schieden. Die Überprüfung der Einzelfälle hat zu folgendem Ergebnis geführt: 

 

a) Der Bediensteten mit der Pers.- Nr. 005569 wurde die Verweildauer in der 

Stufe 2 ihrer Entgeltgruppe abgekürzt. Diese Entscheidung widerspricht der Vor-

schrift des § 17 Abs. 2 TVöD, wonach der leistungsbezogene Stufenaufstieg nur für 

das Erreichen der Stufen 4 aufwärts vorgesehen ist. Das setzt demnach voraus, 

dass die Beschäftigte zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits in Stufe 3 ihrer Ent-

geltgruppe eingeordnet sein muss. Diese Voraussetzungen lagen nicht vor.  

 

b) Die Anwendung des § 17 Abs. 2 TVöD kommt nicht für solche Fälle in Be-

tracht, in denen z. B. eine Höhergruppierung oder die vorübergehende Übertragung 

höherwertiger Tätigkeiten aufgrund der Systematik der Entgelttabelle des TVöD ge-

gebenenfalls nicht mit dem erhofften Einkommensgewinn verbunden ist. Eventuelle 

systembedingte Nachteile oder Verzögerungen bei Höhergruppierungsgewinnen ha-

ben die Tarifparteien bewusst in Kauf genommen und durch etwaige Garantiebeträge 

auszugleichen versucht. 

 

Vorstehende Ausführungen treffen auf die Sachverhalte der Beschäftigten mit den 

Pers.-Nr. 005569 und 027358 zu. Im Zusammenhang mit der Weitergewährung von 

persönlichen Zulagen gem. § 24 BAT haben die Mitarbeiter bedingt durch die Über-

leitung in das neue Tarifrecht Entgeltverluste hinnehmen müssen. Dieser Nachteil 

wurde nachträglich durch Anwendung des Instruments des vorzeitigen Stufenauf-

stieges ausgeglichen. Auch hier läuft die zweckentfremdete Nutzung dem mit der 

Rechtsvorschrift insgesamt verfolgten Zweck zuwider. 

 

Nach der Vorschrift des § 16 Abs. 5 des TVöD der Länder (TVïL) vom 12.10.2006 

besteht die tarifliche Möglichkeit, qualifizierten Fachkräften abweichend von der tarif-

lichen Einstufung im Einzelfall u. a. aus Gründen der Personalbindung ein bis zu 

zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg zu gewähren bzw. Beschäf-

tigten mit einem Endstufen-Entgelt eine widerrufliche Zulage in Höhe von 20 v. H. der 

Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe zu zahlen. Die Bewilligung einer übertariflichen 

ĂArbeitsmarktzulageñ ist nach den Vorschriften der VKA-Fassung nicht vorgesehen. 
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c) Die zu den Pers.- Nrn. 000262 und 005727 ergangenen Entscheidungen sind 

zu beanstanden, da Stufenlaufzeitverkürzungen um zwei Jahre bzw. unter einem 

Jahr nicht dem Inhalt der mit dem Personalrat getroffenen Vereinbarung entspre-

chen. Auch die in den Pers.- Nr. 016725 und 027358 ausgesprochenen Vergünsti-

gungen widersprechen diesen Absprachen. Wesentliche Voraussetzung für eine Ab-

kürzung der Stufenverweildauer ist nach dem Inhalt des Aktenvermerks neben dem 

Erfordernis einer Gesamtbeurteilung mit der Note Ă5ñ eine zusªtzliche Bewertung von 

mehr als der Hälfte der insgesamt sieben Leistungsmerkmale ebenfalls mindestens 

mit dieser Note. Die Verringerung um die hälftige Laufzeit setzt eine Leistungsbeur-

teilung mit der Gesamtnote Ă6ñ voraus. Diese Voraussetzungen waren in den vorlie-

genden Fällen nicht erfüllt. 

 

 

Darüberhinaus muss die nicht angemessene Dauer der Sachbearbeitung einzelner 

Anträge beanstandet werden. Je nach Einzelfall betrug diese bis zur abschließenden 

Mitteilung der Entscheidung an den Antragsteller sechs Monate (Pers.-Nr. 027358), 

im Falle der Pers.-Nr. 016725 mehr als drei Jahre. 

 

Dieser zu lange Zeitraum ist u. a. darauf zurückzuführen, dass die Verfahren grund-

sätzlich zunächst bis zum Abschluss der auf die Antragstellung folgenden Regelbeur-

teilungsrunde ausgesetzt wurden und darüberhinaus nach Eingang der Beurteilun-

gen ein weiterer Zeitraum von mehreren Monaten bis zur Einleitung der Personal-

ratsbeteiligung verstrichen ist. 

 

Die Verfahren müssen zukünftig zügiger zum Abschluss gebracht werden. Verbesse-

rungen sind hier durch die neuen Beurteilungsrichtlinien des Kreises Ostholstein vom 

24.08.2012 zu erwarten, die für den Personenkreis der Tarifbeschäftigten zukünftig 

keine Regelbeurteilungen mehr vorsehen. 

 

2.1.7.2 Zu den bisher noch nicht beschiedenen Anträgen ist folgendes anzu-

merken:  

 

a) Mit dem Antrag auf Stufenlaufzeitverkürzung hat die Mitarbeiterin mit der 

Pers.-Nr. 001503 auch die Erteilung einer anlassbezogenen Beurteilung beantragt. 

Der Antrag ruht seit dem 01.03.2012. Für den Fall, dass die Beurteilung noch nicht 

vorliegt, sollte der zuständige Fachdienst an die Vorlage erinnert werden. 

 
b) Der Beschäftigte mit der Pers.- Nr. 017705 ist nach Überleitung in die Entgelt-
gruppe 13, Stufe 4 + (Individuelle Zwischenstufe) TVöD am 01.10.2007 gem. § 6 
Abs. 2 TVÜ - VKA in die Stufe 5 und nach einer weiteren Stufenlaufzeit von fünf Jah-
ren (§ 16 Abs. 3 TVöD) am 01.10.2012 in die Stufe 6 (Endstufe) aufgestiegen. Der 
Antragsteller wurde mit den  Schriftsätzen vom 20.05.2009 und 06.05.2010 darauf 
hingewiesen, dass eine abschließende Entscheidung über seinen Antrag vom 



Rechnungsprüfungsamt  Prüfung der Eröffnungsbilanz 
des Kreises Ostholstein  des Kreises Ostholstein 

Prüfung der Aufgabenerfüllung - Personalwesen 

 

 
Seite 80 

 

30.04.2009 erst nach Abschluss der Regelbeurteilungsrunden 2009 und 2011 getrof-
fen werden kann. Die Beurteilung zum Stichtag 01.09.2009 liegt vor. Das Verfahren 
2011 ist aus den bekannten Gründen ausgesetzt worden. 
 
Das RPA ist der Meinung, dass die vorliegenden Beurteilungen aus den Jahren 2007 

und 2009 mit den darin eindeutig formulierten dienstlichen Verwendungsvorschlägen 

geeignet sind, eine abschließende Entscheidung herbeizuführen. Folgendes sollte 

jedoch beachtet werden: 

 

Der Wortlaut des § 17 Abs. 2 TVöD, wonach das Erreichen der Stufen 4 bis 6 leis-

tungsabhängig ist, lässt durchaus die Auslegung zu, dass nur Tarifbeschäftigte, die 

die Endstufe 6 ihrer Entgeltgruppe noch nicht erreicht haben, bei Erfüllung der Vor-

gaben mit einer Verkürzung der Stufenlaufzeit bedacht werden sollen. Diese Mög-

lichkeit ist in dem vorliegenden Fall mit dem regulªren (ĂplanmªÇigenñ) Aufstieg in die 

Endstufe 6 am 01.10.2012 entfallen. 

Es kann nicht dem Verständnis der Vorschrift entsprechen, wenn der vorliegende An-

trag auf Verkürzung der Stufenlaufzeit nach Ablauf von mehr als drei Jahren seit der 

Antragstellung und zwischenzeitlich erfolgtem Aufstieg in die Endstufe noch nach-

träglich positiv beschieden wird.  

 

c) Nach Eingang der anlassbezogenen Beurteilung vom 14.03.2012 ist der An-

trag vom 13.11.2011 der Beschäftigten mit der Pers.-Nr. 027358 entscheidungsreif. 

 

d) Die am 16.02.2011 in die Dienste des Kreises getretene Mitarbeiterin mit der 

Pers.-Nr. 100773 (EG 6, Stufe 2) hat am 25.01.2012 einen Verkürzungsantrag ge-

stellt und weiterhin um Prüfung gebeten, ob Zeiten ihrer vorhergehenden Beschäfti-

gung bei der Stadtverwaltung Neustadt i. H. auf die Stufenlaufzeit angerechnet wer-

den können. 

 

Nach den Feststellungen des RPA ist die Einstellungs-Stufenzuordnung sachlich und 

rechtlich nicht zu beanstanden. Die Voraussetzungen der mit Wirkung vom 

01.01.2008 in den TVöD eingefügten Vorschrift des § 16 Abs. 2 a, wonach der Ar-

beitgeber bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss (ohne Un-

terbrechungen) an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs.3 Satz 3 und 

4 TVöD) oder zu einem Arbeitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifver-

trag anwendet, die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der 

Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigen kann, sind nicht gegeben. Der 

Antrag sollte abgelehnt werden.  
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2.1.7.3 Nach Auswertung der Prüfungsergebnisse bleibt abschließend folgen-
des anzumerken:  
 
Die Anwendung der tariflichen Regelungen sollte auch in Zukunft sehr restriktiv in 
Betracht gezogen werden. Für die Entscheidung des Arbeitgebers muss eine sachli-
che Rechtfertigung vorliegen. Da im Rahmen der Ermessensausübung sowohl das 
System für die Bewertung der Durchschnittsleistung als auch die sich darauf stüt-
zenden Entscheidungen so auszugestalten sind, dass sie im Hinblick auf den 
Gleichbehandlungsgrundsatz einer gerichtlichen Nachprüfung standhalten, sollte 
überprüft werden ob es ausreicht, die Vorlage der tariflichen Voraussetzungen 
grundsätzlich allein schematisch an den (Regel-)Beurteilungen oder an diese Bewer-
tungen anknüpfende Betrachtungen abschließend festzustellen. 
 
Da im Rahmen der Ermessensausübung enge Beurteilungsmaßstäbe anzulegen 

sind, erfordert die Feststellung, dass sich die Leistungen Ăstets auÇergewºhnlich von 

den Durchschnittsleistungen abhebenñ, in jedem Einzelfall eine Gesamtbetrachtung, 

in die neben den erbrachten Leistungen auch andere Aspekte der beruflichen Ent-

wicklung einzubeziehen sind. 

 

Da leistungsbezogene Stufenaufstiege insbesondere die Anliegen der Personalent-

wicklung unterstützen und damit längere Zeiträume und Entwicklungslinien in den 

Blick nehmen, muss die notwendige weitere positive Entwicklungsprognose der/des 

Beschäftigten deutlicher in den Vordergrund treten. 

 

Es wird empfohlen, zukünftig konkreter zu dokumentieren, welche besonderen Um-

stände zu der Verkürzungsentscheidung geführt haben und welche Maßstäbe zur 

Beurteilung der vom ĂNormalfallñ abweichenden Leistungen hierbei herangezogen 

wurden. 

 

2.1.8. Strukturausgleich und persönliche Zulagen 
 

Die Überprüfung der Strukturausgleichszahlungen (§ 12 TVÜïVKA) und der Gewäh-

rung von persönlichen Zulagen für die vorübergehende Übertragung einer höherwer-

tigen Tätigkeit gem. § 14 TVöD haben keine Beanstandungen ergeben. 

 

 

 

Die Prüfungsfeststellungen wurden mit dem zuständigen Fachdienstleiter, der Fach-

gebietsleiterin und der Personalsachbearbeiterin erörtert. 
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2.2 Kindertagesstätten 
 
 
2.2.1 Sozialstaffel 
 

Gemäß § 25 Abs. 3 KiTaG haben Personensorgeberechtigte, deren Kinder eine Kin-

dertageseinrichtung besuchen, einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der Kin-

dertageseinrichtung zu entrichten. Die Teilnahmebeiträge oder Gebühren sollen so 

festgesetzt werden, dass Familien mit geringen Einkommen und Familien mit mehre-

ren Kindern eine Ermäßigung erhalten. Der örtliche Jugendhilfeträger erstattet den 

Einrichtungsträgern die durch die Sozialstaffelregelung bedingten Einnahmeausfälle. 

 

Eine einkommensabhängige Ermäßigung des Regelbeitrages wird im Kreis Osthol-

stein im Rahmen der Ziffer V der Richtlinien über die Förderung von Kindern in Kin-

dertageseinrichtungen vom 11.12.2003, zuletzt geändert durch Kreistagsbeschluss 

vom 21.07.2009, gewährt. Im Rahmen der Prüfung der Jahresrechnung 2008 hatte 

das Prüfungsamt darauf hingewiesen, dass durch die Berechnungsmodalitäten eine 

Ungleichbehandlung von Geringverdienern und Empfängern von Arbeitslosengeld II 

entstehen würde und hatte angeregt, die Richtlinien entsprechend anzupassen. 

 

Mit Beschluss des Kreistages vom 19.06.2012 hat der Kreis Ostholstein diese Richt-

linie neu gefasst. Nunmehr ist die Ziffer V (Sozialstaffelregelung) gestrichen worden. 

Für die Ermäßigung und Übernahme von Elternbeiträgen ist ebenfalls in dieser Sit-

zung des Kreistages eine Satzung erlassen worden, die ab dem 01.08.2012 in Kraft 

getreten ist. 

 

Wesentlichster Punkt der Neuregelung ist die Gleichbehandlung von Eltern, deren 

Einkommen die Einkommensgrenze gem. §§ 82 ff SGB XII unterschreitet mit sol-

chen, die Leistungen nach dem SGBII und SGB XII beziehen. Im Gegensatz zu den 

bisher geltenden Regelungen erfolgt nun keine Heranziehung mehr, wenn das Fami-

lieneinkommen unter der Einkommensgrenze liegt. Darüber hinaus besteht die Mög-

lichkeit, die geförderte Betreuungszeit von bisher vier auf fünf Stunden auszudehnen, 

um den Kindern die Teilnahme an einem Mittagessen zu ermöglichen.  

 

Die Änderung der Satzung und der Förderungsmöglichkeiten wird eine Kostensteige-

rung von rund 30 % nach sich ziehen. 

 

Die einkommensunabhängige Förderung von Geschwisterkindern ist auch zukünftig 

vorgesehen. 
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Betrachtet man die Entwicklung der Jahre 2008 bis 2011 stellt sich die Kostensituati-

on für den Bereich Sozialstaffel wie folgt dar: 

 

Jahr Fallzahlen Kosten 

2008 1.595 1.544.091,33 ú 

2009 1.220 1.168.719,64 ú 

2010 1.785 937.350,40 ú 

2011 1.534 1.539.110,57 ú 

 

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Sozialstaffelfälle in 2009 um 375 Fälle gesunken. 

Dem Kreis Ostholstein entstanden 375.371,69 ú weniger Aufwendungen als im Jahr 

2008. 

 

Auffälliger ist die Entwicklung für das Jahr 2010. Einem starken Anstieg der Fälle, in 

denen Ermäßigungen oder Übernahmen des Elternbeitrages gewährt worden sind, 

stehen Ausgaben gegenüber, die im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 % niedriger 

liegen. Grund hierfür ist die Einführung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres, 

die zum 01.08.2009 erfolgt ist. Dem Konnexitätsprinzip folgend hat sich das Land 

Schleswig-Holstein an der Finanzierung der Einnahmeausfälle durch die Beitrags-

freiheit beteiligt. Dem Kreis Ostholstein ist daher de facto für diesen Zeitraum weni-

ger Aufwand im Rahmen der Sozialstaffelleistungen entstanden (siehe hierzu auch 

Punkt 2.2.2). 

 

Nach Abschaffung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres zum 01.08.2010 ist 

anhand der Zahlen für das Jahr 2011 festzustellen, dass sich die Fallzahlen und die 

im Zusammenhang damit entstandenen Aufwendungen wieder angeglichen haben.  

Die Bewilligung von Ermäßigungen gemäß Ziffer V der Richtlinien zur Förderung von 

Kindertageseinrichtungen durch den Kreis Ostholstein wurde in Einzelfällen stichpro-

benartig geprüft. Die Vorgänge sind geordnet, vollständig und nachvollziehbar ge-

führt. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben. 

 

 

2.2.2 Beitragsfreies Kindergartenjahr 
 

Die Regelungen in § 25 Abs. 3 KiTaG sehen vor, dass Personensorgeberechtigte ei-

nen angemessenen Beitrag zu den Kosten der Kindertageseinrichtung zu leisten ha-

ben, in der sie ihr Kind betreuen lassen. 

Am 12.12.2008 hat der schleswig-holsteinische Landtag durch Artikel 6 des Haus-

haltsstrukturgesetzes beschlossen, mit Beginn des Kindergartenjahres am 

01.08.2009 die Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr einzuführen.  
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Aufgrund eines Versehens im Gesetzgebungsverfahren galt diese Regelung bereits 

ab dem 01.01.2009. Eine Klarstellung und Heilung dieses Fehlers erfolgte durch eine 

Gesetzesänderung am 29.01.2009 mit Wirkung vom 01.02.2009.  

 

Inhaltlich sieht der § 25 KiTaG in den Absätzen 4 und 5 vor, dass ab dem 01.08.2009 

von den Trägern der Kindertageseinrichtungen im letzten Jahr vor Schuleintritt eines 

Kindes von den Personensorgeberechtigten keine Teilnahmebeiträge oder Gebühren 

mehr erhoben werden für eine Betreuungszeit von bis zu fünf Stunden an jedem Öff-

nungstag. An  Stelle der fortgefallenen Kostenbeiträge der Eltern gewährt das Land 

den Kreisen als Trägern der öffentlichen Jugendhilfe einen entsprechenden Aus-

gleich. Der Kreis erstattet den Einrichtungsträgern die tatsächlichen Beitragsausfälle. 

 

Die Ausgleichszahlungen werden pauschal nach dem Anteil der im Kreisgebiet bei-

tragsfrei gestellten Kinder im Verhältnis zu der Zahl der landesweit frei gestellten 

Kinder zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Ermittlung der Zahlen ist die amtli-

che Kinder- und Jugendhilfestatistik. Die Auszahlung erfolgt monatlich.  

 

Für den Monat Januar 2009 wurden abweichende Modalitäten festgesetzt. Hier er-

folgte eine ĂSpitzabrechnungñ der tatsªchlich geleisteten Ausgleichszahlungen. Etwa-

ige Überzahlungen durch die vom Land zunächst gezahlte Pauschale wurden im 

Monat Dezember verrechnet. 

 

Die vom Kreis Ostholstein bislang für Kinder im letzten Kindergartenjahr gewährten 

Sozialstaffelleistungen werden quasi als Eigenanteil des Kreises zur Finanzierung 

der Beitragsfreiheit eingebracht. Da es mangels Anträgen keine exakte Berechnung 

dieser Leistungen geben kann, wird als Berechnungsgrundlage der prozentuale An-

teil festgeschrieben, mit dem der Kreis im Januar 2009 die Regelelternbeiträge durch 

Sozialstaffelleistungen bezuschusst hat. Für den Kreis Ostholstein ist der einzubrin-

gende Finanzierungsanteil auf 17,83 % festgesetzt worden. 

 

Zur Überprüfung, ob die vom Land bewilligten Pauschalen auskömmlich sind, über-

mittelt der Kreis im Rahmen eines Monitoringverfahrens die Höhe der tatsächlich er-

statteten Einnahmeausfälle. Daraus resultierende Überschüsse verbleiben beim 

Kreis Ostholstein und sind dem Land nicht zu erstatten. 
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Aufstellung der im Zusammenhang mit der Betragsfreiheit geleisteten Zahlungen 

 

  2009 2010 

Anzahl der beitragsfrei gestellten Kinder 1.302   1.527   

monatliche Pauschale vom Land 194.472,00 ú 195.125,00 ú 

Pauschale für 01/2009 193.140,00 ú   

Landesmittel gesamt 1.110.723,50 ú 1.365.875,00 ú 

tatsächlich erstattete Beitragsausfälle 991.611,27 ú 1.311.259,06 ú 

davon Kreismittel (17,83%) 176.804,29 ú 233.797,49 ú 

Verwaltungskostenpauschale für Januar 
2009 (3,75 % der Landesmittel) 

7.292,70 ú   

Verwaltungskostenpauschale ab August 
2009  (1% der Landesmittel) 

9.175,84 ú 13.658,75 ú 

Überschuss 102.643,69 ú 40.957,19 ú 

 

Mit Datum vom 22.06.2010 ist das Kindertagesstättengesetz dahingehend geändert 

worden, dass § 25 Abs. 4 und 5 mit Wirkung zum 01. August 2010 gestrichen und 

somit das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr wieder abgeschafft worden ist. 

 

 

2.2.3 Kindertagespflege 
 

Mit der Einführung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) und des Gesetzes 

zur Förderung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in der Kin-

dertagespflege (KiföG) hat sich die Basis der Betreuung für unter Dreijährige sowohl 

hinsichtlich des vorzuhaltenden Angebots als auch der Qualität der Betreuung erheb-

lich verändert. 

 

So wird der stufenweise Ausbau von Betreuungsplätzen gesetzlich geregelt. Beson-

dere Beachtung wird hierbei der Möglichkeit der Betreuung in Tagespflege ge-

schenkt. Gemäß § 23 SGB VIII a. F. konnten insbesondere Kinder in den ersten Le-

bensjahren von einer Tagespflegeperson betreut werden. Die Aufgabe des Kreises 

Ostholstein bestand in erster Linie darin, die Tagespflegestellen zu vermitteln und die 

Tagepflegepersonen sowie die Personensorgeberechtigten zu beraten und zu unter-

stützen. Eine Rechtsbeziehung bestand weder zwischen dem Kreis und der Tages-

pflegeperson, noch zwischen dem Kreis und den Eltern. Lediglich in den Fällen, in 

denen das Einkommen der  Personensorgeberechtigten zu gering war, um die Be-

treuungskosten allein zu bezahlen, bezuschusste der Kreis Ostholstein die  
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Betreuung der Kinder in Tagespflege mit einem Betrag von 1,71 ú pro Betreuungs-

stunde und Kind. 

 

Mit der Änderung der gesetzlichen Grundlagen durch das KiföG wurde die Tages-

pflege der Betreuung in Tageseinrichtungen zumindest gleichgestellt. Die Tagespfle-

gepersonen haben einen Anspruch auf die Gewährung einer angemessenen Geld-

leistung gegen den Kreis als  Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Eine Beteiligung 

der Gemeinden an den Kosten kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen, da sie vom 

Gesetzgeber nicht vorgesehen ist. Zurzeit beteiligen sich die Gemeinden nicht an 

den Kosten. 

 

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen ergeben sich folgende Rechtsbeziehun-

gen: 

 

 

 
 

 

 

  

Kreis Ostholstein 

Tagespflegeperson 
(TPP) 

Eltern 

privatrechtliches 

Vertragsverhältnis 
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Die Höhe der Geldleistung wird vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, 

soweit Landesrecht nichts anderes bestimmt. Sie umfasst 

¶ die Erstattung der angemessenen Kosten, die der Tagespflegeperson für den 

Sachaufwand entstehen 

¶ einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung 

¶ die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für die Beiträge zu einer Un-

fallversicherung sowie 

¶ die hälftige Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen zu einer ange-

messenen Alterssicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

 

Eine landesrechtliche Regelung hinsichtlich der Höhe der laufenden Geldleistung gibt 

es nicht, daher wurde verwaltungsseitig auf Grundlage der Bezahlung einer erziehe-

rischen Fachkraft nach TVºD ein Betreuungssatz von 3,90 ú erarbeitet. Dieser setzt 

sich zusammen aus einem Betrag von 3,12 ú als Anerkennung der Fºrderleistung je 

Stunde und betreutem Kind sowie einer Pauschale von 25 % (0,78 ú) als angemes-

senem Sachaufwand. 

 

Auf der Grundlage der geänderten gesetzlichen Regelungen hat der Kreis Osthol-

stein am 25.10.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 die Satzung zur Förderung der 

Kindertagespflege im Kreis Ostholstein erlassen. Gegenstand der Satzung ist  die 

Regelung der Art und des Umfangs der laufenden Geldleistung (§ 23 Abs. 2 

SGBVIII) sowie die Kostenbeteiligung der Eltern für die Inanspruchnahme des Be-

treuungsangebotes in der Kindertagespflege (§90 SGBVIII). 

 

Bedingt durch die neuen rechtlichen Regelungen, sind die Fallzahlen im Bereich der 

Tagespflege und damit verbunden die Aufwendungen erheblich gestiegen. Zum Ver-

gleich ist im Folgenden die Entwicklung seit 2009 dargestellt: 
 

 2009 2010 2011 

leistungsrechtes 
Entgelt pro Stunde 
und Kind 

1,71 ú 3,90 ú 3,90 ú 

Nettobelastung des 
Kreises/ Stunde 

1,71 ú 2,20 ú 2,20 ú 

Fallzahlen / Tages-
pflegepersonen 

114 266 / 108 570 / 139 

Aufwendungen 106.286,35 ú 808.571,43 ú 1.157.950,87 ú 

Kostenbeitrag der 
Eltern 

wurde seinerzeit 
verrechnet 

348.058,06 ú 473.427,58 ú 

Nettobelastung 
des Kreises 

106.286,35 ú 460.513,37 ú 684.523,29 ú 
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Die geänderten Rechtsbeziehungen haben für den Bereich der Kindertagespflege ei-

nen erheblich erhöhten Verwaltungsaufwand zur Folge. Im Rahmen der Prüfung 

wurde festgestellt, dass die Bearbeitung der Einzelfälle in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege im Kreis Osthol-

stein erfolgt. Die Vorgänge sind geordnet, übersichtlich und gut nachvollziehbar ge-

führt. Auf Vollständigkeit der Unterlagen wird geachtet. Es ist davon auszugehen, 

dass sowohl die Anzahl der Fälle als auch die Aufwendungen für den Bereich der 

Kindertagespflege weiterhin ansteigen werden. Vor diesem Hintergrund ist der Ein-

satz einer zusätzlichen Arbeitskraft vorgesehen.  

 

 

2.2.4 Bundesinvestitionsprogram (BIP) 
 

Zur Unterstützung des Ausbaus von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren 

hat der Bund ein Investitionsprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung ins Leben 

gerufen und hierfür Mittel in der Höhe von 2,15 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt. 

Diese werden nach Anzahl der Kinder unter drei Jahren auf die Länder verteilt und 

von dort wiederum an die Kreise und kreisfreien Städte weitergeleitet. Nach Aus-

schöpfung der Bundesmittel wird die Investitionskostenförderung mit Landesmitteln 

fortgesetzt. Gefördert werden Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichen Betreu-

ungsplätzen für Kinder unter drei Jahren in Höhe von maximal 66,66 % der tatsächli-

chen zuwendungsfähigen Ausgaben.  

 

Die Landesmittel, die zum Stichtag 30.06.2012 nicht durch bewilligte Investitions-

maßnahmen gebunden waren, sind zunächst in das Gesamtbudget zurückgeflossen. 

Eine weitere Auszahlung erfolgte danach nur nach Vorlage bewilligungsreifer Unter-

lagen. 

Insgesamt sind dem Kreis Ostholstein im Rahmen des BIP 4.574.000,00 ú an Bun-

desmitteln bewilligt worden. Davon sind bereits 69,2 % abgerufen worden Es stehen 

aus Bundesmitteln noch 1.385.126,17 ú zur Verf¿gung. 

 

Für die Jahre 2011 bis 2013 entfielen auf den Kreis Ostholstein aus Landesmitteln 

insgesamt 3.604.000,00 ú. Hiervon sind bis zum Stichtag 2.545.709,64 ú bewilligt 

worden. Zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 1 % des Bewilli-

gungsbetrages. Nach Abzug des bereits ausgezahlten Betrages von 129.364,14 ú, 

verbleibt aus Landesmitteln ein Verf¿gungsbetrag von 2.441.802,60 ú.  

 

Im Kreis Ostholstein sind im Rahmen des BIP bislang  insgesamt 981 neue Betreu-

ungsplätze für unter Dreijährige geschaffen worden. Davon 256 Tagespflegeplätze 

und 725 Plätze in Kindertageseinrichtungen (Krippen und altersgemischte Gruppen). 

Der Intention des ĂKrippengipfelsñ, das Verhªltnis der Betreuungsmºglichkeiten im 

Rahmen von 70 % (Krippenplätze) zu 30% (Tagespflege) zu halten, ist damit eben-

falls Rechnung getragen worden.  
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2.2.5 Betriebskostenförderung und Versorgungsquote im Bereich Kinderta-
gesstätten 
 

Nach Maßgabe der Bestimmungen im SGB VIII und im KiTaG basiert die Betriebs-

kostenfinanzierung der Kindertageseinrichtungen auf einer komplexen Finanzie-

rungsstruktur. Finanzierungsbeteiligte sind gem. § 25 Abs. 1 KiTaG das Land, die 

Erziehungsberechtigten, die Gemeinden, die Einrichtungsträger und die örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe.  

 

Zur Regelung der Fördervoraussetzungen und der Höhe der Förderung der laufen-

den Betriebskosten hat der Kreis Ostholstein mit Wirkung zum 01.08.2009 die Richt-

linien über die Förderung von Kindertageseinrichtungen durch den Kreis Ostholstein 

erlassen. Danach gewährt der Kreis Ostholstein den Einrichtungsträgern Zuschüsse 

zu den laufenden Betriebskosten ausgehend von den pädagogischen Personalkos-

ten. Gemäß Ziffer IV der Richtlinien betragen die Zuwendungen 6,4 % der förde-

rungsfähigen Kosten für das pädagogische Personal. Die Höhe der Zuweisungen ist 

nicht gedeckelt. 

 

Die Zuwendungen des Landes wurden bis zum Jahr 2011 ebenfalls auf der Grundla-

ge der Kosten für das pädagogische Personal geleistet. Für die Förderung von Plät-

zen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege gilt be-

reits seit 2010 als Berechnungsgrundlage die Zahl der betreuten Kinder. Bezugsgrö-

ße ist die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik des vorvergangenen Jahres. 

 

Mit dem entsprechenden Erlass des MBK vom 31.03.2011 gilt nunmehr im Hinblick 

auf Art, Umfang und Höhe der Zuweisung eine auf drei Werten basierender Vertei-

lerschlüssel. 

1. Verhältnis der Zahl der dort in Kindertageseinrichtungen und öffentlich geför-

derten Tagespflegestellen betreuten Kinder zur Gesamtzahl aller dieser im 

Land betreuten Kinder 

2. Aufschlag für Betreuungszeiten von mehr als fünf bzw. mehr als sieben Stun-

den 

3. Aufschlag für Kinder, in deren Elternhaus überwiegend nicht deutsch gespro-

chen wird 

 

Für die Jahre 2009-2013 stellen der Bund (über den Länderfinanzausgleich) und das 

Land Schleswig-Holstein für die Förderung von Kindertageseinrichtungen und qualifi-

zierte Tagespflegestellen nach § 30 KiTaG für Kinder unter drei Jahren insgesamt 

120 Mio. Euro zur Verfügung. Diese Mittel werden den Kreisen und kreisfreien Städ-

ten gem. § 31 c FAG und § 25 Abs. 2 KiTaG zugewiesen.  
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Zusätzlich hat das Land Schleswig-Holstein sein Budget für die Förderung von Kin-

dertageseinrichtungen im Jahr 2011 um 10 Mio. Euro auf 70 Mio. Euro erhöht. 

 

Der Kreis Ostholstein erwägt, die Bemessung der Kreiszuweisung an die Modalitäten 

des Landes anzupassen und ebenfalls auf eine pro-Platz-Förderung überzugehen. 

Eine entsprechende Satzung soll bereits zum Anfang des Jahres 2013 erlassen wer-

den. Zur transparenteren Darstellung der Kostenverteilung wird dann auch der Kreis 

Ostholstein eine Aufteilung nach den Zuweisungsanteilen für unter dreijährige und für 

über dreijährige Kinder vornehmen. Zur Ausarbeitung der Förderrichtlinien hat der 

Landesrechnungshof in seinem Kommunalbericht  2011 Hinweise gegeben. 

 

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen für die Förderung von Kinderta-

geseinrichtungen um 8 % auf 1.153.817,18 ú angestiegen. Bedingt durch den weite-

ren Ausbau an Betreuungsmöglichkeiten für unter Dreijährige, durch Umwandlungs-

maßnahmen, um der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken und durch 

steigende Personalkosten werden diese Aufwendungen auch weiterhin anwachsen 

(vorbehaltlich des Jahresabschlusses im Jahr 2010 um 13,5 %). 

 

Zur Versorgungsquote wird zum Stichtag 31.12.2009 festgestellt, dass im Kreis Ost-

holstein von den hier lebenden 4.064 Kindern unter drei Jahren 793 in Kindertages-

einrichtungen oder Tagespflegestellen betreut werden, das entspricht einer Quote 

von 19,52 %. Aktuell befinden sich aber durch die zahlreichen Neu- und Ausbau-

maßnahmen bereits 1330 Betreuungsplätze im Angebot, wodurch der Bedarf bereits 

zu 32,5 % gedeckt ist. Die bundesweit angestrebte Quote einer Versorgung von Be-

treuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren bis zum 01.08.2013 ist damit nahezu er-

reicht. 

 

Von den zum 31.12.2009 im Kreisgebiet lebenden Kindern im Alter von 3-6 Jahren 

wurden 4763 und somit 92,11 % in einer Einrichtung betreut. Bei den schulpflichtigen 

Kindern ist der Bedarf altersbedingt und aufgrund des alternativen Angebots durch 

betreute Grundschulen und offene Ganztagsschulen nicht so hoch. Hier stehen 

13.591 Kindern 277 Plätze gegenüber, woraus sich eine Bedarfsdeckung von 2,04 % 

ergibt. 

 

Insgesamt erfolgte die Sachbearbeitung im Bereich der Kindertagesbetreuung or-

dentlich und nachvollziehbar. Die Unterlagen waren geordnet und vollständig. Ge-

setzliche Neuerungen sind durch die Modifizierung von Richtlinien und den Erlass 

neuer Satzungen eingearbeitet worden. Für den Bereich der Betriebskostenfinanzie-

rung ist der Erlass neuer Förderrichtlinien (Satzung) für Anfang des Jahres 2013 vor-

gesehen, so dass dieser Bereich insgesamt sehr gut aufgestellt ist. 
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2.3 Besondere Prüfungsbereiche 
 

 

2.3.1 Versicherungen 
 

In seinem Kommunalbericht 2003 vom 16.03.2003 führt der Landesrechnungshof un-

ter Textziffer 10.8 zu den Möglichkeiten der Reduzierung von Versicherungsprämien 

aus:  

ĂErkenntnisse aus der Praxis belegen, dass im Wege eines gut vorbereiteten und 

geordneten offenen Ausschreibungsverfahren bis zu 40 % an Einsparungen möglich 

sind, während im Verhandlungsverfahren bzw. bei der freihändigen Vergabe lediglich 

etwa 20 % erzielt werden. 

 

Auf der Grundlage dieses Kommunalberichtes wurden die Gebäude- und Inhaltsver-

sicherungen des Kreises Ostholstein zum Jahreswechsel 2006/2007 und 2010/2011 

ausgeschrieben. 

 

Die nachstehende Übersicht zeigt die Versicherungsprämien für zurzeit noch im Ei-

gentum des Kreises stehende Objekte. Zur Herstellung einer Vergleichbarkeit wur-

den nur die Objekte abgebildet, die durchgängig zu nahezu gleichen Konditionen 

versichert wurden: 

 

Versicherungsprämien im Bereich 11143 
 

Provinzial Büchner Barella Provinzial 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Prämien-
zahlungen 

62.782,09 ú 50.574,35 ú 51.996,81 ú 54.194,46 ú 54.836,95 ú 48.386,36 ú 

Einsparung  19,44 %   11,76 %  

Selbstbehalt 
*) 

 
9.685,43 ú 9.558,08 ú 13.459,93 ú 12.568,77 ú 632,52 ú 

Aufwand 
gesamt 

62.782,09 ú 60.259,78 ú 61.554,89 ú 67.654,39 ú 67.405,72 ú 49.018,88 ú 

Einsparungen 
netto 
incl. 1% Steigerung 

 
3.150,13 ú 3.638,50 ú 294,40 ú 1.348,62 ú 18.935,21 ú 

 

Einsparungen 
netto in % 

 
5,02%    27,28% 

 

 
*) = 1000 ú je Schaden; max.20.000 ú 
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Während die Einsparungen beim ersten Wechsel im Wesentlichen noch der Verein-

barung eines Selbstbehaltes geschuldet waren, konnte durch den Wechsel 

2010/2011 auch unter weitgehendem Verzicht auf Selbstbehalte erhebliche Netto-

einsparungen erreicht werden. 

 

Die Übersicht zeigt, dass die Prämien bei der Provinzial durch die zwischenzeitlich 

erfolgten Ausschreibungen von 62.782,09 ú im Jahre 2006 auf nur noch 49.018,88 ú 

im Jahre 2011 gesenkt werden konnten. Dies ist vor dem Hintergrund der allgemei-

nen Preissteigerungen ein beachtliches Ergebnis. Der Aufwand der Ausschreibungen 

hat sich für den Kreis gerechnet, dieser Weg ist konsequent fortzusetzen. 

 
 
2.3.2 Kreiseigene Liegenschaften 
 

Die Bewirtschaftung kreiseigener Liegenschaften sowie die Wahrnehmung gebäu-

dewirtschaftlicher Aufgaben wird gebündelt im Fachdienst 6.65 ï Grundstücks- und 

Gebäudeservice erledigt. 

 

2.3.2.1 Mietwohnungen 
Der Kreis Ostholstein hatte zum Zeitpunkt der Prüfung [1] folgende fünf Wohnungen 

vermietet: 

 

a) Eutin, Holstenstrasse 52 

b) Eutin, Wilhelmstrasse 6 (KBS) 

c) Lensahn, Bäderstrasse 45 (FTZ, ĂWohnung linksñ) 

d) Lensahn, Bäderstrasse 45 (FTZ, ĂWohnung rechtsñ) 

e) Neustadt, Bahnhofstrasse 8 (KBS, ĂWohnung linksñ) 

 

Die Wohnung zu a) ist im Gebäude der Liegenschaft Kreisgesundheitsamt belegen 

und wurde zuletzt mit Wirkung ab 23.01.2007 neu vermietet, bei den Wohnungen zu 

b) bis d) handelt es sich um ehemalige Dienstwohnungen, die mit Wirkung vom 

01.06.2009 jedoch in funktionsgebundene Werkmietwohnungen umgewandelt wor-

den sind. Dies wurde aufgrund des Außerkraftsetzens der Dienstwohnungsvorschrif-

ten erforderlich. Bei den meisten Werkmietwohnungen besteht das jeweilige Mietver-

hältnis bereits langjährig. 

 

Die im Rahmen der Bewirtschaftung erforderlichen jährlichen Abrechnungen (Ne-

benkosten usw.) wurden vertragskonform und zeitnah abgewickelt und gaben zu Be-

anstandungen keinen Anlass. 

  

                                                
1  Juni 2012 
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2.3.2.2 Werkmietwohnungen 
Im Zuge der Umwandlung in funktionsgebundene Werkmietwohnungen wurde ver-

einbart, zukünftige Mieterhöhungen nach den gesetzlichen Bestimmungen vorzu-

nehmen, frühestens aber zum 01.01.2011. Nach Ablauf dieser Mietbindung erfolgte  

-bisher [1]- jedoch noch keine Überprüfung der ortsüblichen Miete mit den Ziel einer 

evtl. möglichen Mietanpassung.  

 

Nach Auskunft der Verwaltung hat dies auch seinen Grund darin, dass private Ver-

mieter/Wohnungsbaugesellschaften in den letzten Jahren verstärkt in ihren Woh-

nungsbestand investieren (z.B. Wärmedämmung, Ergänzung um Balkone, Moderni-

sierung der Nass-Bereiche), um dann unter Berücksichtigung der Ortsüblichkeit ent-

sprechende Mietanpassungen vornehmen zu können. Durch die entsprechenden Er-

tüchtigungen entfallen jedoch für den Kreis potentielle Vergleichsobjekte, um eine 

ortsübliche Miete ermitteln zu können. 

 

Das RPA regt an, zur Ermittlung einer ortsüblichen Miete das Instrument eines Miet-

wertgutachtens zu benutzen. Bei der im Jahre 2009 vorgenommenen Umwandlung 

in Werkmietwohnungen wurden als Kaltmieten die vom Finanzamt bereits in 2005 

ermittelten Beträge [2] herangezogen und bis zum heutigen Tage unverändert ange-

wendet. Aus Sicht des RPA sollte bei der Wohnungsbewirtschaftung im zulässigen 

Umfange jedoch wenigstens ein Inflationsausgleich erreicht werden. 

 

2.3.2.3 Erbbaurechtsverträge 
Zum Zeitpunkt der Pr¿fung erzielte der Kreis Ostholstein jªhrlich rd. 16.500 ú aus 

insgesamt vier Erbbaurechtsverträgen. Die Erbbauzinsen sind an Indexanpassungen 

gekoppelt. Aus den zwei gewerblich genutzten Grundstücken erzielt der Kreis den 

wesentlichen Anteil der Erbbauzinsen, die beiden privat genutzten Grundstücke er-

wägt der Kreis Ostholstein zu veräußern. Als Interessenten kämen hierfür bevorzugt 

die bisherigen Erbbauberechtigten in Frage, aufgrund der für diese recht günstigen 

Erbbauzinsen erscheint die Verhandlungsposition des Kreises Ostholstein jedoch 

nicht sehr Erfolg versprechend. 

 

2.3.2.4 Grunderwerb 
Der Grunderwerb des Kreises Ostholstein f¿r Ăseineñ StraÇenbaumaÇnahmen wird 

durch den Fachdienst 6.65 vorgenommen. Entsprechende Erwerbsfälle hat das RPA 

in ausgewählten Stichproben geprüft und konnte den Eindruck gewinnen, dass diese 

auch unter dem Blickwinkel Notwendigkeit, Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit in 

keiner Weise zu beanstanden waren. Sie waren insgesamt geeignet, der Interessen-

lage des Kreises Ostholstein gerecht zu werden. 

  

                                                
2  diese Werte sind nach Auffassung des RPA nur bedingt als ortsübliche Miete verwendbar, da sie 
vom Finanzamt erstrangig als ĂMindestwertñ für Fragen der Mitversteuerung verwendet werden 

Erbbaurechtsverträge.doc
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In den letzten Jahren ist der Kreis dazu übergegangen, bei Straßenbaumaßnahmen 

Personal der Gemeinden, in deren Gebiet die Maßnahmen durchgeführt werden, in 

den Grunderwerb einzubinden. Dieses gemeindliche Personal übernimmt von den 

ersten Anbahnungsgesprächen bis hin zum Vertragsabschluss unterschiedlichste 

Aufgaben für den Kreis. Ein Kostenausgleich des Kreises ist nicht vorgesehen, da 

davon ausgegangen wird, dass die jeweiligen Baumaßnahmen gleichfalls auch im In-

teresse der jeweiligen Kommune erfolgen und die Mitwirkung bei der Beschaffung 

des dafür notwendigen Grund und Bodens als Beitrag der Kommune an einer zügi-

gen Umsetzung der Maßnahme gewertet wird. 

 

Das RPA begrüßt die Einbindung des gemeindlichen Personals ausdrücklich. Dieses 

hat in der Regel detaillierte Orts- und Personenkenntnisse und ist bei den Verhand-

lungspartnern zumeist bereits bekannt. 

 

2.3.2.5 Grundstücksverkäufe, Veräußerung von Liegenschaften 
Auch die Veräußerung von kreiseigenen, nicht mehr benötigten Grundstücken und 

Liegenschaften hat das RPA in ausgewählten Stichproben geprüft.  

 

Vor einer Veräußerung sind vielfach rechtliche und/oder tatsächliche Aufbereitungs-

maßnahmen (z.B. Änderung der F- bzw. B-Planung, Abschluss städtebaulicher Ver-

träge, Grundstücksteilungen) notwendig, um angemessene Erlöse -möglichst in ei-

nem Bietverfahren- erzielen zu können. Diese Vorbereitungen können sich durchaus 

über längere Zeiträume hinziehen. So wurde beispielsweise bereits im Jahr 2005 mit 

den Veräußerungsvorbereitungen für ein rd. 9.000 qm großes Gewerbegrundstück in 

Eutin begonnen. Der Abschluss des Verkaufsfalles (Vertragsdurchführung) konnte 

jedoch erst im März 2011 verzeichnet werden. 

 

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit waren die geprüften Immobi-

lienverkäufe nicht zu beanstanden, so dass auch sie der Interessenlage des Kreises 

Ostholstein hinreichend gerecht wurden. 

 

 

2.3.3 Verwendung der Feuerschutzsteuer 
 

2.3.3.1 Grundlage für die Bewilligung von Zuweisungen aus der Feuerschutz-

steuer sind die ĂRichtlinien zur Fºrderung des Feuerwehrwesens (Ä 31 FAG)ñ [3], fol-

gend als Richtlinien 2003 bezeichnet. 

  

                                                
3  Bekanntmachung des Innenministeriums vom 10.12.2003 (Amtsblatt S-H 2003 S. 1003) 
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Sie wurden zum 01.01.2011 ersetzt durch die vom Innenministerium unter dem 

08.12.2010 bekannt gemachten gleichnamigen Richtlinien [4]. Diese neuen Richtli-

nien (im folgenden Richtlinien 2010) sind auf alle Anträge anzuwenden, über die 

erstmalig nach dem 01.01.2011 hinsichtlich der Bewilligung einer Zuwendung ent-

schieden wird. 

 

Zusªtzliche, vom Kreis Ostholstein selbst aufgestellte ĂBewilligungsgrundsªtzeñ be-

stehen daneben aussagegemäß nicht (mehr) [5]. 

 

Ab dem 01.01.2012 hat der Kreis die bisher für die Fahrzeugbeschaffung zugrunde 

gelegten förderfähigen (Höchst)Beträge sowie die Förderquote angepasst. Ein künf-

tiger Schwerpunkt wird auf die Beschaffung von Löschfahrzeugen und Drehleitern 

gelegt, Rüst- und Gerätewagen sollen nur noch bei vorhandenen Mitteln und/oder 

besonderem überörtlichen Interesse eine Förderung erfahren [6]. 

 

2.3.3.2 Die Zuweisung der Fördermittel an den Kreis erfolgt durch das Innen-

ministerium des Landes Schleswig-Holstein. Bis 2010 wurden vom Land für die För-

derung des Feuerwehrwesens im Rahmen der Richtlinien 2003 jährlich Beträge fest-

gesetzt, die den Kreisen und kreisfreien Städten -in der Regel in 3-Jahres-Raten- 

nach bestimmten Verteilungsschlüsseln zugewiesen wurden. Diese Mittel waren be-

stimmt für die Förderung der Geräte-, Material- und Fahrzeugbeschaffung (investiver 

Bereich) sowie die Kosten für die Aus- und Fortbildung auf Kreisebene. Für die Ent-

schädigungen für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen an der Landesfeuerwehr-

schule stellte das Land jªhrlich zusªtzlich landesweit insgesamt 400.000 ú zur Verfü-

gung. 

 

Ab 2011 wurden die Aus- und Fortbildungsmittel zusammengefasst. In 2011 und 

2012 stellte das Land hierf¿r landesweit jeweils 1,5 Mio. ú zur Verf¿gung. Diese 

Summe war bestimmt für die Kosten der Aus- und Fortbildung auf Kreisebene und 

die Entschädigungen für den Besuch von Feuerwehrlehrgängen an der Landesfeu-

erwehrschule. 

 

Für den investiven Bereich stellte das Land landesweit in 2011 eine Summe von  

3 Mio. ú und in 2012 (vorerst) eine Summe von 1,5 Mio. ú bereit. 

  

                                                
4  Amtsblatt S-H 2010 S. 1164 
5  Die 1998 vom Kreis Ostholstein im Einvernehmen mit dem Kreisfeuerwehrverband OH und dem 
Gemeindetag -Kreisverband Ostholstein- aufgestellten ĂGrundsªtze f¿r die Bewilligung von Zuweisun-
gen zur Fºrderung des Feuerwehrwesens aus der Kreisverf¿gungssummeñ wurden aufgehoben. 
6  Rundverfügung vom 15.05.2012, Az.: 321-13-93-3-rie 
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2.3.3.3 In den Jahren 2008 ï 2011 hat der Kreis Ostholstein im investiven Be-

reich für 51 Maßnahmen (darunter die Beschaffung von 17 Feuerwehrfahrzeugen) 

eine Summe von zusammen nahezu 1,4 Mio. ausgezahlt. Die Aufteilung des Betra-

ges zeigt die nachstehende Grafik: 

 

 
 

 

Die vom Kreis nach Ziffer 6.1 der Richtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens 

über die Verwendung der Zuweisungen dem Land vorzulegenden Nachweise wurden 

allesamt vom Innenministerium geprüft und anerkannt. 

 

Das RPA hat daher in weiten Stichproben die Verwendungsnachweise durchgese-

hen. Prüfungsfeststellungen waren nicht zu treffen. Das RPA konnte vielmehr den 

Eindruck einer engagierten und guten Sachbearbeitung gewinnen. Aufgrund der gu-

ten Aktenführung und durch die vom Sachbearbeiter selbst entwickelte Datenbank, in 

der alle eingegangenen Antragstellungen dokumentiert sind, war jederzeit ein umfas-

sender Überblick über den Aufgabenbereich möglich. 

 

 

 

2.3.4 Zwangsstilllegung von Kraftfahrzeugen 
 

2.3.4.1 Das Straßenverkehrsrecht enthält viele Regelungen, die eine Stillle-
gung von Kraftfahrzeugen zur Folge haben können. Häufigster Fall ist das Fehlen ei-
nes Versicherungsschutzes nach § 25 FZV. Nach § 25 Absatz 4 FZV hat die Zulas-
sungsbehörde bei derartigen Sachverhalten das Fahrzeug unverzüglich außer Be-
trieb zu setzen. 
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Zwangsstilllegungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verbot des Betriebes 

des Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr wurden bis zum 31.03.2009 im We-

ge der Amtshilfe durch die Polizei vorgenommen. Seit dem 01.04.2009 wird diese 

Aufgabe durch den Kreis Ostholstein selbst wahrgenommen. Dazu werden pensio-

nierte Polizeibeamte im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung beim Kreis Ost-

holstein als Vollstreckungsbeamte eingesetzt. 

 
Im Rahmen einer Kassenprüfung am 09.12.2009 wurde die Erhebung einer kosten-

deckenden Gebühr thematisiert. Nach einer vorgenommenen Auswertung waren im 

Zeitraum vom 01.04. - 31.10.2009 insgesamt 1.047 Vollstreckungsersuchen ergan-

gen. F¿r das Tªtigwerden wurde eine Vollstreckungsgeb¿hr in Hºhe von 70,00 ú er-

hoben, wobei sich der Fachdienst Straßenverkehr an der von der Polizei festgesetz-

ten Gebührenhöhe orientierte. 

 

Zum Zeitpunkt der Pr¿fung waren Geb¿hren in Hºhe von 20.615,00 ú vereinnahmt 

worden. Demgegenüber standen zusätzliche haushaltswirksame Kosten der Voll-

streckung (Personal- und Fahrtkosten) in Hºhe von 34.088,54 ú. Es ergabt sich so-

mit eine Differenz in Hºhe von 13.473,54 ú. Bei Eingang aller noch offenen Leis-

tungsbescheide hätte sich jedoch ein ¦berschuss in Hºhe von 15.366,46 ú ergeben. 

 

Für die festgesetzten Gebühren erfolgten wegen der schlechten Zahlungsmoral und 

der geringen Erfolgschancen im Vollstreckungsverfahren keine Annahmeanordnun-

gen, die Kasse hatte daher auch keinen genauen Überblick über die offenen Forde-

rungen. 

Da das Verfahren sich noch in der Testphase befand, sollte nach dieser über eine 

dauerhafte Fortsetzung entschieden werden und in diesem Zusammenhang auch die 

Höhe der Gebühr ggf. angepasst werden. 

 

Das Verfahren wurde nach der Testphase jedoch unverändert fortgesetzt, eine sach-

gerechte Kalkulation der Verwaltungsgebühr ist bisher nicht vorgenommen worden. 

Die fehlenden personenbezogenen Annahmeanordnungen lassen zudem eine perio-

dengerechte Abgrenzung der Einnahmen nicht zu. 

 

2.3.4.2 Rechtsgrundlage für die Erhebung der Verwaltungsgebühr für diese 

Amtshandlung ist § 1 der GebOSt (Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßen-

verkehr). 

Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach Nr. 254 der Anlage zur GebOSt. Die Gebühr 

umfasst auch die im Zusammenhang mit der Vollstreckung der Anordnungen entste-

henden Kosten, sie soll dem entstandenen Aufwand entsprechen Der Gebührenrah-

men betrªgt 14,30 ú bis 286,00 ú. 
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Derzeit werden nur die unmittelbaren Kosten erfasst: 

 

 Personalkosten Reisekosten 

2009 31.642,23 ú 10.346,80 ú 

2010 44.788,13 ú 14.581,40 ú 

2011 38.749,44 ú 13.183,90 ú 

 

Die Gebühren wurden lediglich im Bereich der Zustellungskosten angepasst. Sie be-

trugen im Jahr 2010 = 72,65 ú und im Jahr 2011 = 73,45 ú. Die Gesamthöhe der 

festgesetzten Gebühren beziffert sich wie folgt: 

 

2009 = 76.790,00 ú 

2010 = 105.197,20 ú 

2011 = 99.084,05 ú 

 

 

2.3.4.3 Für eine sachgerechte Gebührenkalkulation ist es erforderlich, eine 

Vollkostenrechnung unter Einbeziehung des gesamten Verwaltungsoverheads (ggf. 

pauschal nach KGST) aufzustellen. 

 

Eine durch das Prüfungsamt vorgenommene Auszählung der offenen Forderungen 

zeigte zum Stichtag 06.08.2012 folgendes Ergebnis:  

 

2009 = 18.130,00 ú 

2010 = 17.393,35 ú 

2011 = 24.496,25 ú 

 

Die offenen Forderungen stehen unter Kontrolle des Fachamtes. Im Fachverfahren 

sind personen- / kennzeichenbezogen entsprechende Hinweise auf die Außenstände 

vermerkt, so dass eine erneute KFZ-Zulassung nur nach Begleichung der Außen-

stände erfolgt. Hierdurch ist eine ausreichende Überwachung gegeben. 

 

Die periodenfremden Einnahmen beliefen sich in 

 

2010 = ca. 28.000,00 ú 

2011 = ca. 45.000,00 ú 

bis zum 06.08.2012 = ca. 47:000;00 ú 

 

Da keine exakte Zuordnung möglich ist, wurden die vorstehenden Werte rechnerisch 

aus der Differenz zwischen festgesetzter Gebührenhöhe und der Höhe der offenen 

Forderungen ermittelt.  
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Wenn alle offenen Forderungen eingingen, könnte es nach einer vorläufigen Ein-

schätzung des RPA auch bei einer Vollkostenrechnung zu einer erheblichen Überde-

ckung kommen 

 

Für das Problem einer periodengerechten Abgrenzung der Einnahmen ist eine Lö-

sung zu finden. Zumindest ist eine pauschale Umbuchung möglich zu machen. Hier-

zu ist es erforderlich, ab 2013 ein auf das Jahr bezogenes individuelles Kassenzei-

chen einzuführen. 

 

Die Gebühren bleiben so zu bemessen, dass sie die Vollkosten decken. Dabei ist 

das Gebührensoll den Vollkosten der Vollstreckung gegenüber zu stellen. 

 

 

 

2.3.5 Übertragung der Kreisgymnasien auf die Standortkommunen 
 

Der Kreis Ostholstein war -beginnend mit dem Jahr 1979- Träger von sieben Gym-

nasien. Die Schulgesetznovelle zum 01.01.2007 sah u.a. vor, dass spätestens zum 

01.08.2009 die in Kreisträgerschaft befindlichen Gymnasien an die Standortgemein-

den übergehen sollten. Bis zum Trägerwechsel hat der Kreis die ihm als Träger der 

Gymnasien obliegenden Aufgaben zu erfüllen gehabt. Hierzu gehörten insbesondere 

auch bauliche Maßnahmen und Maßnahmen des Brandschutzes zur Erfüllung be-

hördlicher Auflagen. 

 

Die Übertragung des Insel-Gymnasiums zum 01.01.2007 auf die Stadt Fehmarn er-

folgte im Vorgriff auf die bevorstehende gesetzliche Regelung auf Antrag der Stadt 

Fehmarn. Mit der Übertragung der Schulträgerschaft wurde der Kreis von den lau-

fenden Kosten des Schulbetriebs entlastet. 

 

Durch das Schulgesetz sollte die Trägerschaft für alle Gymnasien per 1.08.2009 auf 

die jeweilige Standortgemeinde übergehen, sofern die Beteiligten nicht etwas ande-

res vereinbarten. 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.03.2009 den Beschluss zur Übertragung 

der Kreisgymnasien auf die Standortkommunen getroffen. 

 

Im Vorfeld wurden durch die Kreisverwaltung umfangreiche Gespräche und Verhand-

lungen mit den betroffenen Kommunen geführt. Der Kreis hat den gesetzlichen Trä-

gerwechsel umfangreich vorbereitet und versucht, im Rahmen der Übertragung aller 

mit den Gymnasien verbundenen Rechte und Pflichten auf die Standortkommunen 

einen angemessenen Interessenausgleich zu finden. Dazu verzichtete der Kreis Ost-

holstein auf die Übertragung von Darlehensverbindlichkeiten und auf die Erstattung 

der daraus resultierenden Kapitaldienstkosten.  
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Auf der Grundlage des Schulgesetzes für das Land Schleswig-Holstein hat der Kreis 

Ostholstein per 01.08.2009 die Trägerschaft für seine Gymnasien auf die jeweiligen 

Standortkommunen wie folgt übertragen: 

 

auf die Stadt Bad Schwartau 

- das Leibniz-Gymnasium  

- das Gymnasium am Mühlenberg 

 

auf die Gemeinde Timmendorfer Strand,  

- das Ostsee-Gymnasium  

 

auf die Stadt Eutin 

- die Johann-Heinrich-Voß-Schule, 

 

auf die Stadt Neustadt in Holstein 

- das Kreisgymnasium Neustadt in Holstein  

 

auf die Stadt Oldenburg in Holstein 

- die Freiherr-vom-Stein-Schule. 

 

Mit den neuen Trägerinnen der Gymnasien wurden im Wesentlichen gleichartige 

Verträge zur Übertragung der Schulträgerschaft abgeschlossen. Die Verträge wur-

den den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen angepasst, wobei sich die Verhandlungen 

zum Teil als schwierig erwiesen und Zugeständnisse erforderlich machten.  

 

So musste der Kreis im Einzelfall noch Instandhaltungskosten, auch nach dem Zeit-

punkt der Übergabe, insbesondere in Folge der Brandschauen und zur Mängelbesei-

tigung, übernehmen. 

 

Der Wert des Grund und Bodens der sechs kreiseigenen Gymnasien wurde bis zum 

31.07.2009 unter der Bilanzposition ĂBebaute Grundstücke und gründstücksgleiche 

Rechteñ abgebildet. Zum 01.08.2009 wurde ein Aktivtausch zur Bilanzposition ĂAktive 

Rechnungsabgrenzungñ vorgenommen. 
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Da die Rechnungsergebnisse durch den Wechsel des Rechnungsstils (von der Ka-

meralistik zur Doppik) mit den Vorjahren nur eingeschränkt vergleichbar sind, werden 

die Werte zum 01.01.2009 und zum 31.12.2009 wiedergegeben. 

 

Buchwerte am 01.01.2009 31.12.2009 

- Freiherr-vom-Stein-Schule 2.043.149,99 ú 0,00 ú 

- Gymnasium am Mühlenberg 3.394.552,83 ú 0,00 ú 

- Kreisgymnasium Neustadt 2.614.738,34 ú 0,00 ú 

- Leibniz-Gymnasium 2.464.448,04 ú 0,00 ú 

- Ostsee-Gymnasium 6.309.363,00 ú 0,00 ú 

- Johann-Heinrich-Voß-Schule 2.464.044,00 ú 0,00 ú 

Gymnasien gesamt: 19.290.296,20 ú 0,00 ú 

   

IGS (Altflächen Pansdorf) 3.056.376,12 ú 2.360.688,12 ú 

 

 

Zum Übergabestichtag hatten die sechs Gymnasien folgende Restbuchwerte 

(Grundstück und Gebäude reduziert um anteilige Abschreibungen):  

 

Freiherr-vom-Stein-Schule   2.014.046,99 ú  

Gymnasium am Mühlenberg  3.357.863,83 ú  

Kreisgymnasium Neustadt   2.589.760,13 ú  

Leibniz-Gymnasium    2.441.358,04 ú  

Ostsee-Gymnasium    6.270.589,00 ú  

Johann-Heinrich-Voß-Schule  2.446.207,00 ú  

 

 

Durch die Verlagerung der Integrierten Gesamtschule vom Standort Pansdorf nach 

Ratekau, bestand keine weitere Nutzungsmöglichkeit für den Containerbau. Der 

Restbuchwert dieser Containeranlage belief sich zu diesem Zeitpunkt noch auf 

648.720,00 ú,  

 

Am Ende des Jahres 2009 wurde der Containerbau des Interims f¿r 50.000,00 ú ver-

kauft. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird bezüglich der haushaltsrechtlichen 

Bewertung auf die Ausf¿hrungen im Haushaltsteil unter ĂErtrªge aus der VerªuÇe-

rung von Vermºgensgegenstªnden (Kontengruppe 454)ñ verwiesen. 
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